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Textgegenüberstellung 

Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

Artikel 2 

Änderung des Alternative Investmentfonds Manager-Gesetzes 

2. Teil 2. Teil 
Konzessionierung von AIFM Konzessionierung von AIFM 

Bedingungen für die Aufnahme der Tätigkeit als AIFM Bedingungen für die Aufnahme der Tätigkeit als AIFM 
§ 4. (1) bis (5) ... § 4. (1) bis (5) ... 
(6) Für die Erteilung und Rücknahme einer Konzession gemäß Abs. 4 gelten 

§ 3 Abs. 5 Z 3 und 4, Abs. 8 und 9, §§ 6, 10 und 73 bis 76 WAG 2018 sinngemäß. 
AIFM, die auch zur Erbringung von Dienstleistungen gemäß Abs. 4 berechtigt 
sind, haben weiters hinsichtlich dieser Tätigkeiten die in Art. 1 Abs. 1 der 
delegierten Verordnung (EU) 2017/565 zur Ergänzung der Richtlinie 2014/65/EU 
in Bezug auf die organisatorischen Anforderungen an Wertpapierfirmen und die 
Bedingungen für die Ausübung ihrer Tätigkeit sowie in Bezug auf die Definition 
bestimmter Begriffe für die Zwecke der genannten Richtlinie, ABl. Nr. L 87 S. 1, 
genannten Bestimmungen sowie die §§ 33, 38 bis 60, § 62 Abs. 1 bis 3 und §§ 94 
bis 96 WAG 2018 einzuhalten. Eine OGAW Verwaltungsgesellschaft, deren 
Konzession sich auch auf Abs. 4 erstreckt, unterliegt in Bezug auf jene 
Dienstleistungen den Vorschriften gemäß § 45 Abs. 1 des Einlagensicherungs- und 
Anlegerentschädigungsgesetzes (ESAEG), BGBl. I Nr. 117/2015. 

(6) Für die Erteilung und Rücknahme einer Konzession gemäß Abs. 4 gelten 
§ 3 Abs. 5 Z 3, Abs. 8 und 9, § 6 und die §§ 73 bis 76 WAG 2018 sowie § 13 
WPFG sinngemäß. AIFM, die auch zur Erbringung von Dienstleistungen gemäß 
Abs. 4 berechtigt sind, haben weiters hinsichtlich dieser Tätigkeiten die in Art. 1 
Abs. 1 der delegierten Verordnung (EU) 2017/565 zur Ergänzung der 
Richtlinie 2014/65/EU in Bezug auf die organisatorischen Anforderungen an 
Wertpapierfirmen und die Bedingungen für die Ausübung ihrer Tätigkeit sowie 
in Bezug auf die Definition bestimmter Begriffe für die Zwecke der genannten 
Richtlinie, ABl. Nr. L 87 S. 1, genannten Bestimmungen sowie die §§ 33, 38 bis 
60, § 62 Abs. 1 bis 3 und §§ 94 bis 96 WAG 2018 einzuhalten. Eine OGAW 
Verwaltungsgesellschaft, deren Konzession sich auch auf Abs. 4 erstreckt, 
unterliegt in Bezug auf jene Dienstleistungen den Vorschriften gemäß § 45 Abs. 1 
des Einlagensicherungs- und Anlegerentschädigungsgesetzes (ESAEG), BGBl. I 
Nr. 117/2015. 

(7) und (8) ... (7) und (8) ... 
Anfangskapital und Eigenmittel Anfangskapital und Eigenmittel 

§ 7. (1) und (2) ... § 7. (1) und (2) ... 
(3) Übersteigt der Wert der von dem AIFM verwalteten AIF-Portfolios 250 

Mio. Euro, hat der AIFM zusätzliche Eigenmittel einzubringen; diese zusätzlichen 
Eigenmittel haben 0,02 vH des Betrags zu entsprechen, um den der Wert der 

(3) Übersteigt der Wert der von dem AIFM verwalteten AIF-Portfolios 250 
Mio. Euro, hat der AIFM zusätzliche Eigenmittel einzubringen; diese 
zusätzlichen Eigenmittel haben 0,02 vH des Betrags zu entsprechen, um den der 
Wert der Portfolios des AIFM 250 Mio. Euro übersteigt; die erforderliche 
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Portfolios des AIFM 250 Mio. Euro übersteigt; die erforderliche Gesamtsumme 
aus Anfangskapital und zusätzlichem Betrag übersteigt jedoch nicht 10 Mio. Euro. 

Gesamtsumme aus Anfangskapital und zusätzlichem Betrag übersteigt jedoch 
nicht 10 Mio. Euro. 

(4) ... (4) ... 
(5) Ungeachtet des Abs. 3 haben AIFM stets über Eigenmittel in Höhe von 

mindestens dem in § 10 Abs. 5 Z 1 WAG 2018 genannten Betrag zu verfügen. 
(5) Ungeachtet des Abs. 3 haben AIFM stets über Eigenmittel in Höhe von 

mindestens 25 vH der fixen Gemeinkosten des letzten festgestellten 
Jahresabschlusses gemäß Art. 13 der Verordnung (EU) 2019/2033 über 
Aufsichtsanforderungen an Wertpapierfirmen und zur Änderung der 
Verordnungen (EU) Nr. 1093/2010, (EU) Nr. 575/2013, (EU) Nr. 600/2014 und 
(EU) Nr. 806/2014, ABl. Nr. L 314 vom 05.12.2019 S. 1, in der Fassung der 
Berichtigung ABl. Nr. L 261 vom 22.07.2021 S. 60 zu verfügen. 

(6) bis (8) ... (6) bis (8) ... 

10. Teil 10. Teil 
Übergangs- und Schlussbestimmungen Übergangs- und Schlussbestimmungen 

Verweise und Verordnungen Verweise und Verordnungen 
§ 71. (1) ... § 71. (1) ... 
(2) Wenn in diesem Bundesgesetz auf folgende Rechtsakte der Europäischen 

Union verwiesen wird, sind diese, sofern nichts anderes angeordnet ist, jeweils in 
der folgenden Fassung anzuwenden: 

(2) Wenn in diesem Bundesgesetz auf folgende Rechtsakte der Europäischen 
Union verwiesen wird, sind diese, sofern nichts Anderes angeordnet ist, jeweils 
in der folgenden Fassung anzuwenden: 

 1. und 2. ...  1. und 2. ... 
 3. Richtlinie 2009/65/EG zur Koordinierung der Rechts- und 

Verwaltungsvorschriften betreffend bestimmte Organismen für 
gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW), ABl. Nr. L 302 vom 
17.11.2009 S. 32, in der Fassung der Richtlinie (EU) 2021/2261 zur 
Änderung der Richtlinie 2009/65/EG im Hinblick auf die Verwendung von 
Basisinformationsblättern durch Verwaltungsgesellschaften von 
Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW), ABl. 
Nr. L 455 vom 20.12.2021 S. 15; 

 3. Richtlinie 2009/65/EG zur Koordinierung der Rechts- und 
Verwaltungsvorschriften betreffend bestimmte Organismen für 
gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW), ABl. Nr. L 302 vom 
17.11.2009 S. 32, in der Fassung der Richtlinie (EU) 2021/2261, ABl. 
Nr. L 455 vom 20.12.2021 S. 15; 

 4. Richtlinie 2013/34/EU über den Jahresabschluss, den konsolidierten 
Abschluss und damit verbundene Berichte von Unternehmen bestimmter 
Rechtsformen und zur Änderung der Richtlinie 2006/43/EG und zur 
Aufhebung der Richtlinien 78/660/EWG und 83/349/EWG, ABl. 
Nr. L 182 vom 29.06.2013 S. 19, in der Fassung der Richtlinie (EU) 

 4. Richtlinie 2013/34/EU über den Jahresabschluss, den konsolidierten 
Abschluss und damit verbundene Berichte von Unternehmen bestimmter 
Rechtsformen und zur Änderung der Richtlinie 2006/43/EG und zur 
Aufhebung der Richtlinien 78/660/EWG und 83/349/EWG, ABl. 
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2021/2101 zur Änderung der Richtlinie 2013/34/EU im Hinblick auf die 
Offenlegung von Ertragsteuerinformationen durch bestimmte 
Unternehmen und Zweigniederlassungen, ABl. Nr. L 429 vom 01.12.2021 
S. 1; 

Nr. L 182 vom 29.06.2013 S. 19, in der Fassung der Richtlinie (EU) 
2021/2101, ABl. Nr. L 429 vom 01.12.2021 S. 1; 

 5. Richtlinie 2013/36/EU über den Zugang zur Tätigkeit von Kreditinstituten 
und die Beaufsichtigung von Kreditinstituten und Wertpapierfirmen und 
zur Änderung der Richtlinie 2002/87/EG über die zusätzliche 
Beaufsichtigung der Kreditinstitute, Versicherungsunternehmen und 
Wertpapierfirmen eines Finanzkonglomerats, ABl. Nr. L 176 vom 
27.06.2013 S. 338 in der Fassung der Richtlinie (EU) 2021/338, ABl. 
Nr. L 68 vom 26.02.2021 S. 14; 

 5. Richtlinie 2013/36/EU über den Zugang zur Tätigkeit von 
Kreditinstituten und die Beaufsichtigung von Kreditinstituten, zur 
Änderung der Richtlinie 2002/87/EG und zur Aufhebung der Richtlinien 
2006/48/EG und 2006/49/EG, ABl. Nr. L 176 vom 27.06.2013 S. 338, in 
der Fassung der Richtlinie (EU) 2021/338, ABl. Nr. L 68 vom 
26.02.2021 S. 14 und der Berichtigung ABl. Nr. L 214 vom 17.06.2021 
S. 74; 

 6. Richtlinie 2014/65/EU über Märkte für Finanzinstrumente sowie zur 
Änderung der Richtlinien 2002/92/EG und 2011/61/EU, ABl. Nr. L 173 
vom 12.06.2014 S. 349, in der Fassung der Richtlinie (EU) 2021/338 zur 
Änderung der Richtlinie 2014/65/EU im Hinblick auf die 
Informationspflichten, die Produktüberwachung und die Positionslimits 
sowie der Richtlinien 2013/36/EU und (EU) 2019/878 im Hinblick auf ihre 
Anwendung auf Wertpapierfirmen, zur Förderung der wirtschaftlichen 
Erholung von der COVID-19-Krise, ABl. Nr. L 68 vom 26.02.2021 S. 14 

 6. Richtlinie 2014/65/EU über Märkte für Finanzinstrumente sowie zur 
Änderung der Richtlinien 2002/92/EG und 2011/61/EU, ABl. Nr. L 173 
vom 12.06.2014 S. 349, in der Fassung der Richtlinie (EU) 2021/338, 
ABl. Nr. L 68 vom 26.02.2021 S. 14 

 7. Richtlinie 2004/109/EG zur Harmonisierung der 
Transparenzanforderungen in Bezug auf Information über Emittenten, 
deren Wertpapiere zum Handel auf einen geregelten Markt zugelassen 
sind, und zur Änderung der Richtlinie 2001/34/EG, ABl. Nr. L 390 vom 
31.12.2004 S. 638, in der Fassung der Verordnung (EU) 2021/337 zur 
Änderung der Verordnung (EU) 2017/1129 im Hinblick auf den 
EU-Wiederaufbauprospekt und gezielte Anpassungen für 
Finanzintermediäre und der Richtlinie 2004/109/EG im Hinblick auf das 
einheitliche elektronische Berichtsformat für Jahresfinanzberichte zur 
Unterstützung der wirtschaftlichen Erholung von der COVID-19-Krise, 
ABl. Nr. L 68 vom 26.02.2021 S. 1; 

 7. Richtlinie 2004/109/EG zur Harmonisierung der 
Transparenzanforderungen in Bezug auf Information über Emittenten, 
deren Wertpapiere zum Handel auf einen geregelten Markt zugelassen 
sind, und zur Änderung der Richtlinie 2001/34/EG, ABl. Nr. L 390 vom 
31.12.2004 S. 38, in der Fassung der Verordnung (EU) 2021/337, ABl. 
Nr. L 68 vom 26.02.2021 S. 1; 

 8. Richtlinie 2002/14/EG zur Festlegung eines allgemeinen Rahmens für die 
Unterrichtung und Anhörung der Arbeitnehmer in der Europäischen 
Gemeinschaft – Gemeinsame Erklärung des Europäischen Parlaments, des 
Rates und der Kommission zur Vertretung der Arbeitnehmer, ABl. 
Nr. L 80 vom 23.03.2002 S. 29, in der Fassung der 
Richtlinie (EU) 2015/1794, ABl. Nr. L 263 vom 08.10.2015 S 1; 

 8. Richtlinie 2002/14/EG zur Festlegung eines allgemeinen Rahmens für 
die Unterrichtung und Anhörung der Arbeitnehmer in der Europäischen 
Gemeinschaft – Gemeinsame Erklärung des Europäischen Parlaments, 
des Rates und der Kommission zur Vertretung der Arbeitnehmer, ABl. 
Nr. L 080 vom 23.03.2002 S. 29, in der Fassung der 
Richtlinie (EU) 2015/1794, ABl. Nr. L 263 vom 08.10.2015 S 1; 
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 9. Verordnung (EU) Nr. 1075/2013 über die Statistik über die Aktiva und 

Passiva von finanziellen Mantelkapitalgesellschaften, die 
Verbriefungsgeschäfte betreiben, ABl. Nr. L 297 vom 07.11.2013 S. 107, 
in der Fassung der Berichtigung ABl. Nr. L 319 vom 29.11.2013, S. 46; 

 9. Verordnung (EU) Nr. 1075/2013 über die Statistik über die Aktiva und 
Passiva von finanziellen Mantelkapitalgesellschaften, die 
Verbriefungsgeschäfte betreiben, ABl. Nr. L 297 vom 07.11.2013 
S. 107, in der Fassung der Berichtigung ABl. Nr. L 319 vom 29.11.2013 
S. 46; 

 10. Verordnung (EU) Nr. 575/2013 über Aufsichtsanforderungen an 
Kreditinstitute und Wertpapierfirmen und zur Änderung der 
Verordnung (EU) Nr. 648/2012, ABl. Nr. L 176 vom 27.6.2013 S. 1 in der 
Fassung der Durchführungsverordnung (EU) 2021/1043 vom 24.06.2021 
zur Verlängerung der in der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 
vorgesehenen Übergangsbestimmungen zu den Eigenmittelanforderungen 
für Risikopositionen gegenüber zentralen Gegenparteien, ABl. Nr. L 225 
vom 25.06.2021 S. 52; 

 10. Verordnung (EU) Nr. 575/2013 über Aufsichtsanforderungen an 
Kreditinstitute und zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012, 
ABl. Nr. L 176 vom 27.6.2013 S. 1, in der Fassung der 
Durchführungsverordnung (EU) 2021/1043, ABl. Nr. L 225 vom 
25.06.2021 S. 52 und der Berichtigung, ABl. Nr. L 398 vom 11.11.2021 
S. 32; 

 11. Verordnung (EU) Nr. 1095/2010 zur Errichtung einer Europäischen 
Aufsichtsbehörde (Europäische Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde), 
zur Änderung des Beschlusses Nr. 716/2009/EG und zur Aufhebung des 
Beschlusses 2009/77/EG, ABl. Nr. L 331 vom 15.12.2010 S. 84, in der 
Fassung der Verordnung (EU) 2019/2175 zur Änderung der Verordnung 
(EU) Nr. 1093/2010 zur Errichtung einer Europäischen Aufsichtsbehörde 
(Europäische Bankenaufsichtsbehörde), der Verordnung (EU) 
Nr. 1094/2010 zur Errichtung einer Europäischen Aufsichtsbehörde 
(Europäische Aufsichtsbehörde für das Versicherungswesen und die 
betriebliche Altersversorgung), der Verordnung (EU) Nr. 1095/2010 zur 
Errichtung einer Europäischen Aufsichtsbehörde (Europäische 
Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde), der Verordnung (EU) 
Nr. 600/2014 über Märkte für Finanzinstrumente, der Verordnung (EU) 
2016/1011 über Indizes, die bei Finanzinstrumenten und 
Finanzkontrakten als Referenzwert oder zur Messung der 
Wertentwicklung eines Investmentfonds verwendet werden, und der 
Verordnung (EU) 2015/847 über die Übermittlung von Angaben bei 
Geldtransfers, ABl. Nr. L 334 vom 27.12.2019 S. 1; 

 11. Verordnung (EU) Nr. 1095/2010 zur Errichtung einer Europäischen 
Aufsichtsbehörde (Europäische Wertpapier- und 
Marktaufsichtsbehörde), zur Änderung des Beschlusses 
Nr. 716/2009/EG und zur Aufhebung des Beschlusses 2009/77/EG, ABl. 
Nr. L 331 vom 15.12.2010 S. 84, in der Fassung der Verordnung 
(EU) 2021/23, ABl. Nr. L 22 vom 22.01.2021 S. 1; 

 12. ...  12. ... 
 13. Richtlinie 98/26/EG über die Wirksamkeit von Abrechnungen in 

Zahlungs- sowie Wertpapierliefer- und –abrechnungssystemen, ABl. 
Nr. L 166 vom 11.06.1998 S. 45 in der Fassung der Richtlinie (EU) 
2019/879 zur Änderung der Richtlinie 2014/59/EU in Bezug auf die 

 13. Richtlinie 98/26/EG über die Wirksamkeit von Abrechnungen in 
Zahlungs- sowie Wertpapierliefer- und -abrechnungssystemen, ABl. 
Nr. L 166 vom 11.06.1998 S. 45, in der Fassung der Richtlinie (EU) 
2019/879, ABl. 150 vom 07.06.2019 S. 296; 
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Verlustabsorptions- und Rekapitalisierungskapazität von Kreditinstituten 
und Wertpapierfirmen und der Richtlinie 98/26/EG, ABl. 150 vom 
07.06.2019 S. 296; 

 14. Richtlinie 2006/43/EG über Abschlussprüfungen von Jahresabschlüssen 
und konsolidierten Abschlüssen, zur Änderung der Richtlinien 
78/660/EWG und 83/349/EWG des Rates und zur Aufhebung der 
Richtlinie 84/253/EWG des Rates, ABl. Nr. L 157 vom 09.06.2006 S. 87, 
in der Fassung der Richtlinie 2014/56/EU, ABl. Nr. L 158 vom 
27.05.2014 S. 196; 

 14. Richtlinie 2006/43/EG über Abschlussprüfungen von Jahresabschlüssen 
und konsolidierten Abschlüssen, zur Änderung der Richtlinien 
78/660/EWG und 83/349/EWG und zur Aufhebung der Richtlinie 
84/253/EWG des Rates, ABl. Nr. L 157 vom 09.06.2006 S. 87, in der 
Fassung der Richtlinie 2014/56/EU, ABl. Nr. L 158 vom 27.05.2014 
S. 196; 

 15. Richtlinie 2003/71/EG betreffend den Prospekt, der beim öffentlichen 
Angebot von Wertpapieren oder bei deren Zulassung zum Handel zu 
veröffentlichen ist, und zur Änderung der Richtlinie 2001/34/EG, ABl. 
Nr. L 345 vom 31.12.2003 S. 64, aufgeboben durch die Verordnung (EU) 
2017/1129 über den Prospekt, der beim öffentlichen Angebot von 
Wertpapieren oder bei deren Zulassung zum Handel an einem geregelten 
Markt zu veröffentlichen ist und zur Aufhebung der Richtlinie 
2003/71/EG, ABl. 168 vom 30.06.2017 S. 12, zuletzt geändert durch die 
Verordnung (EU) 2021/337 des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 16. Februar 2021 zur Änderung der Verordnung (EU) 2017/1129 im 
Hinblick auf den EU-Wiederaufbauprospekt und gezielte Anpassungen für 
Finanzintermediäre und der Richtlinie 2004/109/EG im Hinblick auf das 
einheitliche elektronische Berichtsformat für Jahresfinanzberichte zur 
Unterstützung der wirtschaftlichen Erholung von der COVID-19-Krise, 
ABl. Nr. L 68 vom 26.02.2021 S. 1; 

 15. Richtlinie 2003/71/EG betreffend den Prospekt, der beim öffentlichen 
Angebot von Wertpapieren oder bei deren Zulassung zum Handel zu 
veröffentlichen ist, und zur Änderung der Richtlinie 2001/34/EG, ABl. 
Nr. L 345 vom 31.12.2003 S. 64, aufgehoben durch die Verordnung 
(EU) 2017/1129 über den Prospekt, der beim öffentlichen Angebot von 
Wertpapieren oder bei deren Zulassung zum Handel an einem geregelten 
Markt zu veröffentlichen ist und zur Aufhebung der Richtlinie 
2003/71/EG, ABl. 168 vom 30.06.2017 S. 12, in der Fassung der 
Verordnung (EU) 2021/337, ABl. Nr. L 68 vom 26.02.2021 S. 1; 

 16. ...  16. ... 
 17. Richtlinie 2012/30/EU zur Koordinierung der Schutzbestimmungen, die 

in den Mitgliedstaaten den Gesellschaften im Sinne des Artikels 54 
Absatz 2 des Vertrages über die Arbeitsweise der Europäischen Union im 
Interesse der Gesellschafter sowie Dritter für die Gründung der 
Aktiengesellschaft sowie für die Erhaltung und Änderung ihres Kapitals 
vorgeschrieben sind, um diese Bestimmungen gleichwertig zu gestalten, 
ABl. Nr. L 315 vom 14.11.2012 S. 74, aufgehoben durch die Richtlinie 
2014/59/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 15. Mai 
2014 zur Festlegung eines Rahmens für die Sanierung und Abwicklung 
von Kreditinstituten und Wertpapierfirmen und zur Änderung der 
Richtlinie 82/891/EWG des Rates, der Richtlinien 2001/24/EG, 

 17. Richtlinie 2012/30/EU zur Koordinierung der Schutzbestimmungen, die 
in den Mitgliedstaaten den Gesellschaften im Sinne des Artikels 54 
Absatz 2 des Vertrages über die Arbeitsweise der Europäischen Union 
im Interesse der Gesellschafter sowie Dritter für die Gründung der 
Aktiengesellschaft sowie für die Erhaltung und Änderung ihres Kapitals 
vorgeschrieben sind, um diese Bestimmungen gleichwertig zu gestalten, 
ABl. Nr. L 315 vom 14.11.2012 S. 74, aufgehoben durch die Richtlinie 
2014/59/EU zur Festlegung eines Rahmens für die Sanierung und 
Abwicklung von Kreditinstituten und Wertpapierfirmen und zur 
Änderung der Richtlinie 82/891/EWG, der Richtlinien 2001/24/EG, 
2002/47/EG, 2004/25/EG, 2005/56/EG, 2007/36/EG, 2011/35/EU, 
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2002/47/EG, 2004/25/EG, 2005/56/EG, 2007/36/EG, 2011/35/EU, 
2012/30/EU und 2013/36/EU sowie der Verordnungen (EU) 
Nr. 1093/2010 und (EU) Nr. 648/2012, ABl. Nr. L 173 vom 12.06.2014 
S. 190; 

2012/30/EU und 2013/36/EU sowie der Verordnungen (EU) 
Nr. 1093/2010 und (EU) Nr. 648/2012, ABl. Nr. L 173 vom 12.06.2014 
S. 190; 

 18. Verordnung (EU) Nr. 1094/2010 zur Errichtung einer Europäischen 
Aufsichtsbehörde (Europäische Aufsichtsbehörde für das 
Versicherungswesen und die betriebliche Altersversorgung), zur 
Änderung des Beschlusses Nr. 716/2009/EG und zur Aufhebung des 
Beschlusses 2009/79/EG der Kommission, ABl. Nr. L 331 vom 
15.12.2010 S. 48, in der Fassung der Verordnung (EU) 2019/2175, ABl. 
Nr. L 334 vom 27.12.2019 S. 1; 

 18. Verordnung (EU) Nr. 1094/2010 zur Errichtung einer Europäischen 
Aufsichtsbehörde (Europäische Aufsichtsbehörde für das 
Versicherungswesen und die betriebliche Altersversorgung), zur 
Änderung des Beschlusses Nr. 716/2009/EG und zur Aufhebung des 
Beschlusses 2009/79/EG, ABl. Nr. L 331 vom 15.12.2010 S. 48, in der 
Fassung der Verordnung (EU) 2019/2175, ABl. Nr. L 334 vom 
27.12.2019 S. 1; 

 19. Verordnung (EU) 2016/679 zum Schutz natürlicher Personen bei der 
Verarbeitung personenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr und zur 
Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-Grundverordnung), 
ABl. Nr. L 119 vom 04.05.2016 S. 1, in der Fassung der Berichtigung, 
ABl. Nr. L 127 vom 23.05.2018 S. 2; 

 19. Verordnung (EU) 2016/679 zum Schutz natürlicher Personen bei der 
Verarbeitung personenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr und 
zur Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-
Grundverordnung), ABl. Nr. L 119 vom 04.05.2016 S. 1, in der Fassung 
der Berichtigung ABl. Nr. L 074 vom 04.03.2021 S. 35; 

 20. bis 22. ...  20. bis 22. ... 
 23. Verordnung (EU) 2017/1131 über Geldmarktfonds, ABl. Nr. L 169 vom 

30.06.2017 S. 8 in der Fassung der delegierten Verordnung (EU) 
2018/990 der Kommission vom 10. April 2018 zur Änderung und 
Ergänzung der Verordnung (EU) 2017/1131 des Europäischen 
Parlaments und des Rates in Bezug auf einfache, transparente und 
standardisierte (STS-) Verbriefungen und forderungsgedeckte 
Geldmarktpapiere (ABCP), Anforderungen an im Rahmen von 
umgekehrten Pensionsgeschäften entgegengenommene Vermögenswerte 
und Methoden zur Bewertung der Kreditqualität, ABl. Nr. L 177 vom 
13.07.2018 S. 1; 

 23. Verordnung (EU) 2017/1131 über Geldmarktfonds, ABl. Nr. L 169 vom 
30.06.2017 S. 8 in der Fassung der Delegierten 
Verordnung (EU) 2018/990, ABl. Nr. L 177 vom 13.07.2018 S. 1; 

 24. Verordnung (EU) 2017/2402 zur Festlegung eines allgemeinen Rahmens 
für Verbriefungen und zur Schaffung eines spezifischen Rahmens für 
einfache, transparente und standardisierte Verbriefung und zur Änderung 
der Richtlinien 2009/65/EG, 2009/138/EG, 2011/61/EU und der 
Verordnungen (EG) Nr. 1060/2009 und (EU) Nr. 648/2012, ABl. 
Nr. L 347 vom 28.12.2017 S. 35 in der Fassung der Verordnung (EU) 
2021/557 zur Änderung der Verordnung (EU) 2017/2402 zur Festlegung 
eines allgemeinen Rahmens für Verbriefungen und zur Schaffung eines 
spezifischen Rahmens für einfache, transparente und standardisierte 

 24. Verordnung (EU) 2017/2402 zur Festlegung eines allgemeinen Rahmens 
für Verbriefungen und zur Schaffung eines spezifischen Rahmens für 
einfache, transparente und standardisierte Verbriefung und zur Änderung 
der Richtlinien 2009/65/EG, 2009/138/EG, 2011/61/EU und der 
Verordnungen (EG) Nr. 1060/2009 und (EU) Nr. 648/2012, ABl. 
Nr. L 347 vom 28.12.2017 S. 35, in der Fassung der Verordnung (EU) 
2021/557, ABl. Nr. L 116 vom 06.04.2021 S. 1; 
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Verbriefung mit dem Ziel, die Erholung von der COVID-19-Krise zu 
fördern, ABl. Nr. L 116 vom 06.04.2021 S. 1; 

 25. bis 27. ...  25. bis 27. ... 
 28. Verordnung (EU) 2017/1129 über den Prospekt, der beim öffentlichen 

Angebot von Wertpapieren oder bei deren Zulassung zum Handel an 
einem geregelten Markt zu veröffentlichen ist und zur Aufhebung der 
Richtlinie 2003/71/EG, ABl. 168 vom 30.06.2017 S. 12, zuletzt geändert 
durch die Verordnung (EU) 2021/337 des Europäischen Parlaments und 
des Rates vom 16. Februar 2021 zur Änderung der Verordnung (EU) 
2017/1129 im Hinblick auf den EU-Wiederaufbauprospekt und gezielte 
Anpassungen für Finanzintermediäre und der Richtlinie 2004/109/EG im 
Hinblick auf das einheitliche elektronische Berichtsformat für 
Jahresfinanzberichte zur Unterstützung der wirtschaftlichen Erholung von 
der COVID-19-Krise, ABl. Nr. L 68 vom 26.02.2021 S. 1; 

 28. Verordnung (EU) 2017/1129 über den Prospekt, der beim öffentlichen 
Angebot von Wertpapieren oder bei deren Zulassung zum Handel an 
einem geregelten Markt zu veröffentlichen ist und zur Aufhebung der 
Richtlinie 2003/71/EG, ABl. 168 vom 30.06.2017 S. 12, in der Fassung 
der Verordnung (EU) 2021/337, ABl. Nr. L 68 vom 26.02.2021 S. 1; 

 29. Richtlinie 2014/59/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
15. Mai 2014 zur Festlegung eines Rahmens für die Sanierung und 
Abwicklung von Kreditinstituten und Wertpapierfirmen und zur Änderung 
der Richtlinie 82/891/EWG des Rates, der Richtlinien 2001/24/EG, 
2002/47/EG, 2004/25/EG, 2005/56/EG, 2007/36/EG, 2011/35/EU, 
2012/30/EU und 2013/36/EU sowie der Verordnungen (EU) 
Nr. 1093/2010 und (EU) Nr. 648/2012, ABl. Nr. L 173 vom 12.06.2014 
S. 190 in der Fassung der Richtlinie 

 29. Richtlinie 2014/59/EU zur Festlegung eines Rahmens für die Sanierung 
und Abwicklung von Kreditinstituten und Wertpapierfirmen und zur 
Änderung der Richtlinie 82/891/EWG, der Richtlinien 2001/24/EG, 
2002/47/EG, 2004/25/EG, 2005/56/EG, 2007/36/EG, 2011/35/EU, 
2012/30/EU und 2013/36/EU sowie der Verordnungen (EU) 
Nr. 1093/2010 und (EU) Nr. 648/2012, ABl. Nr. L 173 vom 12.06.2014 
S. 190, in der Fassung der Verordnung (EU) 2021/23, ABl. Nr. 22 vom 
22.02.2021 S. 1; 

(EU) 2019/2162 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
27. November 2019 über die Emission gedeckter Schuldverschreibungen und die 
öffentliche Aufsicht über gedeckte Schuldverschreibungen und zur Änderung der 
Richtlinien 2009/65/EG und 2014/59/EU, ABl. Nr. L 328 vom 18.12.2019 S. 29. 

 30. Verordnung (EU) 2019/2033 über Aufsichtsanforderungen an 
Wertpapierfirmen und zur Änderung der Verordnungen (EU) 
Nr. 1093/2010, (EU) Nr. 575/2013, (EU) Nr. 600/2014 und (EU) 
Nr. 806/2014, ABl. Nr. L 314 vom 05.12.2019 S. 1, in der Fassung der 
Berichtigung ABl. Nr. L 261 vom 22.07.2021 S. 60. 

(3) ... (3) ... 
Inkrafttreten Inkrafttreten 

§ 74. (1) bis (18) ... § 74. (1) bis (18) ... 
 (19) § 4 Abs. 6, § 7 Abs. 5 und § 71 Abs. 2 in der Fassung des 

Bundesgesetzes BGBl. I Nr. XX/YYYY treten mit 1. Februar 2023 in Kraft 
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Artikel 3 

Änderung des Bankwesengesetzes 

I. Allgemeine Bestimmungen I. Allgemeine Bestimmungen 
Kredit- und Finanzinstitute Kredit- und Finanzinstitute 

§ 1. (1) Ein Kreditinstitut ist, wer auf Grund der §§ 4 oder 103 Z 5 dieses 
Bundesgesetzes oder besonderer bundesgesetzlicher Regelungen berechtigt ist, 
Bankgeschäfte zu betreiben. Bankgeschäfte sind die folgenden Tätigkeiten, soweit 
sie gewerblich durchgeführt werden: 

§ 1. (1) Ein Kreditinstitut ist, wer auf Grund der §§ 4 oder 103 Z 5 dieses 
Bundesgesetzes oder besonderer bundesgesetzlicher Regelungen berechtigt ist, 
Bankgeschäfte zu betreiben. Bankgeschäfte sind die folgenden Tätigkeiten, 
soweit sie gewerblich durchgeführt werden: 

 1. Die Entgegennahme fremder Gelder zur Verwaltung oder als Einlage 
(Einlagengeschäft); 

 1. Die Entgegennahme fremder Gelder zur Verwaltung oder als Einlage 
(Einlagengeschäft); 

 2. die Durchführung des bargeldlosen Zahlungsverkehrs und des 
Abrechnungsverkehrs in laufender Rechnung für andere (Girogeschäft); 

 2. die Durchführung des bargeldlosen Zahlungsverkehrs und des 
Abrechnungsverkehrs in laufender Rechnung für andere (Girogeschäft); 

 3. der Abschluß von Geldkreditverträgen und die Gewährung von 
Gelddarlehen (Kreditgeschäft); 

 3. der Abschluß von Geldkreditverträgen und die Gewährung von 
Gelddarlehen (Kreditgeschäft); 

 4. der Kauf von Schecks und Wechseln, insbesondere die Diskontierung von 
Wechseln (Diskontgeschäft); 

 4. der Kauf von Schecks und Wechseln, insbesondere die Diskontierung 
von Wechseln (Diskontgeschäft); 

 5. die Verwahrung und Verwaltung von Wertpapieren für andere 
(Depotgeschäft); 

 5. die Verwahrung und Verwaltung von Wertpapieren für andere 
(Depotgeschäft); 

 6. die Ausgabe und Verwaltung von Zahlungsmitteln wie Kreditkarten, 
Bankschecks und Reiseschecks, wobei die Laufzeit der Kreditierung bei 
Kreditkarten nicht beschränkt ist;; 

 6. die Ausgabe und Verwaltung von Zahlungsmitteln wie Kreditkarten, 
Bankschecks und Reiseschecks, wobei die Laufzeit der Kreditierung bei 
Kreditkarten nicht beschränkt ist;; 

 7. der Handel auf eigene oder fremde Rechnung mit  7. der Handel auf eigene oder fremde Rechnung mit 
 a) ausländischen Zahlungsmitteln (Devisen- und Valutengeschäft);  a) ausländischen Zahlungsmitteln (Devisen- und Valutengeschäft); 
 b) Geldmarktinstrumenten;  b) Geldmarktinstrumenten; 
 c) Finanzterminkontrakten (Futures) einschließlich gleichwertigen 

Instrumenten mit Barzahlung und Kauf- und Verkaufsoptionen auf die 
in lit. a und d bis f genannten Instrumente einschließlich gleichwertigen 
Instrumenten mit Barzahlung (Termin- und Optionsgeschäft); 

 c) Finanzterminkontrakten (Futures) einschließlich gleichwertigen 
Instrumenten mit Barzahlung und Kauf- und Verkaufsoptionen auf die 
in lit. a und d bis f genannten Instrumente einschließlich 
gleichwertigen Instrumenten mit Barzahlung (Termin- und 
Optionsgeschäft); 
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 d) Zinsterminkontrakten, Zinsausgleichsvereinbarungen (Forward Rate 

Agreements, FRA), Zins- und Devisenswaps sowie Swaps auf 
Substanzwerte oder auf Aktienindices („equity swaps“); 

 d) Zinsterminkontrakten, Zinsausgleichsvereinbarungen (Forward Rate 
Agreements, FRA), Zins- und Devisenswaps sowie Swaps auf 
Substanzwerte oder auf Aktienindices („equity swaps“); 

 e) Wertpapieren (Effektengeschäft);  e) Wertpapieren (Effektengeschäft); 
 f) von lit. b bis e abgeleiteten Instrumenten,  f) von lit. b bis e abgeleiteten Instrumenten, 

sofern der Handel nicht für das Privatvermögen erfolgt; sofern der Handel nicht für das Privatvermögen erfolgt; 
 7a. der Handel auf eigene oder fremde Rechnung mit Finanzinstrumenten 

gemäß § 1 Z 7 lit. e bis g, j und k Wertpapieraufsichtsgesetz 2018 – 
WAG 2018, BGBl. I Nr. 107/2017, ausgenommen der Handel durch 
Personen gemäß § 2 Abs. 1 Z 6, 12 und 13 WAG 2018 sowie der Handel, 
sofern dieser für das Privatvermögen erfolgt, 

 7a. der Handel auf eigene oder fremde Rechnung mit Finanzinstrumenten 
gemäß § 1 Z 7 lit. e bis g, j und k Wertpapieraufsichtsgesetz 2018 – 
WAG 2018, BGBl. I Nr. 107/2017, ausgenommen der Handel durch 
Personen gemäß § 2 Abs. 1 Z 6, 12 und 13 WAG 2018 sowie der Handel, 
sofern dieser für das Privatvermögen erfolgt, 

 8. die Übernahme von Bürgschaften, Garantien und sonstigen Haftungen für 
andere, sofern die übernommene Verpflichtung auf Geldleistungen lautet 
(Garantiegeschäft); 

 8. die Übernahme von Bürgschaften, Garantien und sonstigen Haftungen 
für andere, sofern die übernommene Verpflichtung auf Geldleistungen 
lautet (Garantiegeschäft); 

 9. die Ausgabe von gedeckten Schuldverschreibungen nach dem 
Pfandbriefgesetz – PfandBG, BGBl. I Nr. 199/2021 
(Wertpapieremissionsgeschäft); 

 9. die Ausgabe von gedeckten Schuldverschreibungen nach dem 
Pfandbriefgesetz – PfandBG, BGBl. I Nr. 199/2021 
(Wertpapieremissionsgeschäft); 

 10. die Ausgabe anderer festverzinslicher Wertpapiere zur Veranlagung des 
Erlöses in anderen Bankgeschäften (sonstiges 
Wertpapieremissionsgeschäft); 

 10. die Ausgabe anderer festverzinslicher Wertpapiere zur Veranlagung des 
Erlöses in anderen Bankgeschäften (sonstiges 
Wertpapieremissionsgeschäft); 

 11. die Teilnahme an der Emission Dritter eines oder mehrerer der in Z 7 lit. b 
bis f genannten Instrumente und die diesbezüglichen Dienstleistungen 
(Loroemissionsgeschäft); 

 11. die Teilnahme an der Emission Dritter eines oder mehrerer der in Z 7 
lit. b bis f genannten Instrumente und die diesbezüglichen 
Dienstleistungen (Loroemissionsgeschäft); 

 12. die Entgegennahme von Bauspareinlagen und die Vergabe von 
Bauspardarlehen nach dem Bausparkassengesetz (Bauspargeschäft); 

 12. die Entgegennahme von Bauspareinlagen und die Vergabe von 
Bauspardarlehen nach dem Bausparkassengesetz (Bauspargeschäft); 

 13. die Verwaltung von Investmentfonds nach dem 
Investmentfondsgesetz 2011 – InvFG 2011, BGBl. I Nr. 77/2011 
(Investmentgeschäft); 

 13. die Verwaltung von Investmentfonds nach dem 
Investmentfondsgesetz 2011 – InvFG 2011, BGBl. I Nr. 77/2011 
(Investmentgeschäft); 

 13a. die Verwaltung von Immobilienfonds nach dem Immobilien-
Investmentfondsgesetz – ImmoInvFG, BGBl. I Nr. 80/2003 
(Immobilienfondsgeschäft); 

 13a. die Verwaltung von Immobilienfonds nach dem Immobilien-
Investmentfondsgesetz – ImmoInvFG, BGBl. I Nr. 80/2003 
(Immobilienfondsgeschäft); 

(Anm.: Z 14 aufgehoben durch BGBl. I Nr. 135/2013) (Anm.: Z 14 aufgehoben durch BGBl. I Nr. 135/2013) 
 15. das Finanzierungsgeschäft durch Erwerb von Anteilsrechten und deren 

Weiterveräußerung (Kapitalfinanzierungsgeschäft); 
 15. das Finanzierungsgeschäft durch Erwerb von Anteilsrechten und deren 

Weiterveräußerung (Kapitalfinanzierungsgeschäft); 
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 16. der Ankauf von Forderungen aus Warenlieferungen oder 

Dienstleistungen, die Übernahme des Risikos der Einbringlichkeit solcher 
Forderungen – ausgenommen die Kreditversicherung – und im 
Zusammenhang damit der Einzug solcher Forderungen 
(Factoringgeschäft); 

 16. der Ankauf von Forderungen aus Warenlieferungen oder 
Dienstleistungen, die Übernahme des Risikos der Einbringlichkeit 
solcher Forderungen – ausgenommen die Kreditversicherung – und im 
Zusammenhang damit der Einzug solcher Forderungen 
(Factoringgeschäft); 

 17. der Betrieb von Geldmaklergeschäften im Interbankenmarkt;  17. der Betrieb von Geldmaklergeschäften im Interbankenmarkt; 
 18. die Vermittlung von Geschäften nach  18. die Vermittlung von Geschäften nach 
 a) Z 1, ausgenommen durch Unternehmen der Vertragsversicherung;  a) Z 1, ausgenommen durch Unternehmen der Vertragsversicherung; 
 b) Z 3 ausgenommen die im Rahmen der Gewerbe der Immobilienmakler 

und der Vermittlung von Personalkrediten, Hypothekarkrediten und 
Vermögensberatung vorgenommene Vermittlung von Hypothekar- und 
Personalkrediten; 

 b) Z 3 ausgenommen die im Rahmen der Gewerbe der Immobilienmakler 
und der Vermittlung von Personalkrediten, Hypothekarkrediten und 
Vermögensberatung vorgenommene Vermittlung von Hypothekar- 
und Personalkrediten; 

 c) Z 7 lit. a, soweit diese das Devisengeschäft betrifft;  c) Z 7 lit. a, soweit diese das Devisengeschäft betrifft; 
 d) Z 8.  d) Z 8. 

(Anm.: Z 19 aufgehoben durch BGBl. I Nr. 60/2007) (Anm.: Z 19 aufgehoben durch BGBl. I Nr. 60/2007) 
(Anm.: Z 20 aufgehoben durch BGBl. I Nr. 107/2010) (Anm.: Z 20 aufgehoben durch BGBl. I Nr. 107/2010) 

 21. die Hereinnahme und Veranlagung von Abfertigungsbeiträgen und 
Selbständigenvorsorgebeiträgen (Betriebliches Vorsorgekassengeschäft); 

 21. die Hereinnahme und Veranlagung von Abfertigungsbeiträgen und 
Selbständigenvorsorgebeiträgen (Betriebliches 
Vorsorgekassengeschäft); 

 22. der schaltermäßige Ankauf von ausländischen Zahlungsmitteln (zB 
Geldsorten, Schecks, Reisekreditbriefen und Anweisungen) und der 
schaltermäßige Verkauf von ausländischen Geldsorten sowie von 
Reiseschecks (Wechselstubengeschäft); 

 22. der schaltermäßige Ankauf von ausländischen Zahlungsmitteln (zB 
Geldsorten, Schecks, Reisekreditbriefen und Anweisungen) und der 
schaltermäßige Verkauf von ausländischen Geldsorten sowie von 
Reiseschecks (Wechselstubengeschäft); 

(Anm.: Z 23 aufgehoben durch BGBl. I Nr. 66/2009) (Anm.: Z 23 aufgehoben durch BGBl. I Nr. 66/2009) 
 Unternehmen, deren Geschäftsgegenstand zur Gänze von § 3 Abs. 2 WAG 2018 

abgedeckt ist und die keiner Konzession gemäß § 4 Abs. 1 bedürfen, sind keine 
Kreditinstitute. 

(2) bis (6) ... (2) bis (6) ... 
Geltung der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 Geltung der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 

§ 1a. (1) Im Sinne dieses Bundesgesetzes sind: § 1a. (1) Im Sinne dieses Bundesgesetzes sind: 
 1. CRR-Kreditinstitute: Kreditinstitute gemäß Art. 4 Abs. 1 Nummer 1 der 

Verordnung (EU) Nr. 575/2013; 
 1. CRR-Kreditinstitute: Kreditinstitute gemäß Art. 4 Abs. 1 Nummer 1 der 

Verordnung (EU) Nr. 575/2013; 
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 2. CRR-Wertpapierfirmen: Wertpapierfirmen gemäß Art. 4 

Abs. 1 Nummer 2 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013; 
 2. CRR-Wertpapierfirmen: Wertpapierfirmen gemäß Art. 4 

Abs. 1 Nummer 2 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013; 
 3. CRR-Finanzinstitute: Finanzinstitute gemäß Art. 4 Abs. 1 Nummer 26 der 

Verordnung (EU) Nr. 575/2013; 
 3. CRR-Finanzinstitute: Finanzinstitute gemäß Art. 4 Abs. 1 Nummer 26 

der Verordnung (EU) Nr. 575/2013; 
 4. CRR-Institute: Institute gemäß Art. 4 Abs. 1 Nr. 3 der der 

Verordnung (EU) Nr. 575/2013. 
 4. CRR-Institute: Institute gemäß Art. 4 Abs. 1 Nr. 3 der Verordnung (EU) 

Nr. 575/2013. 
(2) ... (2) ... 

Ausnahmen Ausnahmen 
§ 3. (1) bis (6) ... § 3. (1) bis (6) ... 
(7) ... (7) ... 

 a) bis c) ...  a) bis c) ... 
 d) unabhängig von den Eigenmittelanforderungen gemäß lit. a und § 20 

BMSVG die Eigenmittel der BV-Kasse zu keiner Zeit unter den gemäß 
§ 10 Abs. 5 Z 1 WAG 2018 zu ermittelnden Betrag absinken dürfen, wobei 
zur Ermittlung der Betriebsaufwendungen Anlage 1 zu § 40 BMSVG, 
Formblatt B, Position B.2. heranzuziehen ist; 

 d) unabhängig von den Eigenmittelanforderungen gemäß lit. a und § 20 
BMSVG die Eigenmittel der BV-Kasse zu keiner Zeit unter den gemäß 
Art. 13 Abs. 1 der Verordnung (EU) 2019/2033 zu ermittelnden Betrag 
absinken dürfen, wobei zur Ermittlung der Betriebsaufwendungen 
Anlage 1 zu § 40 BMSVG, Formblatt B, Position B.2. heranzuziehen ist; 

 e) ...  e) ... 
(8) bis (11) ... (8) bis (11) ... 

II. Konzession II. Konzession 
Konzessionserteilung Konzessionserteilung 

§ 4. (1) Der Betrieb der in § 1 Abs. 1 genannten Geschäfte bedarf der 
Konzession der Finanzmarktaufsichtsbehörde (FMA). 

§ 4. (1) Der Betrieb der in § 1 Abs. 1 genannten Geschäfte bedarf der 
Konzession der Finanzmarktaufsichtsbehörde (FMA). Sofern der Betrieb dieser 
Geschäfte durch eine Konzession gemäß § 3 WAG 2018 abgedeckt wird, ist die 
Erteilung einer Konzession gemäß dem ersten Satz jedoch nicht zulässig, es sei 
denn, das Unternehmen erfüllt die Voraussetzungen gemäß Art. 4 Abs. 1 Nr. 1 
Buchstabe b der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 und 

  1. der über einen Zeitraum von zwölf aufeinanderfolgenden Monaten 
berechnete Monatsdurchschnitt der gesamten Vermögenswerte des 
Unternehmens entspricht oder überschreitet 30 Milliarden Euro oder 

  2. der über einen Zeitraum von zwölf aufeinanderfolgenden Monaten 
berechnete Monatsdurchschnitt der gesamten Vermögenswerte liegt 
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unter 30 Milliarden Euro und das Unternehmen gehört zu einer Gruppe, 
in der der Gesamtwert der konsolidierten Bilanzsumme aller 
Unternehmen der Gruppe, die einzeln über Gesamtvermögenswerte von 
weniger als 30 Milliarden Euro verfügen und den Handel für eigene 
Rechnung (§ 1 Z 3 lit. c WAG 2018) oder die Übernahme der Emission 
von Finanzinstrumenten oder Platzierung von Finanzinstrumenten mit 
fester Übernahmeverpflichtung (§ 1 Z 3 lit. f WAG 2018) ausüben, 
30 Milliarden Euro entspricht oder überschreitet, beides berechnet als 
Durchschnitt von zwölf aufeinanderfolgenden Monaten. 

 War das Unternehmen zu dem Zeitpunkt, zu dem es oder die Gruppe eine der in 
den Z 1 oder 2 bestimmten Grenzen überschreitet, gemäß § 3 WAG 2018 
konzessioniert, so darf es im Rahmen dieser Konzession seine 
Wertpapiergeschäfte fortsetzen, bis die FMA über den Antrag auf Konzession 
gemäß dem ersten Satz rechtskräftig entschieden hat. Stellt die FMA nach 
Eingang der Informationen gemäß § 112 Abs. 3 WAG 2018 fest, dass ein 
Unternehmen gemäß § 5 als Kreditinstitut zugelassen werden muss, hat sie das 
Unternehmen davon zu unterrichten und das Konzessionsverfahren ab dem Tag 
der Unterrichtung einzuleiten. Im Falle einer erneuten Zulassung hat die FMA 
einen möglichst standardisierten Ablauf sicherzustellen, bei dem die aufgrund der 
bestehenden Zulassung vorliegenden Angaben zu verwenden sind. 

(2) bis (8) ... (2) bis (8) ... 
Zwischengeschaltetes EU-Mutterunternehmen Zwischengeschaltetes EU-Mutterunternehmen 

§ 5a. (1) bis (5) ... § 5a. (1) bis (5) ... 
 (6) Für die Zwecke dieses Paragraphen umfasst der Begriff „CRR-Institut“ 

auch CRR-Wertpapierfirmen. 
Konzessionsrücknahme Konzessionsrücknahme 

§ 6. (1) ... § 6. (1) ... 
(2) ... (2) ... 

 1. ...  1. ... 
 2. das Kreditinstitut, mit Ausnahme der Aufsichtsanforderungen gemäß 

Art. 92a und 92b der Verordnung (EU) Nr. 575/2013, den 
Aufsichtsanforderungen gemäß Teil 3, 4 und 6 der Verordnung (EU) 
Nr. 575/2013 oder gemäß den §§ 70b oder 70c nicht nachkommt oder 
seine Verpflichtungen gegenüber seinen Gläubigern nicht erfüllt; 

 2. das Kreditinstitut, mit Ausnahme der Aufsichtsanforderungen gemäß 
Art. 92a und 92b der Verordnung (EU) Nr. 575/2013, den 
Aufsichtsanforderungen gemäß Teil 3, 4 und 6 der Verordnung (EU) 
Nr. 575/2013 oder gemäß den §§ 70b oder 70d nicht nachkommt oder 
seine Verpflichtungen gegenüber seinen Gläubigern nicht erfüllt; 
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 3. und 4. ...  3. und 4. ... 
 5. das Kreditinstitut den organschaftlichen Beschluss auf Auflösung gefasst 

hat und sämtliche Bankgeschäfte abgewickelt sind. 
 5. das Kreditinstitut den organschaftlichen Beschluss auf Auflösung gefasst 

hat und sämtliche Bankgeschäfte abgewickelt sind; 
  6. das Kreditinstitut seine Konzession ausschließlich zum Handel auf 

eigene oder fremde Rechnung (§ 1 Abs. 1 Z 7 und 7a) oder zum 
Loroemissionsgeschäft (§ 1 Abs. 1 Z 11) nutzt und seine 
durchschnittlichen gesamten Vermögenswerte während eines Zeitraumes 
von fünf aufeinanderfolgenden Jahren unterhalb der in Art. 4 Abs. 1 
Nr. 1 Buchstabe b der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 genannten 
Schwellenwerte lagen. Diesfalls hat die FMA die Konzession gemäß § 4 
bei Vorliegen der Voraussetzungen gemäß § 3 Abs. 5 WAG 2018 durch 
Bescheid in eine Konzession gemäß § 3 WAG 2018 überzuführen. 

(3) bis (5) ... (3) bis (5) ... 

IV. Eigentümerbestimmungen und Bewilligungen IV. Eigentümerbestimmungen und Bewilligungen 
Sonstige Verordnungsermächtigungen der FMA Sonstige Verordnungsermächtigungen der FMA 

§ 21b. (1) Die FMA ist ermächtigt, die ihr durch Art. 6 Abs. 4, Art. 18 Abs. 3, 
5 und 6, Art. 26, Art. 27 Abs. 1 lit. a, Art. 77, Art. 78, Art. 89 Abs. 3, Art. 124 
Abs. 1a und 2, Art. 125 Abs. 3, Art. 129 Abs. 1 lit. c, Art. 164 Abs. 6, Art. 178 
Abs. 1 lit. b und Abs. 2 lit. d, Art. 298 Abs. 4, Art. 311 Abs. 3, Art. 327 Abs. 2, 
Art. 329 Abs. 1, Art. 336 Abs. 4 lit. a, Art. 380, Art. 395 Abs. 1, Art. 473, Art. 481 
Abs. 2, Art. 495 Abs. 1 und Art. 500a Abs. 2 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 
eingeräumten Befugnisse oder Befugnisse, die ihr in den gemäß Art. 394, Art. 415 
und Teil 7a der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 erlassenen technischen 
Durchführungsstandards eingeräumt werden, durch Verordnung auszuüben. 

§ 21b. (1) Die FMA ist ermächtigt, die ihr durch Art. 6 Abs. 4, Art. 18 Abs. 3 
und 5 bis 8, Art. 26, Art. 27 Abs. 1 lit. a, Art. 77, Art. 78, Art. 89 Abs. 3, Art. 124 
Abs. 1a und 2, Art. 125 Abs. 3, Art. 129 Abs. 1 lit. c, Art. 164 Abs. 6, Art. 178 
Abs. 1 lit. b und Abs. 2 lit. d, Art. 298 Abs. 4, Art. 311 Abs. 3, Art. 327 Abs. 2, 
Art. 329 Abs. 1, Art. 336 Abs. 4 lit. a, Art. 380, Art. 395 Abs. 1, Art. 473, 
Art. 481 Abs. 2, Art. 495 Abs. 1 und Art. 500a Abs. 2 der Verordnung (EU) 
Nr. 575/2013 eingeräumten Befugnisse oder Befugnisse, die ihr in den gemäß 
Art. 394, Art. 415 und Teil 7a der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 erlassenen 
technischen Durchführungsstandards eingeräumt werden, durch Verordnung 
auszuüben. 

(2) und (3) ... (2) und (3) ... 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

V. Abschnitt: Kapitalerhaltungspuffer, 
Kapitalerhaltungsmaßnahmen und makroprudenzielle Instrumente 

V. Abschnitt: Kapitalerhaltungspuffer, 
Kapitalerhaltungsmaßnahmen und makroprudenzielle Instrumente 

1. Unterabschnitt: Kapitalerhaltungspuffer und kombinierte 
Kapitalpufferanforderung 

1. Unterabschnitt: Kapitalerhaltungspuffer und kombinierte 
Kapitalpufferanforderung 

Kapitalerhaltungspuffer Kapitalerhaltungspuffer 
§ 22. (1) ... § 22. (1) ... 
(2) Die FMA ist zuständige Behörde für die Zwecke des Art. 129 Abs. 3 der 

Richtlinie 2013/36/EU. 
 

(3) ... (3) ... 

2. Unterabschnitt: Makroprudenzielle Instrumente 2. Unterabschnitt: Makroprudenzielle Instrumente 
Kapitalpufferanforderung für den antizyklischen Kapitalpuffer Kapitalpufferanforderung für den antizyklischen Kapitalpuffer 

§ 23a. (1) ... § 23a. (1) ... 
(2) Die FMA ist zuständige Behörde für die Zwecke der Art. 130 Abs. 3 und 

136 Abs. 1 der Richtlinie 2013/36/EU. 
(2) Die FMA ist zuständige Behörde für die Zwecke des Art. 136 Abs. 1 der 

Richtlinie 2013/36/EU. 
(3) bis (11) ... (3) bis (11) ... 

VI. Abschnitt: Ordnungsnormen VI. Abschnitt: Ordnungsnormen 

4. Unterabschnitt: Gruppenbetrachtung 4. Unterabschnitt: Gruppenbetrachtung 
Kreditinstitutsgruppe und FMA als konsolidierende Aufsichtsbehörde Kreditinstitutsgruppe und FMA als konsolidierende Aufsichtsbehörde 

§ 30. (1) ... § 30. (1) ... 
(2) ... (2) ... 

 1. ...  1. ... 
 2. eine Mutterfinanzholdinggesellschaft, gemischte 

Mutterfinanzholdinggesellschaft, EU-Mutterfinanzholdinggesellschaft 
oder gemischte EU-Mutterfinanzholdinggesellschaft ihren Sitz in einem 
anderen Mitgliedstaat hat und 
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 a) dieser Gesellschaft mindestens ein Kreditinstitut mit Sitz im Inland 

nachgeordnet ist (Abs. 1 Z 1 bis 7), das eine CRR-Wertpapierfirma ist, 
 

 b) dieser Gesellschaft kein CRR-Kreditinstitut nachgeordnet ist und  
 c) die nachgeordneten Kreditinstitute mit Sitz im Inland, die 

CRR-Wertpapierfirmen sind und alle sonstigen CRR-Wertpapierfirmen 
mit Sitz im Inland gemeinsam eine höhere Bilanzsumme haben, als die 
in einem anderen Mitgliedstaat zugelassenen gruppenangehörigen 
CRR-Wertpapierfirmen gemeinsam; 

 

 3. eine Konsolidierung gemäß Art. 18 Abs. 3 oder 6 der Verordnung (EU) 
Nr. 575/2013 notwendig ist und ein gruppenangehöriges 
CRR-Kreditinstitut mit Sitz im Inland oder die gruppenangehörigen 
CRR-Kreditinstitute mit Sitz im Inland gemeinsam eine höhere 
Bilanzsumme hat oder haben, als die in einem anderen Mitgliedstaat 
zugelassenen gruppenangehörigen CRR-Kreditinstitute gemeinsam; 

 3. eine Konsolidierung gemäß Art. 18 Abs. 3 oder 6 der Verordnung (EU) 
Nr. 575/2013 notwendig ist und ein gruppenangehöriges 
CRR-Kreditinstitut mit Sitz im Inland oder die gruppenangehörigen 
CRR-Kreditinstitute mit Sitz im Inland gemeinsam eine höhere 
Bilanzsumme hat oder haben, als die in einem anderen Mitgliedstaat 
zugelassenen gruppenangehörigen CRR-Kreditinstitute gemeinsam. 

 4. eine Konsolidierung gemäß Art. 18 Abs. 3 oder 6 der Verordnung (EU) 
Nr. 575/2013 notwendig ist und 

 

 a) es kein CRR-Kreditinstitut innerhalb der Gruppe gibt und  
 b) die gruppenangehörigen Kreditinstitute mit Sitz im Inland, die 

CRR-Wertpapierfirmen sind und alle sonstigen CRR-Wertpapierfirmen 
mit Sitz im Inland gemeinsam eine höhere Bilanzsumme haben, als die 
in einem anderen Mitgliedstaat zugelassenen gruppenangehörigen 
CRR-Wertpapierfirmen gemeinsam; 

 

 5. eine Mutterwertpapierfirma in einem Mitgliedstaat oder eine 
EU-Mutterwertpapierfirma ihren Sitz in einem anderen Mitgliedstaat hat 
und 

 

 a) dieser Wertpapierfirma mindestens ein CRR-Kreditinstitut mit Sitz im 
Inland nachgeordnet ist (Abs. 1 Z 1 bis 7) und 

 

 b) das nachgeordnete CRR-Kreditinstitut mit Sitz im Inland oder die 
nachgeordneten CRR-Kreditinstitute mit Sitz im Inland gemeinsam eine 
höhere Bilanzsumme hat oder haben, als die in einem anderen 
Mitgliedstaat zugelassenen gruppenangehörigen CRR-Kreditinstitute 
gemeinsam. 

 

(2a) bis (5) ... (2a) bis (5) ... 
(6) ... (6) ... 
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 1. und 2. ...  1. und 2. ... 
 3. die von der FMA als konsolidierende Aufsichtsbehörde gemäß § 7b Abs. 8 

Z 4 benannte Finanzholdinggesellschaft oder gemischte 
Finanzholdinggesellschaft oder das von der FMA als konsolidierende 
Behörde gemäß § 7b Abs. 8 Z 4 benannte CRR-Institut, 

 3. die von der FMA als konsolidierende Aufsichtsbehörde gemäß § 7b 
Abs. 8 Z 4 benannte Finanzholdinggesellschaft oder gemischte 
Finanzholdinggesellschaft oder das von der FMA als konsolidierende 
Behörde gemäß § 7b Abs. 8 Z 4 benannte CRR-Institut oder 

 4. falls keiner der in den Z 1 bis 3 genannten Fälle vorliegt, das 
übergeordnete Kreditinstitut gemäß Abs. 5, wenn die FMA die 
konsolidierende Aufsichtsbehörde für die Kreditinstitutsgruppe ist, oder 

 4. falls keiner der in den Z 1 bis 3 genannten Fälle vorliegt, das 
übergeordnete Kreditinstitut gemäß Abs. 5, wenn die FMA die 
konsolidierende Aufsichtsbehörde für die Kreditinstitutsgruppe ist. 

 5. die Mutterwertpapierfirma in einem Mitgliedstaat oder die 
EU-Mutterwertpapierfirma gemäß Abs. 2 Z 5, wenn die FMA die 
konsolidierende Aufsichtsbehörde für die Kreditinstitutsgruppe ist. 

 

(7) bis (10) ... (7) bis (10) ... 
(11) ... (11) ... 

 1. ...  1. ... 
 a) ein Kreditinstitut mit Sitz im Inland, das eine Mutterwertpapierfirma 

oder eine EU-Mutterwertpapierfirma ist und dem ein oder mehrere 
CRR-Kreditinstitute in einem anderen Mitgliedstaat nachgeordnet ist 
oder sind, die gemeinsam eine höhere Bilanzsumme haben als alle 
nachgeordneten CRR-Kreditinstitute mit Sitz im Inland gemeinsam; 

 a)  

 b) eine Mutterfinanzholdinggesellschaft, gemischte 
Mutterfinanzholdinggesellschaft, EU-Mutterfinanzholdinggesellschaft 
oder gemischte EU-Mutterfinanzholdinggesellschaft, jeweils mit Sitz 
im Inland, die kein nachgeordnetes CRR-Kreditinstitut mit Sitz im 
Inland hat, jedoch ein oder mehrere nachgeordnete CRR-Kreditinstitute 
mit Sitz in anderen Mitgliedstaaten; 

eine Mutterfinanzholdinggesellschaft, gemischte 
Mutterfinanzholdinggesellschaft, EU-
Mutterfinanzholdinggesellschaft oder gemischte EU-
Mutterfinanzholdinggesellschaft, jeweils mit Sitz im Inland, die kein 
nachgeordnetes CRR-Kreditinstitut mit Sitz im Inland hat, jedoch ein 
oder mehrere nachgeordnete CRR-Kreditinstitute oder CRR-
Wertpapierfirmen mit Sitz in anderen Mitgliedstaaten; 

 c) eine Mutterfinanzholdinggesellschaft, gemischte 
Mutterfinanzholdinggesellschaft, EU-Mutterfinanzholdinggesellschaft 
oder gemischte EU-Mutterfinanzholdinggesellschaft, jeweils mit Sitz 
im Inland, der ein oder mehrere CRR-Kreditinstitute in einem anderen 
Mitgliedstaat nachgeordnet ist oder sind, die gemeinsam eine höhere 
Bilanzsumme haben als alle nachgeordneten CRR-Kreditinstitute mit 
Sitz im Inland gemeinsam; oder 

 b) eine Mutterfinanzholdinggesellschaft, gemischte 
Mutterfinanzholdinggesellschaft, EU-
Mutterfinanzholdinggesellschaft oder gemischte EU-
Mutterfinanzholdinggesellschaft, jeweils mit Sitz im Inland, der ein 
oder mehrere CRR-Kreditinstitute in einem anderen Mitgliedstaat 
nachgeordnet ist oder sind, die gemeinsam eine höhere Bilanzsumme 
haben als alle nachgeordneten CRR-Kreditinstitute mit Sitz im Inland 
gemeinsam. 
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 d) eine Mutterfinanzholdinggesellschaft, gemischte 

Mutterfinanzholdinggesellschaft, EU-Mutterfinanzholdinggesellschaft 
oder gemischte EU-Mutterfinanzholdinggesellschaft, jeweils mit Sitz im 
Inland, die keine nachgeordneten CRR-Kreditinstitute hat, jedoch ein 
oder mehrere nachgeordnete CRR-Wertpapierfirmen mit Sitz in einem 
anderen Mitgliedstaat, die gemeinsam eine höhere Bilanzsumme haben 
als alle nachgeordneten Kreditinstitute mit Sitz im Inland, die 
CRR-Wertpapierfirmen sind und alle sonstigen CRR-Wertpapierfirmen 
mit Sitz im Inland gemeinsam. 

 

Abweichend von lit. a bis d ist die FMA die konsolidierende 
Aufsichtsbehörde in Fällen, in denen sie sich die Aufgaben und 
Zuständigkeiten im Einklang mit Art. 116 Abs. 1 Buchstabe b der 
Richtlinie 2013/36/EU übertragen lässt, weil die konsolidierte 
Beaufsichtigung durch eine andere zuständige Behörde im Hinblick auf 
die relative Bedeutung der Tätigkeiten eines Kreditinstitutes, einer 
Finanzholdinggesellschaft oder einer gemischten 
Finanzholdinggesellschaft in anderen Mitgliedstaaten oder im Hinblick 
auf die Notwendigkeit einer fortdauernden Beaufsichtigung auf 
konsolidierter Basis durch dieselbe zuständige Behörde zu gewährleisten, 
unangemessen wäre. Die FMA hat die Europäische Kommission und die 
EBA von einer gemäß Art. 111 Abs. 6 der Richtlinie 2013/36/EU 
getroffenen Entscheidung zu informieren. 

Abweichend von lit. a und b ist die FMA die konsolidierende 
Aufsichtsbehörde in Fällen, in denen sie sich die Aufgaben und 
Zuständigkeiten im Einklang mit Art. 116 Abs. 1 Buchstabe b der 
Richtlinie 2013/36/EU übertragen lässt, weil die konsolidierte 
Beaufsichtigung durch eine andere zuständige Behörde im Hinblick auf 
die relative Bedeutung der Tätigkeiten eines Kreditinstitutes, einer 
Finanzholdinggesellschaft oder einer gemischten 
Finanzholdinggesellschaft in anderen Mitgliedstaaten oder im Hinblick 
auf die Notwendigkeit einer fortdauernden Beaufsichtigung auf 
konsolidierter Basis durch dieselbe zuständige Behörde zu 
gewährleisten, unangemessen wäre. Die FMA hat die Europäische 
Kommission und die EBA von einer gemäß Art. 111 Abs. 6 der 
Richtlinie 2013/36/EU getroffenen Entscheidung zu informieren. 

 2. ...  2. ... 
Zuordnung der Kosten Zuordnung der Kosten 

§ 69a. (1) Für die Kosten der Bankenaufsicht, die nicht Kosten nach dem 
Bundesgesetz über die Sanierung und Abwicklung von Banken (BaSAG) oder 
Kosten für die Beaufsichtigung von Sicherungseinrichtungen nach dem ESAEG 
sind, ist im Rechnungskreis 1 (Kosten der Bankenaufsicht) gemäß § 19 Abs. 1 Z 1 
FMABG ein Subrechnungskreis zu bilden. Die Zuordnung dieser Kosten innerhalb 
des einzurichtenden Subrechnungskreises zu den kostenpflichtigen 
Kreditinstituten und Finanzholdinggesellschaften hat nach den Abs. 2, 3 und 4a zu 
erfolgen. Kostenpflichtig sind: 

§ 69a. (1) Für die Kosten der Bankenaufsicht, die nicht Kosten nach dem 
Bundesgesetz über die Sanierung und Abwicklung von Banken (BaSAG) oder 
Kosten für die Beaufsichtigung von Sicherungseinrichtungen nach dem ESAEG 
sind, ist im Rechnungskreis 1 (Kosten der Bankenaufsicht) gemäß § 19 Abs. 1 
Z 1 FMABG ein Subrechnungskreis zu bilden. Die Zuordnung dieser Kosten 
innerhalb des einzurichtenden Subrechnungskreises zu den kostenpflichtigen 
Kreditinstituten und Finanzholdinggesellschaften hat nach den Abs. 2, 3 und 4a 
zu erfolgen. Kostenpflichtig sind: 

 1. Kreditinstitute gemäß § 1 Abs. 1 mit Ausnahme von Kreditinstituten 
gemäß § 1 Abs. 1 Z 13, 13a und Z 21; 

 1. Kreditinstitute gemäß § 1 Abs. 1 mit Ausnahme von Kreditinstituten 
gemäß § 1 Abs. 1 Z 13, 13a und Z 21; 
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 2. Kreditinstitute gemäß § 9 Abs. 1, die Tätigkeiten in Österreich über eine 

Zweigstelle ausüben; 
 2. Kreditinstitute gemäß § 9 Abs. 1, die Tätigkeiten in Österreich über eine 

Zweigstelle ausüben; 
 3. Finanzholdinggesellschaften gemäß Art. 4 Abs. 1 Nummer 20 der 

Verordnung (EU) Nr. 575/2013 und gemischte 
Finanzholdinggesellschaften gemäß § 2 Z 15 FKG, sofern sie Teil einer 
Kreditinstitutsgruppe gemäß § 30 BWG sind. 

 3. Finanzholdinggesellschaften gemäß Art. 4 Abs. 1 Nummer 20 der 
Verordnung (EU) Nr. 575/2013 und gemischte 
Finanzholdinggesellschaften gemäß § 2 Z 15 FKG, sofern sie Teil einer 
Kreditinstitutsgruppe gemäß § 30 BWG sind; 

  4. Wertpapierfirmen gemäß § 4 und Art. 1 Abs. 2 zweiter Unterabsatz der 
Verordnung (EU) 2019/2033. 

(2) bis (8) ... (2) bis (8) ... 
Veröffentlichungspflichten der FMA Veröffentlichungspflichten der FMA 

§ 69b. (1) Die FMA hat auf ihrer Website folgende allgemeine Informationen 
zu veröffentlichen und laufend zu aktualisieren: 

§ 69b. (1) Die FMA hat auf ihrer Website folgende allgemeine 
Informationen zu veröffentlichen und laufend zu aktualisieren: 

 1. Den Wortlaut der im Bereich der Bankenaufsicht geltenden Gesetze und 
Verordnungen; 

 1. Den Wortlaut der im Bereich der Bankenaufsicht geltenden Gesetze und 
Verordnungen; 

 2. die Mindeststandards und Rundschreiben der FMA im Bereich der 
Bankenaufsicht; 

 2. die Mindeststandards und Rundschreiben der FMA im Bereich der 
Bankenaufsicht; 

 3. die Ausübung der in der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 oder in der 
Richtlinie 2013/36/EU eröffneten Wahlrechte; 

 3. die Ausübung der in der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 oder in der 
Richtlinie 2013/36/EU eröffneten Wahlrechte; 

 4. die allgemeinen Kriterien und Methoden, die beim aufsichtlichen 
Überprüfungsverfahren angewandt werden; darunter auch allgemeine 
Prinzipien bei der Umsetzung des Proportionalitätsgedankens gemäß § 69 
Abs. 3; diese Informationen sind auch an EBA mitzuteilen; 

 4. die allgemeinen Kriterien und Methoden, die beim aufsichtlichen 
Überprüfungsverfahren angewandt werden; darunter auch allgemeine 
Prinzipien bei der Umsetzung des Proportionalitätsgedankens gemäß 
§ 69 Abs. 3; diese Informationen sind auch an EBA mitzuteilen; 

 5. unter Wahrung des Bankgeheimnisses gemäß § 38 und des 
Berufsgeheimnisses gemäß Titel VII Kapitel 1 Abschnitt II der 
Richtlinie 2013/36/EU und von Art. 76 und 81 der Richtlinie 2014/65/EU 
aggregierte statistische Daten zu zentralen Aspekten der Umsetzung der 
aufsichtsrechtlichen Rahmenvorschriften, einschließlich der Anzahl und 
Art der gemäß § 70 Abs. 4 und 4a, § 70b und § 70c verhängten 
Aufsichtsmaßnahmen sowie der verhängten Geldstrafen; 

 5. unter Wahrung des Bankgeheimnisses (§ 38) und des 
Berufsgeheimnisses gemäß Titel VII Kapitel 1 Abschnitt II der 
Richtlinie 2013/36/EU und der Bestimmungen gemäß Titel IV Kapitel 1 
Abschnitt 2 der Richtlinie (EU) 2019/2034 aggregierte statistische Daten 
zu zentralen Aspekten der Umsetzung der aufsichtsrechtlichen 
Rahmenvorschriften, einschließlich der Anzahl und Art der gemäß § 70 
Abs. 4 und 4a, § 70b und § 70c verhängten Aufsichtsmaßnahmen sowie 
der verhängten Geldstrafen; 

 6. allgemeine Kriterien und Methoden zur Überprüfung der Einhaltung der 
Anforderungen bei Verbriefungen gemäß Art. 5 bis 7 und Art. 9 der 
Verordnung (EU) 2017/2402 und Art. 270a der Verordnung (EU) 
Nr. 575/2013 durch Kreditinstitute ; 

 6. allgemeine Kriterien und Methoden zur Überprüfung der Einhaltung der 
Anforderungen bei Verbriefungen gemäß Art. 5 bis 7 und Art. 9 der 
Verordnung (EU) 2017/2402 und Art. 270a der Verordnung (EU) 
Nr. 575/2013 durch Kreditinstitute ; 
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 7. unter Wahrung der Amtsverschwiegenheit eine zusammenfassende 

Beschreibung der Ergebnisse der aufsichtlichen Überprüfung und eine 
Beschreibung der bei Verstößen gegen Art. 5 bis 7 und Art. 9 der 
Verordnung (EU) 2017/2402 und Art. 270a der Verordnung (EU) 
Nr. 575/2013 durch Kreditinstitute verhängten Maßnahmen in Form eines 
jährlichen Berichts bis spätestens 31. März des Folgejahres; eine laufende 
unterjährige Aktualisierung hat nicht zu erfolgen; 

 7. unter Wahrung der Amtsverschwiegenheit eine zusammenfassende 
Beschreibung der Ergebnisse der aufsichtlichen Überprüfung und eine 
Beschreibung der bei Verstößen gegen Art. 5 bis 7 und Art. 9 der 
Verordnung (EU) 2017/2402 und Art. 270a der Verordnung (EU) 
Nr. 575/2013 durch Kreditinstitute verhängten Maßnahmen in Form 
eines jährlichen Berichts bis spätestens 31. März des Folgejahres; eine 
laufende unterjährige Aktualisierung hat nicht zu erfolgen; 

 8. eine Liste der Global Systemrelevanten Institute und Systemrelevanten 
Institute mit Sitz im Inland unter Nennung der Teilkategorie, in die jedes 
Global Systemrelevante Institut eingestuft wurde. 

 8. eine Liste der Global Systemrelevanten Institute und Systemrelevanten 
Institute mit Sitz im Inland unter Nennung der Teilkategorie, in die jedes 
Global Systemrelevante Institut eingestuft wurde. 

(2) und (3) ... (2) und (3) ... 
Zusammenarbeit und Datenverarbeitung Zusammenarbeit und Datenverarbeitung 

§ 77. (1) bis (4) ... § 77. (1) bis (4) ... 
(5) ... (5) ... 

 1. bis 12. ...  1. bis 12. ... 
Die Auskunftserteilung und Informationsübermittlung gemäß Z 1 bis 3 ist jeweils 
zulässig, soweit dies für die Erfüllung der Aufgaben der Behörden gemäß Art. 53 
Abs. 2, Art. 112, 113, 117, 118 und Art. 124 bis 126 der Richtlinie 2013/36/EU, 
Art. 11 Abs. 1 der Richtlinie 2002/87/EG, der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 oder 
für andere gesetzliche Aufgaben der ersuchenden Behörde oder Institution im 
Rahmen der Aufsicht über den Finanzmarkt erforderlich ist; die Auskunftserteilung 
und Informationsübermittlung gemäß Z 10 hat zu erfolgen, soweit die Auskünfte 
und Informationen für die Aufgaben der Behörden gemäß dem FM-GwG, Art. 117 
Abs. 5 der Richtlinie 2013/36/EU oder der Richtlinie 2015/849 von Relevanz sind 
und sofern diese Auskunftserteilung und dieser Informationsaustausch keine 
laufenden Untersuchungen, Ermittlungen oder Verfahren nach dem 
österreichischen Straf- oder Verwaltungsrecht beeinträchtigen würden. Die 
Auskunftserteilung und Informationsübermittlung nach Z 4 und 5 ist nur dann 
zulässig, wenn dies in Krisensituationen gemäß Art. 114 der Richtlinie 2013/36/EU 
erforderlich ist und nach Z 5 auch nur insoweit, als die Informationen für die 
Zwecke des Art. 140 der zuvor genannten Richtlinie relevant sind. Der 
Informationsaustausch gemäß Z 2 und 3 muss gemäß Art. 55 der Richtlinie 
2013/36/EU unter der Bedingung eines mit Art. 53 der Richtlinie 2013/36/EU 
gleichwertigen Berufsgeheimnisses der Erfüllung von Aufsichtsaufgaben der 
ersuchenden Behörden und Institutionen dienen und im Einklang mit Kapitel V der 

Die Auskunftserteilung und Informationsübermittlung gemäß Z 1 bis 3 ist jeweils 
zulässig, soweit dies für die Erfüllung der Aufgaben der Behörden gemäß Art. 53 
Abs. 2, Art. 112, 113, 117, 118 und Art. 124 bis 126 der Richtlinie 2013/36/EU, 
Art. 11 Abs. 1 der Richtlinie 2002/87/EG, der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 
oder für andere gesetzliche Aufgaben der ersuchenden Behörde oder Institution 
im Rahmen der Aufsicht über den Finanzmarkt erforderlich ist; die 
Auskunftserteilung und Informationsübermittlung gemäß Z 10 hat zu erfolgen, 
soweit die Auskünfte und Informationen für die Aufgaben der Behörden gemäß 
dem FM-GwG, Art. 117 Abs. 5 der Richtlinie 2013/36/EU oder der Richtlinie 
2015/849 von Relevanz sind und sofern diese Auskunftserteilung und dieser 
Informationsaustausch keine laufenden Untersuchungen, Ermittlungen oder 
Verfahren nach dem österreichischen Straf- oder Verwaltungsrecht 
beeinträchtigen würden. Die Auskunftserteilung und Informationsübermittlung 
nach Z 4 und 5 ist nur dann zulässig, wenn dies in Krisensituationen gemäß 
Art. 114 der Richtlinie 2013/36/EU erforderlich ist und nach Z 5 auch nur 
insoweit, als die Informationen für die Zwecke des Art. 140 der zuvor genannten 
Richtlinie relevant sind. Der Informationsaustausch gemäß Z 2 und 3 muss gemäß 
Art. 55 der Richtlinie 2013/36/EU unter der Bedingung eines mit Art. 53 der 
Richtlinie 2013/36/EU und Art. 15 der Richtlinie (EU) 2019/2034 gleichwertigen 
Berufsgeheimnisses der Erfüllung von Aufsichtsaufgaben der ersuchenden 



  20 von 80 

 

Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Verordnung (EU) 2016/679 stehen. Der Informationsaustausch mit Behörden und 
Institutionen des ESFS, die nicht unter Art. 2 Abs. 2 lit. f der Verordnung (EU) 
Nr. 1093/2010 fallen, darf nur vorbehaltlich der Art. 53 und 54 der Richtlinie 
2013/36/EU und Art. 35 der Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 sowie zur Erfüllung 
der Aufgaben der Behörden und Institutionen des ESFS und zur Erfüllung der 
Aufsichtsaufgaben gemäß § 77b Abs. 5 erfolgen. Die FMA darf Informationen 
gemäß Abs. 4 Z 19 nur weiterleiten, wenn dies von der Behörde, die die betreffende 
Information übermittelt hat, ausdrücklich gestattet wurde. 

Behörden und Institutionen dienen und im Einklang mit Kapitel V der 
Verordnung (EU) 2016/679 stehen. Der Informationsaustausch mit Behörden und 
Institutionen des ESFS, die nicht unter Art. 2 Abs. 2 lit. f der Verordnung (EU) 
Nr. 1093/2010 fallen, darf nur vorbehaltlich der Art. 53 und 54 der Richtlinie 
2013/36/EU und Art. 35 der Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 sowie zur 
Erfüllung der Aufgaben der Behörden und Institutionen des ESFS und zur 
Erfüllung der Aufsichtsaufgaben gemäß § 77b Abs. 5 erfolgen. Die FMA darf 
Informationen gemäß Abs. 4 Z 19 nur weiterleiten, wenn dies von der Behörde, 
die die betreffende Information übermittelt hat, ausdrücklich gestattet wurde. 

(5a) bis (6a) ... (5a) bis (6a) ... 
(7) ... (7) ... 

 1. und 2. ...  1. und 2. ... 
in dem das Mutterunternehmen seinen Sitz hat, die Beaufsichtigung auf 
konsolidierter Basis nicht selbst durchführen, können amtliche Auskünfte auch 
dann erteilt werden, wenn Informationen an die Behörden weitergeleitet werden, 
die die Beaufsichtigung auf konsolidierter Basis selbst durchführen. Die 
Weitergabe solcher Informationen ist jedoch nur zulässig, wenn sie ausschließlich 
Zwecken der konsolidierten Aufsicht dient, und ein im Sinne von Art. 54 Abs. 1 
der Richtlinie 2013/36/EU gleichwertiges Berufsgeheimnis besteht. 

in dem das Mutterunternehmen seinen Sitz hat, die Beaufsichtigung auf 
konsolidierter Basis nicht selbst durchführen, können amtliche Auskünfte auch 
dann erteilt werden, wenn Informationen an die Behörden weitergeleitet werden, 
die die Beaufsichtigung auf konsolidierter Basis selbst durchführen. Die 
Weitergabe solcher Informationen ist jedoch nur zulässig, wenn sie ausschließlich 
Zwecken der konsolidierten Aufsicht dient, und ein im Sinne von Art. 54 Abs. 1 
der Richtlinie 2013/36/EU und Art. 15 der Richtlinie (EU) 2019/2034 
gleichwertiges Berufsgeheimnis besteht. 

(8) und (9) ... (8) und (9) ... 
Aufsichtskollegien und Kooperationsvereinbarungen Aufsichtskollegien und Kooperationsvereinbarungen 

§ 77b. (1) und (2) ... § 77b. (1) und (2) ... 
(3) Vorbehaltlich der Entscheidung durch die FMA als konsolidierende 

Aufsichtsbehörde können an einem Aufsichtskollegium teilnehmen: 
(3) Vorbehaltlich der Entscheidung durch die FMA als konsolidierende 

Aufsichtsbehörde können an einem Aufsichtskollegium teilnehmen: 
 1. Zuständige Behörden der Mitgliedstaaten, die für die Beaufsichtigung 

eines EWR-Mutterkreditinstitutes oder von einer EWR-Mutterfinanz-
Holdinggesellschaft nachgeordneten Kreditinstituten zuständig sind; 

 1. Zuständige Behörden der Mitgliedstaaten, die für die Beaufsichtigung 
eines EWR-Mutterkreditinstitutes oder von einer EWR-Mutterfinanz-
Holdinggesellschaft nachgeordneten Kreditinstituten zuständig sind; 

 1a. zuständige Behörden der Mitgliedstaaten, in denen die gemäß § 7b 
konzessionierten Finanzholdinggesellschaften oder gemischten 
Finanzholdinggesellschaften niedergelassen sind; 

 1a. zuständige Behörden der Mitgliedstaaten, in denen die gemäß § 7b 
konzessionierten Finanzholdinggesellschaften oder gemischten 
Finanzholdinggesellschaften niedergelassen sind; 

 2. zuständige Behörden eines Aufnahmemitgliedstaats, in dem bedeutende 
Zweigniederlassungen errichtet wurden; 

 2. zuständige Behörden eines Aufnahmemitgliedstaats, in dem bedeutende 
Zweigniederlassungen errichtet wurden; 
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 3. die Oesterreichische Nationalbank und andere Zentralbanken der 

Mitgliedstaaten gemäß Z 1 und 2; 
 3. die Oesterreichische Nationalbank und andere Zentralbanken der 

Mitgliedstaaten gemäß Z 1 und 2; 
 4. zuständige Behörden von Drittländern, sofern für sie ein dem Art. 53 

Abs. 1 der Richtlinie 2013/36/EU oder gegebenenfalls Art. 76 und 81 der 
Richtlinie 2014/65/EU gleichwertiges Berufsgeheimnis besteht und die 
Zusammenarbeit der Erfüllung ihrer Aufsichtsaufgaben dient; 

 4. zuständige Behörden von Drittländern, sofern für sie ein dem Art. 53 
Abs. 1 der Richtlinie 2013/36/EU oder gegebenenfalls dem Art. 15 der 
Richtlinie (EU) 2019/2034 gleichwertiges Berufsgeheimnis besteht und 
die Zusammenarbeit der Erfüllung ihrer Aufsichtsaufgaben dient; 

 5. die EBA.  5. die EBA. 
(4) bis (6) ... (4) bis (6) ... 

XXII. Verfahrens- und Strafbestimmungen XXII. Verfahrens- und Strafbestimmungen 
§ 97. (1) Die FMA hat den Kreditinstituten, gemäß § 30 Abs. 6 

verantwortlichen Unternehmen und der Zentralorganisation bei einem 
Kreditinstitute-Verbund gemäß § 30a für folgende Beträge Zinsen vorzuschreiben: 

§ 97. (1) Die FMA hat den Kreditinstituten, gemäß § 30 Abs. 6 
verantwortlichen Unternehmen und der Zentralorganisation bei einem 
Kreditinstitute-Verbund gemäß § 30a für folgende Beträge Zinsen 
vorzuschreiben: 

 1. 2 vH der Unterschreitung der erforderlichen Eigenmittel gemäß Art. 92 
der Verordnung (EU) Nr. 575/2013, § 70 Abs. 4a Z 1 und Art. 16 Abs. 2 
lit. a der Verordnung (EU) Nr. 1024/2013, gerechnet pro Jahr, für 30 Tage, 
ausgenommen bei Aufsichtsmaßnahmen gemäß § 70 Abs. 2 oder bei 
Überschuldung des Kreditinstitutes; 

 1. 2 vH der Unterschreitung der erforderlichen Eigenmittel gemäß Art. 92 
der Verordnung (EU) Nr. 575/2013, § 70 Abs. 4a Z 1 und Art. 16 Abs. 2 
lit. a der Verordnung (EU) Nr. 1024/2013, gerechnet pro Jahr, für 30 
Tage, ausgenommen bei Vorliegen von Gläubigergefährdung gemäß 
§ 70 Abs. 2 oder bei Überschuldung des Kreditinstitutes; 

 2. 2 vH der Überschreitung der Obergrenze für Großkredite gemäß Art. 395 
Abs. 1 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013, gerechnet pro Jahr, für 
30 Tage, ausgenommen bei einer zulässigen Überschreitung der 
Obergrenze gemäß Art. 395 Abs. 5 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013, 
bei Aufsichtsmaßnahmen gemäß § 70 Abs. 2 oder bei Überschuldung des 
Kreditinstitutes. 

 2. 2 vH der Überschreitung der Obergrenze für Großkredite gemäß Art. 395 
Abs. 1 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013, gerechnet pro Jahr, für 
30 Tage, ausgenommen bei einer zulässigen Überschreitung der 
Obergrenze gemäß Art. 395 Abs. 5 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013, 
bei Vorliegen von Gläubigergefährdung gemäß § 70 Abs. 2 oder bei 
Überschuldung des Kreditinstitutes. 

(2) ... (2) ... 
§ 98. (1) Wer  § 98. (1) Wer 

Bankgeschäfte gemäß Art. 4 Abs. 1 Nummer 1 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 
ohne die erforderliche Berechtigung  

 1. Bankgeschäfte gemäß Art. 4 Abs. 1 Nr. 1 Buchstabe a der 
Verordnung (EU) Nr. 575/2013 ohne die erforderliche Berechtigung 
oder 

  2. mindestens eine der Tätigkeiten gemäß Art. 4 Abs. 1 Nr. 1 Buchstabe b 
der Verordnung (EU) Nr. 575/2013, wobei die in Art. 4 Abs. 1 Nr. 1 
Buchstabe b der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 genannten 
Schwellenwerte erreicht wurden, ohne dass eine Konzession als 
Kreditinstitut vorlag, 
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betreibt, begeht eine Verwaltungsübertretung und ist von der FMA mit Geldstrafe 
bis zu 5 Millionen Euro oder bis zu dem Zweifachen des aus dem Verstoß 
gezogenen Nutzens, soweit sich dieser beziffern lässt, zu bestrafen. 

betreibt, begeht eine Verwaltungsübertretung und ist von der FMA mit Geldstrafe 
bis zu 5 Millionen Euro oder bis zu dem Zweifachen des aus dem Verstoß 
gezogenen Nutzens, soweit sich dieser beziffern lässt, zu bestrafen. 

(1a) bis (6) ... (1a) bis (6) ... 

XXIV. Übergangs- und Schlußbestimmungen XXIV. Übergangs- und Schlußbestimmungen 
Übergangsbestimmungen Übergangsbestimmungen 

 § 103z1. Die FMA hat die Konzession von Kreditinstituten, die bis zum 
Zeitpunkt des Inkrafttretens des § 4 Abs. 1 in der Fassung des Bundesgesetzes 
BGBl. I Nr. xxx/20xx gemäß § 4 Abs. 1 BWG in der Fassung vor dem 
Bundesgesetz BGBl. I Nr. xxx/20xx konzessioniert waren und deren 
Geschäftsgegenstand zur Gänze von § 3 Abs. 2 WAG 2018 in der Fassung des 
Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xxx/20xx abgedeckt ist, durch Bescheid 
zurückzunehmen und bei Vorliegen der Voraussetzungen gemäß § 3 Abs. 5 
WAG 2018 in eine Konzession gemäß WAG 2018 überzuführen, falls diese 
Kreditinstitute nicht nach wie vor eine Konzession gemäß § 4 Abs. 1 in der 
Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xxx/20xx benötigen. 

Verweise und Verordnungen Verweise und Verordnungen 
§ 105. (1) bis (4) ... § 105. (1) bis (4) ... 
(5) Soweit in diesem Bundesgesetz auf die Richtlinie 2013/36/EU oder auf die 

Verordnung (EU) Nr. 575/2013 verwiesen wird, so ist, sofern nichts anderes 
angeordnet ist, die folgende Fassung anzuwenden: 

(5) Soweit in diesem Bundesgesetz auf die Richtlinie 2013/36/EU oder auf 
die Verordnung (EU) Nr. 575/2013 verwiesen wird, so ist, sofern nichts Anderes 
angeordnet ist, die folgende Fassung anzuwenden: 

 1. Richtlinie 2013/36/EU über den Zugang zur Tätigkeit von Kreditinstituten 
und Wertpapierfirmen, zur Änderung der Richtlinie 2002/87/EG und zur 
Aufhebung der Richtlinien 2006/48/EG und 2006/49/EG, ABl. Nr. L 176 
vom 27.06.2013 S. 338, in der Fassung der Berichtigung ABl. Nr. L 203 
vom 26.6.2020 S. 95 und der Richtlinie (EU) 2019/878, ABl. Nr. L 150 
vom 07.06.2019 S. 253, in der Fassung der Berichtigung ABl. Nr. 212 vom 
3.7.2020 S 20; 

 1. Richtlinie 2013/36/EU über den Zugang zur Tätigkeit von 
Kreditinstituten und die Beaufsichtigung von Kreditinstituten, zur 
Änderung der Richtlinie 2002/87/EG und zur Aufhebung der 
Richtlinien 2006/48/EG und 2006/49/EG, ABl. Nr. L 176 vom 
27.06.2013 S. 338, in der Fassung der Richtlinie (EU) 2021/338, ABl. 
Nr. L 068 vom 26.02.2021 S. 14 und der Berichtigung ABl. Nr. L 214 
vom 17.06.2021 S. 74; 

 2. Verordnung (EU) Nr. 575/2013 über Aufsichtsanforderungen an 
Kreditinstitute und Wertpapierfirmen und zur Änderung der 
Verordnung (EU) Nr. 648/2012, ABl. Nr. L 176 vom 27.06.2013 S. 1, in 
der Fassung der Berichtigung, ABl. Nr. L 321 vom 30.11.2013 S. 6, zuletzt 

 2. Verordnung (EU) Nr. 575/2013 über Aufsichtsanforderungen an 
Kreditinstitute und zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012, 
ABl. Nr. L 176 vom 27.06.2013 S. 1, in der Fassung der 
Durchführungsverordnung (EU) 2021/1043, ABl. Nr. L 225 vom 
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geändert durch die Verordnung (EU) 2019/876, ABl. Nr. L 150 vom 
07.06.2019 S. 1. 

25.06.2021 S. 52 und der Berichtigung, ABl. Nr. L 398 vom 11.11.2021 
S. 32. 

(6) Soweit in diesem Bundesgesetz auf die Richtlinie 2004/39/EG verwiesen 
wird, so ist, sofern nichts Anderes angeordnet ist, die Richtlinie 2004/39/EG über 
Märkte für Finanzinstrumente, zur Änderung der Richtlinien 85/611/EWG und 
93/6/EWG und der Richtlinie 2000/12/EG und zur Aufhebung der Richtlinie 
93/22/EWG (ABl. Nr. L 145 vom 30.04.2004, S. 1) in der Fassung der Richtlinie 
2007/44/EG zur Änderung der Richtlinie 92/49/EWG sowie der Richtlinien 
2002/83/EG, 2004/39/EG, 2005/68/EG und 2006/48/EG in Bezug auf 
Verfahrensregeln und Bewertungskriterien für die aufsichtsrechtliche Beurteilung 
des Erwerbs und der Erhöhung von Beteiligungen im Finanzsektor (ABl. Nr. L 247 
vom 21.09. 2007, S. 1) anzuwenden. 

(6) Soweit in diesem Bundesgesetz auf die Richtlinie 2004/39/EG verwiesen 
wird, so ist, sofern nichts Anderes angeordnet ist, die Richtlinie 2004/39/EG über 
Märkte für Finanzinstrumente, zur Änderung der Richtlinien 85/611/EWG und 
93/6/EWG und der Richtlinie 2000/12/EG und zur Aufhebung der Richtlinie 
93/22/EWG, ABl. Nr. L 145 vom 30.04.2002, S. 1, aufgehoben durch die 
Richtlinie 2014/65/EU über Märkte für Finanzinstrumente sowie zur Änderung 
der Richtlinien 2002/92/EG und 2011/61/EU, ABl. Nr. L 173 vom 12.06.2014 
S. 349, in der Fassung der Richtlinie 2021/338/EU zur Änderung der Richtlinie 
2014/65/EU im Hinblick auf die Informationspflichten, die Produktüberwachung 
und die Positionslimits sowie der Richtlinien 2013/36/EU und (EU) 2019/878 im 
Hinblick auf ihre Anwendung auf Wertpapierfirmen, zur Förderung der 
wirtschaftlichen Erholung von der COVID-19-Krise, ABl. Nr. L 068 vom 
26.02.2021 S. 14, anzuwenden. 

(7) Soweit in diesem Bundesgesetz auf die Richtlinie (EU) 2015/849 
verwiesen wird, so ist, sofern nichts anderes angeordnet ist, die 
Richtlinie (EU) 2015/849 zur Verhinderung der Nutzung des Finanzsystems zum 
Zwecke der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung, zur Änderung der 
Verordnung (EU) Nr. 648/2012 und zur Aufhebung der Richtlinie 2005/60/EG und 
der Richtlinie 2006/70/EG, ABl. Nr. L 141 vom 05.06.2015 S. 73, in der Fassung 
der Richtlinie (EU) 2018/1673, ABl. Nr. L 284 vom 12.11.2018 S. 22 anzuwenden. 

(7) Soweit in diesem Bundesgesetz auf die Richtlinie (EU) 2015/849 
verwiesen wird, so ist, sofern nichts Anderes angeordnet ist, die 
Richtlinie (EU) 2015/849 zur Verhinderung der Nutzung des Finanzsystems zum 
Zwecke der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung, zur Änderung der 
Verordnung (EU) Nr. 648/2012 und zur Aufhebung der Richtlinie 2005/60/EG 
und der Richtlinie 2006/70/EG, ABl. Nr. L 141 vom 05.06.2015 S. 73, in der 
Fassung der Richtlinie (EU) 2019/2177, ABl. Nr. L 334 vom 27.12.2019 S. 155, 
anzuwenden. 

(8) Soweit in diesem Bundesgesetz auf die Verordnung (EU) Nr. 1031/2010 
verwiesen wird, so ist, sofern nichts Anderes angeordnet ist, die Fassung der 
Verordnung (EU) Nr. 1210/2011 zur Änderung der Verordnung (EU) 
Nr. 1031/2010 insbesondere zur Festlegung der vor 2013 zu versteigernden Menge 
Treibhausgasemissionszertifikate (ABl. Nr. L 308 vom 24.11.2011, S.2) 
anzuwenden. 

(8) Soweit in diesem Bundesgesetz auf die Verordnung (EU) Nr. 1031/2010 
verwiesen wird, so ist, sofern nichts Anderes angeordnet ist, die Verordnung (EU) 
Nr. 1031/2010 über den zeitlichen und administrativen Ablauf sowie sonstige 
Aspekte der Versteigerung von Treibhausgasemissionszertifikaten gemäß der 
Richtlinie 2003/87/EG über ein System für den Handel mit 
Treibhausgasemissionszertifikaten, ABl. Nr. L 302 vom 18.11.2010 S. 1, in der 
Fassung der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2019/1868, ABl. Nr. L 289 vom 
08.11.2019, S. 9, anzuwenden. 

(9) Soweit in diesem Bundesgesetz auf die Richtlinie 2011/61/EU verwiesen 
wird, so ist, sofern nichts Anderes angeordnet ist, die Richtlinie 2011/61/EU über 
die Verwalter alternativer Investmentfonds und zur Änderung der Richtlinien 
2003/41/EG und 2009/65/EG und der Verordnungen (EG) Nr. 1060/2009 und (EU) 

(9) Soweit in diesem Bundesgesetz auf die Richtlinie 2011/61/EU verwiesen 
wird, so ist, sofern nichts Anderes angeordnet ist, die Richtlinie 2011/61/EU über 
die Verwalter alternativer Investmentfonds und zur Änderung der Richtlinien 
2003/41/EG und 2009/65/EG und der Verordnungen (EG) Nr. 1060/2009 und 
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Nr. 1095/2010 ABl. Nr. L 174 vom 01.07.2011 S. 1, in der Fassung der 
Berichtigung ABl. Nr. L 155 vom 27.04.2012 S. 35, anzuwenden. 

(EU) Nr. 1095/2010 ABl. Nr. L 174 vom 01.07.2011 S. 1, in der Fassung der 
Richtlinie (EU) 2019/2034, ABl. Nr. L 314 vom 05.12.2019 S. 64, anzuwenden. 

(10) Soweit in diesem Bundesgesetz auf die Verordnung (EU) Nr. 648/2012 
verwiesen wird, so ist, sofern nichts anderes angeordnet ist, die Verordnung (EU) 
Nr. 648/2012 über OTC-Derivate, zentrale Gegenparteien und 
Transaktionsregister, ABl. Nr. L 201 vom 27.07.2012 S. 1, in der Fassung der 
Berichtigung, ABl. Nr. L 321 vom 30.11.2013 S. 6, zuletzt geändert durch die 
Verordnung (EU) 2019/2099, ABl. Nr. L 322 vom 12.12.2019 S. 1, anzuwenden. 

(10) Soweit in diesem Bundesgesetz auf die Verordnung (EU) Nr. 648/2012 
verwiesen wird, so ist, sofern nichts Anderes angeordnet ist, die Verordnung (EU) 
Nr. 648/2012 über OTC-Derivate, zentrale Gegenparteien und 
Transaktionsregister, ABl. Nr. L 201 vom 27.07.2012 S. 1, in der Fassung der 
Berichtigung ABl. Nr. L 321 vom 30.11.2013 S. 6 und der Verordnung (EU) 
2021/168, ABl. Nr. L 049 vom 12.02.2021 S. 6, anzuwenden. 

(11) Soweit in diesem Bundesgesetz auf die Verordnung (EU) Nr. 1024/2013 
verwiesen wird, so ist, sofern nichts Anderes angeordnet ist, die Verordnung (EU) 
Nr. 1024/2013 zur Übertragung besonderer Aufgaben im Zusammenhang mit der 
Aufsicht über Kreditinstitute auf die Europäische Zentralbank, ABl. Nr. L 287 vom 
29.10.2013 S. 63, anzuwenden. 

(11) Soweit in diesem Bundesgesetz auf die Verordnung (EU) 
Nr. 1024/2013 verwiesen wird, so ist, sofern nichts Anderes angeordnet ist, die 
Verordnung (EU) Nr. 1024/2013 zur Übertragung besonderer Aufgaben im 
Zusammenhang mit der Aufsicht über Kreditinstitute auf die Europäische 
Zentralbank, ABl. Nr. L 287 vom 29.10.2013 S. 63, in der Fassung der 
Berichtigung ABl. Nr. L 218 vom 19.08.2015 S. 82 anzuwenden. 

(12) Soweit in diesem Bundesgesetz auf die Richtlinie 2002/87/EG verwiesen 
wird, so ist, sofern nicht Anderes angeordnet ist, die Richtlinie 2002/87/EG über 
die zusätzliche Beaufsichtigung der Kreditinstitute, Versicherungsunternehmen 
und Wertpapierfirmen eines Finanzkonglomerats und zur Änderung der Richtlinien 
73/239/EWG, 79/267/EWG, 92/49/EWG, 92/96/EWG, 93/6/EWG und 
93/22/EWG des Rates und der Richtlinien 98/78/EG und 2000/12/EG, ABl. 
Nr. L 35 vom 11.02.2003 S. 1, zuletzt geändert durch die Richtlinie 2013/36/EU, 
ABl. Nr. L 176 vom 27.06.2013 S. 338, anzuwenden. 

(12) Soweit in diesem Bundesgesetz auf die Richtlinie 2002/87/EG 
verwiesen wird, so ist, sofern nicht Anderes angeordnet ist, die Richtlinie 
2002/87/EG über die zusätzliche Beaufsichtigung der Kreditinstitute, 
Versicherungsunternehmen und Wertpapierfirmen eines Finanzkonglomerats und 
zur Änderung der Richtlinien 73/239/EWG, 79/267/EWG, 92/49/EWG, 
92/96/EWG, 93/6/EWG und 93/22/EWG und der Richtlinien 98/78/EG und 
2000/12/EG, ABl. Nr. L 35 vom 11.02.2003 S. 1, in der Fassung der Richtlinie 
(EU) 2019/2034, ABl. Nr. L 314 vom 05.12.2019 S. 64, anzuwenden. 

(13) Soweit in diesem Bundesgesetz auf die Richtlinie 2009/110/EG 
verwiesen wird, so ist, sofern nicht Anderes angeordnet ist, die Richtlinie 
2009/110/EG über die Aufnahme, Ausübung und Beaufsichtigung der Tätigkeit 
von E-Geld-Instituten, zur Änderung der Richtlinien 2005/60 und 2006/48/EG 
sowie zur Aufhebung der Richtlinie 2000/46/EG, ABl. Nr. L 267 vom 10.10.2009 
S. 7, anzuwenden. 

(13) Soweit in diesem Bundesgesetz auf die Richtlinie 2009/110/EG 
verwiesen wird, so ist, sofern nicht Anderes angeordnet ist, die Richtlinie 
2009/110/EG über die Aufnahme, Ausübung und Beaufsichtigung der Tätigkeit 
von E-Geld-Instituten, zur Änderung der Richtlinien 2005/60 und 2006/48/EG 
sowie zur Aufhebung der Richtlinie 2000/46/EG, ABl. Nr. L 267 vom 10.10.2009 
S. 7, in der Fassung der Richtlinie (EU) 2015/2366, ABl. Nr. L 337 vom 
23.12.2015 S. 35, anzuwenden. 

(14) Soweit in diesem Bundesgesetz auf die Verordnung (EU) Nr. 468/2014 
verwiesen wird, so ist, sofern nichts Anderes angeordnet ist, die Verordnung (EU) 
Nr. 468/2014 zur Errichtung eines Rahmenwerks für die Zusammenarbeit 
zwischen der Europäischen Zentralbank und den nationalen zuständigen Behörden 
und den nationalen benannten Behörden innerhalb des einheitlichen 

(14) Soweit in diesem Bundesgesetz auf die Verordnung (EU) Nr. 468/2014 
verwiesen wird, so ist, sofern nichts Anderes angeordnet ist, die Verordnung (EU) 
Nr. 468/2014 zur Errichtung eines Rahmenwerks für die Zusammenarbeit 
zwischen der Europäischen Zentralbank und den nationalen zuständigen 
Behörden und den nationalen benannten Behörden innerhalb des einheitlichen 
Aufsichtsmechanismus (SSM-Rahmenverordnung), ABl. Nr. L 141 vom 
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Aufsichtsmechanismus (SSM-Rahmenverordnung), ABl. Nr. L 141 vom 
14.5.2014 S. 1, anzuwenden. 

14.5.2014 S. 1, in der Fassung der Berichtigung ABl. Nr. L 065 vom 08.03.2018 
S. 49 anzuwenden. 

(15) ... (15) ... 
(16) Soweit in diesem Bundesgesetz auf die Verordnung (EU) 2016/679 

verwiesen wird, so ist, sofern nichts anderes angeordnet ist, die 
Verordnung (EU) 2016/679 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung 
personenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung der 
Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-Grundverordnung), ABl. Nr. L 119 vom 
04.05.2016 S. 1, anzuwenden. 

(16) Soweit in diesem Bundesgesetz auf die Verordnung (EU) 2016/679 
verwiesen wird, so ist, sofern nichts Anderes angeordnet ist, die 
Verordnung (EU) 2016/679 zum Schutz natürlicher Personen bei der 
Verarbeitung personenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr und zur 
Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-Grundverordnung), ABl. 
Nr. L 119 vom 04.05.2016 S. 1, in der Fassung der Berichtigung ABl. Nr. L 074 
vom 04.03.2021 S. 35 anzuwenden. 

(17) Soweit in diesem Bundesgesetz auf die Richtlinie 2013/34/EU verwiesen 
wird, so ist, sofern nichts anderes angeordnet ist, die Richtlinie 2013/34/EU über 
den Jahresabschluss, den konsolidierten Abschluss und damit verbundene Berichte 
von Unternehmen bestimmter Rechtsformen und zur Änderung der 
Richtlinie 2006/43/EG und zur Aufhebung der Richtlinien 78/660/EWG und 
83/349/EWG, ABl. Nr. L 182 vom 29.06.2013 S. 19, zuletzt geändert durch die 
Richtlinie 2014/102/EU, ABl. Nr. L 334 vom 21.11.2014 S. 86, in der Fassung der 
Berichtigung, ABL. Nr. L 369 vom 24.12.2014 S. 79, anzuwenden. 

(17) Soweit in diesem Bundesgesetz auf die Richtlinie 2013/34/EU 
verwiesen wird, so ist, sofern nichts Anderes angeordnet ist, die 
Richtlinie 2013/34/EU über den Jahresabschluss, den konsolidierten Abschluss 
und damit verbundene Berichte von Unternehmen bestimmter Rechtsformen und 
zur Änderung der Richtlinie 2006/43/EG und zur Aufhebung der 
Richtlinien 78/660/EWG und 83/349/EWG, ABl. Nr. L 182 vom 29.06.2013 
S. 19, in der Fassung der Richtlinie (EU) 2021/2101, ABl. Nr. L 429 vom 
01.12.2021 S. 86, anzuwenden. 

(18) Soweit in diesem Bundesgesetz auf die Verordnung (EU) 2017/2402 
verwiesen wird, so ist, sofern nichts anderes angeordnet ist, die Verordnung (EU) 
2017/2402 zur Festlegung eines allgemeinen Rahmens für Verbriefungen und zur 
Schaffung eines spezifischen Rahmens für einfache, transparente und 
standardisierte Verbriefung und zur Änderung der Richtlinien 2009/65/EG, 
2009/138/EG, 2011/61/EU und der Verordnungen (EG) Nr. 1060/2009 und (EU) 
Nr. 648/2012, ABl. Nr. L 347 vom 28.12.2017 S. 35, anzuwenden. 

(18) Soweit in diesem Bundesgesetz auf die Verordnung (EU) 2017/2402 
verwiesen wird, so ist, sofern nichts Anderes angeordnet ist, die Verordnung (EU) 
2017/2402 zur Festlegung eines allgemeinen Rahmens für Verbriefungen und zur 
Schaffung eines spezifischen Rahmens für einfache, transparente und 
standardisierte Verbriefung und zur Änderung der Richtlinien 2009/65/EG, 
2009/138/EG, 2011/61/EU und der Verordnungen (EG) Nr. 1060/2009 und (EU) 
Nr. 648/2012, ABl. Nr. L 347 vom 28.12.2017 S. 35, in der Fassung der 
Verordnung (EU) 2017/2402, ABl. Nr. L 116 vom 06.04.2021 S. 1, anzuwenden. 

(19) Soweit in diesem Bundesgesetz auf die Verordnung (EU) Nr. 600/2014 
verwiesen wird, so ist, sofern nichts anderes angeordnet ist, die Verordnung (EU) 
Nr. 600/2014 über Märkte für Finanzinstrumente und zur Änderung der 
Verordnung (EU) Nr. 648/2012, ABl. Nr. L 173 vom 15.05.2014 S. 84, in der 
Fassung der Verordnung (EU) 2021/23, ABl. Nr. L 22 vom 22.01.2021 S. 1, 
anzuwenden. 

(19) Soweit in diesem Bundesgesetz auf die Verordnung (EU) Nr. 600/2014 
verwiesen wird, so ist, sofern nichts Anderes angeordnet ist, die Verordnung (EU) 
Nr. 600/2014 über Märkte für Finanzinstrumente und zur Änderung der 
Verordnung (EU) Nr. 648/2012, ABl. Nr. L 173 vom 15.05.2014 S. 84, in der 
Fassung der Verordnung (EU) 2022/858, ABl. Nr. L 151 vom 02.06.2022 S. 1, 
anzuwenden. 

 (20) Soweit in diesem Bundesgesetz auf die Richtlinie (EU) 2019/2034 oder 
auf die Verordnung (EU) 2019/2033 verwiesen wird, so ist, sofern nichts Anderes 
angeordnet ist, die folgende Fassung anzuwenden: 
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  1. Richtlinie (EU) 2019/2034 über die Beaufsichtigung von 

Wertpapierfirmen und zur Änderung der Richtlinien 2002/87/EG, 
2009/65/EG, 2011/61/EU, 2013/36/EU, 2014/59/EU und 2014/65/EU, 
ABl. Nr. L 314 vom 05.12.2019 S. 64, in der Fassung der Berichtigung 
ABl. Nr. L 214 vom 17.06.2021, S. 74; 

  2. Verordnung (EU) 2019/2033 über Aufsichtsanforderungen an 
Wertpapierfirmen und zur Änderung der Verordnungen (EU) 
Nr. 1093/2010, (EU) Nr. 575/2013, (EU) Nr. 600/2014 und (EU) 
Nr. 806/2014, ABl. Nr. L 314 vom 05.12.2019 S. 1, in der Fassung der 
Berichtigung ABl. Nr. L 261 vom 22.07.2021 S. 60.“ 

Inkrafttreten und Vollziehung Inkrafttreten und Vollziehung 
§ 107. (1) bis (98) ... § 107. (1) bis (98) ... 
(99) ... (99) ... 

[...] [...] 
 (108) § 1 Abs. 1, § 1a Abs. 1 Z 4, § 3 Abs. 7 lit. d, § 4 Abs. 1, § 5a Abs. 6, § 6 

Abs. 2 Z 2, 5 und 6, § 21b Abs. 1, § 23a Abs. 2, § 30 Abs. 2 Z 3, Abs. 6 und Abs. 11 
Z 1, § 69a Abs. 1 Z 3 und 4, § 69b Abs. 1 Z 5, § 77 Abs. 5 und 7, § 77b Abs. 3 Z 4, 
§ 97 Abs. 1 Z 1 und 2, § 98 Abs. 1, § 103z1 und § 105 Abs. 5 bis 14 und 16 bis 20 
in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. Nr. XX/YYYY treten mit 
1. Februar 2023 in Kraft. § 22 Abs. 2 und § 30 Abs. 2 Z 2, 4 und 5 treten mit 
Ablauf des 31. Januar 2023 außer Kraft. 

[...] [...] 

Artikel 4 

Änderung des Einlagensicherungs- und Anlegerentschädigungsgesetzes 

Inhaltsverzeichnis Inhaltsverzeichnis 

4. Teil 4. Teil 

Kosten, Übergangs- und Schlussbestimmungen Kosten, Übergangs- und Schlussbestimmungen 
 § 56. bis § 58. ...  § 56. bis § 58. ... 
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§ 59. und § 59a. Übergangsbestimmungen § 59. bis § 59b. Übergangsbestimmungen 
 § 60. und § 61. ...  § 60. und § 61. ... 

3. Abschnitt 3. Abschnitt 
Aufsichtsmaßnahmen und Strafbestimmungen Aufsichtsmaßnahmen und Strafbestimmungen 

3. Teil 3. Teil 
Anlegerentschädigung Anlegerentschädigung 

Mitgliedschaft bei einer Sicherungseinrichtung Mitgliedschaft bei einer Sicherungseinrichtung 
§ 45. (1) bis (3) ... § 45. (1) bis (3) ... 
(4) Sicherungspflichtige Wertpapierdienstleistungen sind: (4) Sicherungspflichtige Wertpapierdienstleistungen sind: 

 1. bis 4. ...  1. bis 4. ... 
 5. die Wertpapierdienstleistungen gemäß § 3 Abs. 2 Z 2 oder 3 WAG 2018.  5. die Dienstleistungen gemäß § 3 Abs. 2 Z 2 bis 6 WAG 2018. 

Grenzüberschreitende Entschädigung Grenzüberschreitende Entschädigung 
§ 48. (1) und (2) ... § 48. (1) und (2) ... 
(3) Wertpapierfirmen gemäß § 17 Abs. 1 WAG 2018, die in Österreich über 

eine Zweigstelle sicherungspflichtige Wertpapierdienstleistungen gemäß § 45 
Abs. 4 Z 1 bis 3 oder 5 erbringen, sind, sofern sie in ihrem Heimatland einem 
Anlegerentschädigungssystem im Sinne der Richtlinie 97/9/EG angehören, 
berechtigt, sich der einheitlichen Sicherungseinrichtung gemäß § 1 Abs. 1 Z 1 
ergänzend zum Anlegerentschädigungssystem ihres Herkunftsmitgliedstaats 
anzuschließen. Für Wertpapierfirmen gemäß § 17 WAG 2018, die in Österreich 
Wertpapierdienstleistungen gemäß § 3 Abs. 2 Z 2 oder 3 WAG 2018 erbringen und 
diese Dienstleistungen das Halten von Geld, Wertpapieren oder sonstigen 
Instrumenten nicht umfassen, so dass der Erbringer der Dienstleistungen 
diesbezüglich zu keiner Zeit Schuldner seiner Kunden werden kann, gilt hingegen 
§ 76 WAG 2018. Der ergänzende Anschluss gilt nur bezüglich der in Österreich 
erbrachten sicherungspflichtigen Wertpapierdienstleistungen gemäß § 45 Abs. 4 
Z 1 bis 3 oder 5 und nur insoweit, als die §§ 45 bis 47 sowie 51 eine höhere oder 
weitergehende Sicherung von Forderungen aus Wertpapierdienstleistungen 
gewährleisten als das Anlegerentschädigungssystem des Herkunftsmitgliedstaats 
der Wertpapierfirma. Die Sicherungseinrichtung hat die freiwillig ergänzend 
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angeschlossenen Wertpapierfirmen zu verpflichten, für den Fall einer Auszahlung 
gesicherter Forderungen aus sicherungspflichtigen Wertpapierdienstleistungen 
unverzüglich anteilsmäßige Beiträge zu leisten. Bei der Festsetzung der 
anteilsmäßigen Beiträge ist § 50 sinngemäß anzuwenden. Hierbei darf die 
freiwillig ergänzend angeschlossene Wertpapierfirma nicht schlechter gestellt 
werden als ein nach Institutstyp und Geschäftsgegenstand vergleichbares 
österreichisches Kreditinstitut. Hat eine freiwillig ergänzend angeschlossene 
Wertpapierfirma mehrere Zweigstellen in Österreich, so sind diese bei der 
Berechnung der Forderungen gemäß § 45 Abs. 4 und bei der Berechnung der 
Beitragsleistung gemäß § 50 als eine Zweigstelle zu betrachten. 

(4) Kommt das freiwillig ergänzend angeschlossene Kreditinstitut seinen 
Verpflichtungen nicht nach, so hat die betreffende Sicherungseinrichtung hievon 
die FMA unverzüglich zu verständigen. Diese hat das freiwillig ergänzend 
angeschlossene Kreditinstitut unter gleichzeitiger Benachrichtigung der 
zuständigen Behörde des Herkunftsmitgliedstaates des Kreditinstitutes 
aufzufordern, seinen Verpflichtungen nachzukommen. Kommt das freiwillig 
ergänzend angeschlossene Kreditinstitut trotz dieser Maßnahmen seinen 
Verpflichtungen nicht nach, so kann es von der Sicherungseinrichtung unter 
Setzung einer Kündigungsfrist von zwölf Monaten mit Zustimmung der 
zuständigen Behörde des Herkunftsmitgliedstaates ausgeschlossen werden. Die 
vorstehenden Bestimmungen gelten auch für freiwillig ergänzend angeschlossene 
Wertpapierfirmen. Vor dem Zeitpunkt des Ausschlusses erbrachte 
Wertpapierdienstleistungen verbleiben nach diesem Zeitpunkt in der Deckung der 
ergänzenden Anlegerentschädigung. Die Einleger und Anleger sind von der 
Sicherungseinrichtung vom Wegfall der ergänzenden Deckung durch 
Verlautbarung im Amtsblatt zur Wiener Zeitung sowie in zumindest einer weiteren 
bundesweit erscheinenden Tageszeitung zu benachrichtigen. Das ausgeschlossene 
Institut hat den Umstand des Wegfalls der ergänzenden Deckung im Kassensaal 
auszuhängen sowie in seiner Werbung und in den Vertragsurkunden deutlich 
erkennbar anzumerken. 

(4) Kommt das freiwillig ergänzend angeschlossene Kreditinstitut seinen 
Verpflichtungen nicht nach, so hat die betreffende Sicherungseinrichtung hievon 
die FMA unverzüglich zu verständigen. Diese hat das freiwillig ergänzend 
angeschlossene Kreditinstitut unter gleichzeitiger Benachrichtigung der 
zuständigen Behörde des Herkunftsmitgliedstaates des Kreditinstitutes 
aufzufordern, seinen Verpflichtungen nachzukommen. Kommt das freiwillig 
ergänzend angeschlossene Kreditinstitut trotz dieser Maßnahmen seinen 
Verpflichtungen nicht nach, so kann es von der Sicherungseinrichtung unter 
Setzung einer Kündigungsfrist von zwölf Monaten mit Zustimmung der 
zuständigen Behörde des Herkunftsmitgliedstaates ausgeschlossen werden. Vor 
dem Zeitpunkt des Ausschlusses erbrachte Wertpapierdienstleistungen 
verbleiben nach diesem Zeitpunkt in der Deckung der ergänzenden 
Anlegerentschädigung. Die Einleger und Anleger sind von der 
Sicherungseinrichtung vom Wegfall der ergänzenden Deckung durch 
Verlautbarung im Amtsblatt zur Wiener Zeitung sowie in zumindest einer 
weiteren bundesweit erscheinenden Tageszeitung zu benachrichtigen. Das 
ausgeschlossene Institut hat den Umstand des Wegfalls der ergänzenden Deckung 
im Kassensaal auszuhängen sowie in seiner Werbung und in den 
Vertragsurkunden deutlich erkennbar anzumerken. 

(5) ... (5) ... 



  29 von 80 

 

Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

4. Teil 4. Teil 
Kosten, Übergangs- und Schlussbestimmungen Kosten, Übergangs- und Schlussbestimmungen 

Verweise Verweise 
§ 58. (1) und (2) ... § 58. (1) und (2) ... 
(3) Soweit in diesem Bundesgesetz auf die Richtlinie 2009/65/EG verwiesen 

wird, so ist, sofern nichts Anderes angeordnet ist, die Richtlinie 2009/65/EG zur 
Koordinierung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften betreffend bestimmte 
Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW), ABl. Nr. L 302 
vom 17.11.2009 S. 32, zuletzt geändert durch die Richtlinie 2014/91/EU, ABl. 
Nr. L 257 vom 28.08.2014 S. 186, anzuwenden. 

(3) Soweit in diesem Bundesgesetz auf die Richtlinie 2009/65/EG verwiesen 
wird, so ist, sofern nichts Anderes angeordnet ist, die Richtlinie 2009/65/EG zur 
Koordinierung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften betreffend bestimmte 
Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW), ABl. Nr. L 302 
vom 17.11.2009 S. 32, in der Fassung der Richtlinie (EU) 2021/2261 zur 
Änderung der Richtlinie 2009/65/EG im Hinblick auf die Verwendung von 
Basisinformationsblättern durch Verwaltungsgesellschaften von Organismen für 
gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW), ABl. Nr. L 455 vom 20.12.2021 
S. 15, anzuwenden. 

(4) ... (4) ... 
(5) Soweit in diesem Bundesgesetz auf die Verordnung (EU) Nr. 575/2013 

verwiesen wird, so ist, sofern nicht Anderes angeordnet ist, die Verordnung (EU) 
Nr. 575/2013 über Aufsichtsanforderungen an Kreditinstitute und 
Wertpapierfirmen und zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 646/2012, ABl. 
Nr. L 176 vom 27.06.2013 S. 1, zuletzt geändert durch die Delegierte 
Verordnung (EU) 2015/62, ABl. Nr. L 11 vom 17.01.2015 S. 37, anzuwenden. 

(5) Soweit in diesem Bundesgesetz auf die Verordnung (EU) Nr. 575/2013 
verwiesen wird, so ist, sofern nicht Anderes angeordnet ist, die Verordnung (EU) 
Nr. 575/2013 über Aufsichtsanforderungen an Kreditinstitute und zur Änderung 
der Verordnung (EU) Nr. 648/2012, ABl. Nr. L 176 vom 27.06.2013 S. 1, in der 
Fassung der Durchführungsverordnung (EU) 2021/1043, ABl. Nr. L 225 vom 
25.06.2021 S. 52 und der Berichtigung ABl. Nr. L 398 vom 11.11.2021 S. 32 
anzuwenden. 

(6) Soweit in diesem Bundesgesetz auf die Richtlinie (EU) 2015/849 
verwiesen wird, so ist, sofern nichts Anderes angeordnet ist, Richtlinie (EU) 
2015/849 zur Verhinderung der Nutzung des Finanzsystems zum Zwecke der 
Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung, zur Änderung der Verordnung (EU) 
Nr. 648/2012 und zur Aufhebung der Richtlinie 2005/60/EG und der 
Richtlinie 2006/70/EG, ABl. Nr. L 141 vom 05.06.2015 S. 73, anzuwenden. 

(6) Soweit in diesem Bundesgesetz auf die Richtlinie (EU) 2015/849 
verwiesen wird, so ist, sofern nichts Anderes angeordnet ist, die Richtlinie (EU) 
2015/849 zur Verhinderung der Nutzung des Finanzsystems zum Zwecke der 
Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung, zur Änderung der 
Verordnung (EU) Nr. 648/2012 und zur Aufhebung der Richtlinie 2005/60/EG 
und der Richtlinie 2006/70/EG, ABl. Nr. L 141 vom 05.06.2015 S. 73, in der 
Fassung der Richtlinie (EU) 2019/2177, ABl. Nr. L 334 vom 27.12.2019 S. 155, 
anzuwenden. 

(7) Soweit in diesem Bundesgesetz auf die Richtlinie 2009/138/EG verwiesen 
wird, so ist, sofern nichts Anderes angeordnet ist, die Richtlinie 2009/138/EG 
betreffend die Aufnahme und Ausübung der Versicherungs- und der 

(7) Soweit in diesem Bundesgesetz auf die Richtlinie 2009/138/EG 
verwiesen wird, so ist, sofern nichts Anderes angeordnet ist, die Richtlinie 
2009/138/EG betreffend die Aufnahme und Ausübung der Versicherungs- und 



  30 von 80 

 

Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Rückversicherungstätigkeit (Solvabilität II), ABl. Nr. L 335 vom 17.12.2009 S. 1, 
zuletzt geändert durch die Richtlinie 2014/51/EU, ABl. Nr. L 153 vom 22.05.2014 
S. 1, anzuwenden. 

der Rückversicherungstätigkeit (Solvabilität II), ABl. Nr. L 335 vom 17.12.2009 
S. 1, in der Fassung der Richtlinie (EU) 2019/2177, ABl. Nr. L 334 vom 
27.12.2019 S. 155, anzuwenden. 

(8) ... (8) ... 
(9) Soweit in diesem Bundesgesetz auf die Verordnung (EU) Nr. 806/2014 

verwiesen wird, so ist, sofern nichts Anderes angeordnet ist, die Verordnung (EU) 
Nr. 806/2014 zur Festlegung einheitlicher Vorschriften und eines einheitlichen 
Verfahrens für die Abwicklung von Kreditinstituten und bestimmten 
Wertpapierfirmen im Rahmen eines einheitlichen Abwicklungsmechanismus 
sowie zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 1093/2010, ABl. Nr. L 225 vom 
30.07.2014 S. 1, anzuwenden. 

(9) Soweit in diesem Bundesgesetz auf die Verordnung (EU) Nr. 806/2014 
verwiesen wird, so ist, sofern nichts Anderes angeordnet ist, die Verordnung (EU) 
Nr. 806/2014 zur Festlegung einheitlicher Vorschriften und eines einheitlichen 
Verfahrens für die Abwicklung von Kreditinstituten und bestimmten 
Wertpapierfirmen im Rahmen eines einheitlichen Abwicklungsmechanismus 
sowie zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 1093/2010, ABl. Nr. L 225 vom 
30.07.2014 S. 1, in der Fassung der Verordnung (EU) 2021/23, ABl. Nr. L 22 vom 
22.01.2021 S. 1, anzuwenden. 

 § 59b. Nach Kundmachung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xxx/20xx gilt die 
folgende Übergangsbestimmung: 

  (zum Entfall des § 48 Abs. 3): Bis zu einem Beitritt zur 
Entschädigungseinrichtung gemäß § 76 Abs. 1 WAG 2018 in der Fassung des 
Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xxx/20xx unterliegen sicherungspflichtige 
Wertpapierdienstleistungen gemäß § 45 Abs. 4 Z 1 bis 3 oder 5 in der Fassung 
vor dem Bundesgesetz BGBl. I Nr. xxx/20xx, die eine der einheitlichen 
Sicherungseinrichtung gemäß § 48 Abs. 3 in der Fassung vor dem Bundesgesetz 
BGBl. I Nr. xxx/20xx freiwillig ergänzend angeschlossene Wertpapierfirma vor 
dem Außerkrafttreten des § 48 Abs. 3 WAG 2018 erbracht hat, der Deckung der 
ergänzenden Anlegerentschädigung durch die einheitliche Sicherungseinrichtung 
gemäß § 1 Abs. 1 Z 1. 

Inkrafttreten Inkrafttreten 
§ 61. (1) bis (7) ... § 61. (1) bis (7) ... 

 (8) Das Inhaltsverzeichnis hinsichtlich der §§ 59 bis 59b, § 45 Abs. 4 Z 5, 
§ 48 Abs. 4, § 58 Abs. 3, 5 bis 7 und 9 und § 59b in der Fassung des 
Bundesgesetzes BGBl. Nr. XX/YYYY treten mit 1. Februar 2023 in Kraft. § 48 
Abs. 3 tritt mit Ablauf des 31. Januar 2023 außer Kraft. 
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Artikel 5 

Änderung des Finanzkonglomerategesetzes 

1. HAUPTSTÜCK 1. HAUPTSTÜCK 
ZIEL UND BEGRIFFSBESTIMMUNGEN ZIEL UND BEGRIFFSBESTIMMUNGEN 

Begriffsbestimmungen Begriffsbestimmungen 
§ 2. Für die Zwecke dieses Bundesgesetzes gelten folgende 

Begriffsbestimmungen: 
§ 2. Für die Zwecke dieses Bundesgesetzes gelten folgende 

Begriffsbestimmungen: 
 1. bis 5. ...  1. bis 5. ... 
 6. „Branchenvorschriften“ sind die Rechtsvorschriften, mit welchen die 

Bankenaufsicht, die Versicherungsaufsicht und die Wertpapieraufsicht 
geregelt werden. 

 6. „Branchenvorschriften“ sind die Rechtsakte der Europäischen Union im 
Bereich der Finanzaufsicht, insbesondere die 

  a) Verordnung (EU) Nr. 575/2013 über Aufsichtsanforderungen an 
Kreditinstitute und zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012, 
ABl. Nr. L 176 vom 27.06.2013 S. 1, in der Fassung der 
Durchführungsverordnung (EU) 2021/1043, ABl. Nr. L 225 vom 
25.06.2021 S. 52 und der Berichtigung, ABl. Nr. L 398 vom 
11.11.2021 S. 32; 

  b) Verordnung (EU) 2019/2033 über Aufsichtsanforderungen an 
Wertpapierfirmen und zur Änderung der Verordnungen (EU) 
Nr. 1093/2010, (EU) Nr. 575/2013, (EU) Nr. 600/2014 und (EU) 
Nr. 806/2014, ABl. Nr. L 314 vom 05.12.2019 S. 1, in der Fassung der 
Berichtigung ABl. Nr. L 261 vom 22.07.2021 S. 60; 

  c) Richtlinie 2013/36/EU über den Zugang zur Tätigkeit von 
Kreditinstituten und die Beaufsichtigung von Kreditinstituten, zur 
Änderung der Richtlinie 2002/87/EG und zur Aufhebung der 
Richtlinien 2006/48/EG und 2006/49/EG, ABl. Nr. L 176 vom 
27.06.2013 S. 338, in der Fassung der Richtlinie (EU) 2021/338, ABl. 
Nr. L 068 vom 26.02.2021 S. 14 und der Berichtigung ABl. Nr. L 214 
vom 17.06.2021 S. 74; 
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  d) Richtlinie 2014/65/EU über Märkte für Finanzinstrumente sowie zur 

Änderung der Richtlinien 2002/92/EG und 2011/61/EU, ABl. 
Nr. L 173 vom 12.06.2014 S. 349, in der Fassung der Richtlinie (EU) 
2021/338, ABl. Nr. L 68 vom 26.02.2021 S. 14; 

  e) Richtlinie (EU) 2019/2034 über die Beaufsichtigung von 
Wertpapierfirmen und zur Änderung der Richtlinien 2002/87/EG, 
2009/65/EG, 2011/61/EU, 2013/36/EU, 2014/59/EU und 
2014/65/EU, ABl. Nr. L 314 vom 05.12.2019 S. 64, in der Fassung der 
Berichtigung ABl. Nr. L 214 vom 17.06.2021 S. 74. 

 7. ...  7. ... 
[...] [...] 

 8. bis 21. ...  8. bis 21. ... 

3. HAUPTSTÜCK 3. HAUPTSTÜCK 
ÜBERGANGS- UND SCHLUSSBESTIMMUNGEN ÜBERGANGS- UND SCHLUSSBESTIMMUNGEN 

§ 18. (1) bis (11) ... § 18. (1) bis (11) ... 
 (12) § 2 Z 6 und § 20 Abs. 2 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I 

Nr. XX/YYYY treten mit 1. Februar 2023 in Kraft. 
§ 20. (1) ... § 20. (1) ... 
(2) Soweit in diesem Bundesgesetz auf die Richtlinie 2002/87/EG verwiesen 

wird, so ist, sofern nicht Anderes angeordnet ist, die Richtlinie 2002/87/EG über 
die zusätzliche Beaufsichtigung der Kreditinstitute, Versicherungsunternehmen 
und Wertpapierfirmen eines Finanzkonglomerats und zur Änderung der 
Richtlinien 73/239/EWG, 79/267/EWG, 92/49/EWG, 92/96/EWG, 93/6/EWG und 
93/22/EWG des Rates und der Richtlinien 98/78/EG und 2000/12/EG, ABl. 
Nr. L 35 vom 11.02.2003 S. 1, zuletzt geändert durch die Richtlinie 2013/36/EU, 
ABl. Nr. L 176 vom 27.06.2013 S. 338, anzuwenden. 

(2) Soweit in diesem Bundesgesetz auf die Richtlinie 2002/87/EG verwiesen 
wird, so ist, sofern nicht Anderes angeordnet ist, die Richtlinie 2002/87/EG über 
die zusätzliche Beaufsichtigung der Kreditinstitute, Versicherungsunternehmen 
und Wertpapierfirmen eines Finanzkonglomerats und zur Änderung der 
Richtlinien 73/239/EWG, 79/267/EWG, 92/49/EWG, 92/96/EWG, 93/6/EWG 
und 93/22/EWG und der Richtlinien 98/78/EG und 2000/12/EG, ABl. Nr. L 35 
vom 11.02.2003 S. 1, in der Fassung der Richtlinie (EU) 2019/2034, ABl. 
Nr. L 314 vom 05.12.2019 S. 64, anzuwenden. 

Artikel 6 

Änderung des Finanzmarktaufsichtsbehördengesetzes 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Finanzmarktaufsichtsbehörde Finanzmarktaufsichtsbehörde 

§ 2. (1) Zur Bankenaufsicht zählt die Wahrnehmung der behördlichen 
Aufgaben und Befugnisse, die 

§ 2. (1) Zur Bankenaufsicht zählt die Wahrnehmung der behördlichen 
Aufgaben und Befugnisse, die 

 1. bis 4. ...  1. bis 4. ... 
[...] [...] 

 8. bis 22. ...  8. bis 22. ... 
  23. im Wertpapierfirmengesetz – WPFG, BGBl. I Nr. XX/202X, 
geregelt und der FMA zugewiesen sind. geregelt und der FMA zugewiesen sind. 

(2) bis (6) ... (2) bis (6) ... 
Kosten der Aufsicht Kosten der Aufsicht 

§ 19. (1) ... § 19. (1) ... 
 1. bis 4. ...  1. bis 4. ... 
Mit dem Jahresabschluss gemäß § 18 ist auch eine rechnungskreisbezogene 
Kostenabrechnung zu erstellen. Die von der Oesterreichischen Nationalbank 
mitgeteilten Kosten der Bankenaufsicht gemäß § 79 Abs. 4b BWG, soweit sie acht 
Millionen Euro nicht übersteigen, und gemäß § 3 Abs. 5 BaSAG in Verbindung 
mit § 79 Abs. 4b BWG, soweit sie zwei Millionen Euro nicht übersteigen, und 
gemäß § 6 Abs. 6 ESAEG, soweit sie 500 000 Euro nicht übersteigen, sind dem 
Rechnungskreis 1 zuzuordnen. Die von der Oesterreichischen Nationalbank gemäß 
§ 182 Abs. 7 VAG 2016 mitgeteilten Kosten der Versicherungsaufsicht sind dem 
Rechnungskreis 2 zuzuordnen, soweit sie 500 000 Euro nicht übersteigen. 

Mit dem Jahresabschluss gemäß § 18 ist auch eine rechnungskreisbezogene 
Kostenabrechnung zu erstellen. Die von der Oesterreichischen Nationalbank 
mitgeteilten Kosten der Bankenaufsicht gemäß § 79 Abs. 4b BWG, soweit sie 
acht Millionen Euro nicht übersteigen, und gemäß § 3 Abs. 5 BaSAG in 
Verbindung mit § 79 Abs. 4b BWG, soweit sie zwei Millionen Euro nicht 
übersteigen, und gemäß § 6 Abs. 6 ESAEG, soweit sie 500 000 Euro nicht 
übersteigen, sind dem Rechnungskreis 1 zuzuordnen. Die von der 
Oesterreichischen Nationalbank gemäß § 182 Abs. 7 VAG 2016 mitgeteilten 
Kosten der Versicherungsaufsicht sind dem Rechnungskreis 2 zuzuordnen, 
soweit sie 500 000 Euro nicht übersteigen. Die von der Oesterreichischen 
Nationalbank mitgeteilten Kosten der Wertpapieraufsicht gemäß § 26 Abs. 4 
WPFG sind dem Rechnungskreis 1 zuzuordnen, soweit sie 500 000 Euro nicht 
übersteigen. 

(2) bis (5d) ... (2) bis (5d) ... 
 (5e) Die FMA hat der Oesterreichischen Nationalbank für die Kosten ihrer 

Tätigkeiten gemäß § 26 Abs. 2 WPFG Erstattungsbeiträge zu leisten. Die 
Erstattungsbeiträge sind auf Grund der für das jeweils vorausgegangene 
Geschäftsjahr mitgeteilten Kosten der Aufsicht nach dem WPFG zu bemessen und 
betragen höchstens 500 000 Euro. Die Erstattung erfolgt bis spätestens Ende 
März des nächstfolgenden Geschäftsjahres. 

(6) bis (10) ... (6) bis (10) ... 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Übergangs- und Schlussbestimmungen Übergangs- und Schlussbestimmungen 

§ 26b. § 26b. 
 1. bis 3. ...  1. bis 3. ... 
  4. (zu § 19 Abs. 5e in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I 

Nr. XX/20XX) Der Erstattungsbetrag ist der Oesterreichischen 
Nationalbank erstmals für das Geschäftsjahr 2022 auf Grund der im Jahr 
2022 gemäß § 26 Abs. 4 WPFG mitgeteilten direkten Kosten im 
Geschäftsjahr 2023 zu erstatten. 

In-Kraft-Treten und Vollziehung In-Kraft-Treten und Vollziehung 
§ 28. (1) bis (47) ... § 28. (1) bis (47) ... 

 (48) § 2 Abs. 3 Z 23, § 19 Abs. 1 und 5e sowie § 26b Z 4 in der Fassung des 
Bundesgesetzes BGBl. I Nr. XX/YYYY treten mit 1. Februar 2023 in Kraft. 

Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

Artikel 7 
Änderung des Investmentfondsgesetzes 2011 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

1. Teil 1. Teil 
Allgemeine Bestimmungen Allgemeine Bestimmungen 

2.Teil 2.Teil 
Verwaltung und Beaufsichtigung von OGAW Verwaltung und Beaufsichtigung von OGAW 

1. Hauptstück 1. Hauptstück 
Verwaltungsgesellschaften Verwaltungsgesellschaften 

1. Abschnitt 1. Abschnitt 
Bedingungen für die Aufnahme der Tätigkeit Bedingungen für die Aufnahme der Tätigkeit 

Konzessionsantrag und Konzessionserteilung Konzessionsantrag und Konzessionserteilung 
§ 6. (1) ... § 6. (1) ... 
(2) Die Konzession ist zu erteilen, wenn: (2) Die Konzession ist zu erteilen, wenn: 

 1. bis 8. ...  1. bis 8. ... 
[...] [...] 

 10. und 11. ...  10. und 11. ... 
 12. im Falle der Erbringung von Tätigkeiten gemäß § 5 Abs. 2 Z 3 oder Z 3 

und 4 weiters 
 12. im Falle der Erbringung von Tätigkeiten gemäß § 5 Abs. 2 Z 3 oder Z 3 

und 4 weiters 
 a) das Anfangskapital mindestens in der Höhe des gemäß § 10 Abs. 5 Z 1 

WAG 2018 zu ermittelnden Betrages den Geschäftsleitern unbeschränkt 
und zur freien Verfügung im Inland zur Verfügung steht; 

 a) das Anfangskapital in Höhe von mindestens 25 vH der fixen 
Gemeinkosten des letzten festgestellten Jahresabschlusses gemäß 
Art. 13 der Verordnung (EU) 2019/2033 über Aufsichtsanforderungen 
an Wertpapierfirmen und zur Änderung der Verordnungen (EU) 
Nr. 1093/2010, (EU) Nr. 575/2013, (EU) Nr. 600/2014 und (EU) 
Nr. 806/2014, ABl. Nr. L 314 vom 05.12.2019 S. 1, in der Fassung der 
Berichtigung ABl. Nr. L 261 vom 22.07.2021 S. 60, den 
Geschäftsleitern unbeschränkt und zur freien Verfügung im Inland zur 
Verfügung steht; 

 b) ...  b) ... 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
 c) die Bedingungen des § 3 Abs. 5 Z 4 WAG 2018 eingehalten werden;  
 13. ...  13. ... 

(3) und (4) ... (3) und (4) ... 

2. Abschnitt 2. Abschnitt 
Bedingungen für die Ausübung der Tätigkeit Bedingungen für die Ausübung der Tätigkeit 

Eigenmittel Eigenmittel 
§ 8. (1) ... § 8. (1) ... 
(2) Unabhängig vom Eigenmittelerfordernis gemäß Abs. 1 dürfen die 

Eigenmittel der Verwaltungsgesellschaft zu keiner Zeit unter den gemäß § 10 
Abs. 5 Z 1 WAG 2018 zu ermittelnden Betrag absinken. 

(2) Unabhängig vom Eigenmittelerfordernis gemäß Abs. 1 dürfen die 
Eigenmittel der Verwaltungsgesellschaft zu keiner Zeit unter den gemäß Art. 13 
Abs. 1 der Verordnung (EU) 2019/2033 zu ermittelnden Betrag absinken. 

Beachte für folgende Bestimmung Beachte für folgende Bestimmung 

5. Teil 5. Teil 
Strafbestimmungen, Übergangs- und Schlussbestimmungen Strafbestimmungen, Übergangs- und Schlussbestimmungen 

2. Hauptstück 2. Hauptstück 
Übergangs- und Schlussbestimmungen Übergangs- und Schlussbestimmungen 

Verweise und Verordnungen Verweise und Verordnungen 
§ 196. (1) ... § 196. (1) ... 
(2) Wenn in diesem Bundesgesetz auf folgende Rechtsakte der Europäischen 

Union verwiesen wird, sind diese, sofern nichts Anderes angeordnet ist, jeweils in 
der folgenden Fassung anzuwenden: 

(2) Wenn in diesem Bundesgesetz auf folgende Rechtsakte der Europäischen 
Union verwiesen wird, sind diese, sofern nichts Anderes angeordnet ist, jeweils in 
der folgenden Fassung anzuwenden: 

 1. und 2. ...  1. und 2. ... 
 3. Richtlinie 2010/43/EU zur Durchführung der Richtlinie 2009/65/EG im 

Hinblick auf organisatorische Anforderungen, Interessenkonflikte, 
Wohlverhalten, Risikomanagement und den Inhalt der Vereinbarung 

 3. Richtlinie 2010/43/EU zur Durchführung der Richtlinie 2009/65/EG im 
Hinblick auf organisatorische Anforderungen, Interessenkonflikte, 
Wohlverhalten, Risikomanagement und den Inhalt der Vereinbarung 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
zwischen Verwahrstelle und Verwaltungsgesellschaft (ABl. Nr. L 176 
vom 10.7.2010, S. 42); 

zwischen Verwahrstelle und Verwaltungsgesellschaft, ABl. Nr. L 176 vom 
10.07.2010 S. 42, in der Fassung der Delegierten Richtlinie (EU) 
2021/1270, ABl. Nr. L 277 vom 02.08.2021 S. 141; 

 4. bis 6. ...  4. bis 6. ... 
 7. Richtlinie 2014/65/EU über Märkte für Finanzinstrumente sowie zur 

Änderung der Richtlinien 2002/92/EG und 2011/61/EU, ABl. Nr. L 173 
vom 12.06.2014 S. 349, in der Fassung der Verordnung (EU) 2020/1504, 
ABl. Nr. L 347 vom 20.10.2020 S. 50; 

 7. Richtlinie 2014/65/EU über Märkte für Finanzinstrumente sowie zur 
Änderung der Richtlinien 2002/92/EG und 2011/61/EU, ABl. Nr. L 173 
vom 12.06.2014 S. 349, in der Fassung der Richtlinie (EU) 2021/338, ABl. 
Nr. L 68 vom 26.02.2021 S. 14; 

[...] [...] 
 10. und 11. ...  10. und 11. ... 

[...] [...] 
 13. Verordnung (EU) 2016/679 zum Schutz natürlicher Personen bei der 

Verarbeitung personenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr und zur 
Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-Grundverordnung), 
ABl. Nr. L 119 vom 04.05.2016 S. 1 in der Fassung der Berichtigung, 
ABl. I Nr. 127 vom 23.05.2018 S. 2; 

 13. Verordnung (EU) 2016/679 zum Schutz natürlicher Personen bei der 
Verarbeitung personenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr und zur 
Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-Grundverordnung), 
ABl.  Nr. L 119 vom 04.05.2016 S. 1, in der Fassung der Berichtigung ABl. 
Nr. L 074 vom 04.03.2021 S. 35; 

[...] [...] 
 16. ...  16. ... 
 17. Verordnung (EU) Nr. 575/2013 über Aufsichtsanforderungen an 

Kreditinstitute und Wertpapierfirmen und zur Änderung der 
Verordnung (EU) Nr. 648/2012, ABl. Nr. L 176 vom 27.6.2013 S. 1 in der 
Fassung der Durchführungsverordnung (EU) 2021/1043 der Kommission 
vom 24.06.2021 zur Verlängerung der in der Verordnung (EU) 
Nr. 575/2013 vorgesehenen Übergangsbestimmungen zu den 
Eigenmittelanforderungen für Risikopositionen gegenüber zentralen 
Gegenparteien, ABl. Nr. L 225 vom 25.06.2021 S. 52; 

 17. Verordnung (EU) Nr. 575/2013 über Aufsichtsanforderungen an 
Kreditinstitute und zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012, 
ABl. Nr. L 176 vom 27.06.2013 S. 1, in der Fassung der 
Durchführungsverordnung (EU) 2021/1043, ABl. Nr. L 225 vom 
25.06.2021 S. 52 und der Berichtigung, ABl. Nr. L 398 vom 11.11.2021 
S. 32; 

 18. bis 26. ...  18. bis 26. ... 
  27. Verordnung (EU) 2019/2033 über Aufsichtsanforderungen an 

Wertpapierfirmen und zur Änderung der Verordnungen (EU) 
Nr. 1093/2010, (EU) Nr. 575/2013, (EU) Nr. 600/2014 und (EU) 
Nr. 806/2014, ABl. Nr. L 314 vom 05.12.2019 S. 1, in der Fassung der 
Berichtigung ABl. Nr. L 261 vom 22.07.2021 S. 60; 

(3) und (4) ... (3) und (4) ... 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Inkrafttreten Inkrafttreten 

§ 200. (1) bis (35) ... § 200. (1) bis (35) ... 
 (36) § 6 Abs. 2 Z 12 lit. a, § 8 Abs. 2 und § 196 Abs. 2 Z 3, 7, 13, 17 und 27 in 

der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. XX/YYYY treten mit 1. Februar 2023 
in Kraft. § 6 Abs. 2 Z 12 lit. c tritt mit Ablauf des 31. Januar 2023 außer Kraft. 

Artikel 8 

Änderung des Sanierungs- und Abwicklungsgesetzes 

1. Teil 1. Teil 
Allgemeine Bestimmungen Allgemeine Bestimmungen 

Begriffsbestimmungen Begriffsbestimmungen 
§ 2. Im Sinne dieses Bundesgesetzes gelten folgende Begriffsbestimmungen: § 2. Im Sinne dieses Bundesgesetzes gelten folgende Begriffsbestimmungen: 

 1. bis 2. ...  1. bis 2. ... 
 3. CRR-Wertpapierfirmen: Wertpapierfirmen gemäß Art. 4 Abs. 1 Nr. 2 der 

Verordnung (EU) Nr. 575/2013, die den in § 3 Abs. 6 Z 2 des 
Wertpapieraufsichtsgesetzes 2018 – WAG 2018, BGBl. I Nr. 107/2017, 
den im BWG oder den in Art. 28 Abs. 2 der Richtlinie 2013/36/EU 
festgelegten Anforderungen bezüglich des Anfangskapitals unterliegen; 

 3. CRR-Wertpapierfirmen: Wertpapierfirmen gemäß Art. 4 Abs. 1 Nr. 22 
der Verordnung (EU) 2019/2033 über Aufsichtsanforderungen an 
Wertpapierfirmen und zur Änderung der Verordnungen (EU) 
Nr. 1093/2010, (EU) Nr. 575/2013, (EU) Nr. 600/2014 und (EU) 
Nr. 806/2014, ABl. Nr. L 314 vom 05.12.2019 S. 1, in der Fassung der 
Berichtigung ABl. Nr. L 261 vom 22.07.2021 S. 60, die den in § 13 Z 1 
des Wertpapierfirmengesetzes – WPFG, BGBl. I Nr. xxx/20xx, 
festgelegten Anforderungen bezüglich des Anfangskapitals unterliegen; 

 3a. ...  3a. ... 
  3b. Bestehende Bestimmte Wertpapierfirmen: Bestimmte Wertpapierfirmen 

gemäß § 2 Z 3a, die bereits vor dem Zeitpunkt des Inkrafttretens des 
WPFG in Österreich als CRR-Wertpapierfirmen zugelassen waren. 

 4. bis 20. ...  4. bis 20. ... 
 21. zuständige Behörde: eine zuständige Behörde gemäß Art. 4 Abs. 1 Nr. 40 

der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 und die Europäische Zentralbank bei 
der Wahrnehmung der ihr durch die Verordnung (EU) Nr. 1024/2013 zur 

 21. zuständige Behörde: eine zuständige Behörde gemäß Art. 4 Abs. 1 Nr. 40 
der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 und die Europäische Zentralbank bei 
der Wahrnehmung der ihr durch die Verordnung (EU) Nr. 1024/2013 zur 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Übertragung besonderer Aufgaben im Zusammenhang mit der Aufsicht 
über Kreditinstitute auf die Europäische Zentralbank des Rates, ABl. 
Nr. L 287 vom 29.10.2013 S. 63, übertragenen besonderen Aufgaben; 

Übertragung besonderer Aufgaben im Zusammenhang mit der Aufsicht 
über Kreditinstitute auf die Europäische Zentralbank, ABl. Nr. L 287 vom 
29.10.2013 S. 63, übertragenen besonderen Aufgaben (Bankenaufsicht) 
oder eine zuständige Behörde gemäß § 2 Z 6 WPFG bei der 
Wahrnehmung von Aufgaben im Zusammenhang mit der Aufsicht über 
Wertpapierfirmen (Wertpapieraufsicht); 

 22. bis 115. ...  22. bis 115. ... 
Die Abwicklungsbehörde und das zuständige Ministerium Die Abwicklungsbehörde und das zuständige Ministerium 

§ 3. (1) bis (4a) ... § 3. (1) bis (4a) ... 
(5) Die FMA, die Abwicklungsbehörde und die Oesterreichische 

Nationalbank arbeiten zur wirksamen Erfüllung ihrer jeweiligen Aufgaben nach 
Maßgabe dieses Bundesgesetzes des BWG, der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 
oder der Verordnung (EU) Nr. 806/2014 eng zusammen. § 79 BWG ist mit der 
Maßgabe anzuwenden, dass die dort für den Bereich der Bankenaufsicht 
geregelten Aufgaben der Oesterreichischen Nationalbank für die Zwecke dieses 
Bundesgesetzes oder der Verordnung (EU) Nr. 806/2014 für den Bereich der 
Sanierung und Abwicklung von Unternehmen gemäß § 1 Abs. 1 gelten; davon 
ausgenommen sind die §§ 54 bis 79, 81 bis 83, 85 bis 92, 95 bis 98, 114 bis 131 
und 152 bis 159 dieses Bundesgesetzes und die Art. 20 bis 22, 24 bis 27 und 67 
bis 79 der Verordnung (EU) Nr. 806/2014. Die Abwicklungsbehörde kann in 
Ausnahmefällen auch Bankprüfer, Wirtschaftsprüfer, 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaften und sonstige Sachverständige alle 
erforderlichen Prüfungen, Gutachten und Analysen vornehmen lassen; die 
Erteilung von Auskünften durch die Abwicklungsbehörde an die von ihr 
Beauftragten ist zulässig, soweit dies zur Erfüllung des Auftrags zweckdienlich 
ist. 

(5) Die FMA, die Abwicklungsbehörde und die Oesterreichische 
Nationalbank arbeiten zur wirksamen Erfüllung ihrer jeweiligen Aufgaben nach 
Maßgabe dieses Bundesgesetzes, des BWG, der Verordnung (EU) Nr. 575/2013, 
der Verordnung (EU) Nr. 806/2014, des WPFG und der Verordnung (EU) 
2019/2033 eng zusammen. § 79 BWG ist mit der Maßgabe anzuwenden, dass die 
dort für den Bereich der Bankenaufsicht geregelten Aufgaben der 
Oesterreichischen Nationalbank für die Zwecke dieses Bundesgesetzes oder der 
Verordnung (EU) Nr. 806/2014 für den Bereich der Sanierung und Abwicklung 
von Unternehmen gemäß § 1 Abs. 1 gelten; davon ausgenommen sind die §§ 54 
bis 79, 81 bis 83, 85 bis 92, 95 bis 98, 114 bis 131 und 152 bis 159 dieses 
Bundesgesetzes und die Art. 20 bis 22, 24 bis 27 und 67 bis 79 der Verordnung 
(EU) Nr. 806/2014. Die Abwicklungsbehörde kann in Ausnahmefällen auch 
Bankprüfer, Wirtschaftsprüfer, Wirtschaftsprüfungsgesellschaften und sonstige 
Sachverständige alle erforderlichen Prüfungen, Gutachten und Analysen 
vornehmen lassen; die Erteilung von Auskünften durch die Abwicklungsbehörde 
an die von ihr Beauftragten ist zulässig, soweit dies zur Erfüllung des Auftrags 
zweckdienlich ist. 

(6) bis (13) ... (6) bis (13) ... 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

2. Teil 2. Teil 
Vorbereitung Vorbereitung 

1. Hauptstück 1. Hauptstück 
Sanierungs- und Abwicklungsplanung Sanierungs- und Abwicklungsplanung 

1. Abschnitt 1. Abschnitt 
Allgemeine Bestimmungen Allgemeine Bestimmungen 

Meldungen Meldungen 
§ 4a. (1) Die Institute und verantwortlichen Unternehmen (§ 30 Abs. 6 

BWG) haben der Abwicklungsbehörde und der Oesterreichischen Nationalbank 
Meldungen gemäß § 105c sowie Art. 12 Abs. 2 der Verordnung (EU) 
Nr. 806/2014 zu übermitteln. 

§ 4a. (1) Die Unternehmen gemäß § 1 Abs. 1 und gegebenenfalls 
verantwortlichen Unternehmen (§ 30 Abs. 6 BWG) haben der 
Abwicklungsbehörde und der Oesterreichischen Nationalbank Meldungen gemäß 
§ 105c sowie Art. 12 Abs. 2 der Verordnung (EU) Nr. 806/2014 zu übermitteln. 

(2) Die Institute und verantwortlichen Unternehmen (§ 30 Abs. 6 BWG) 
haben der Abwicklungsbehörde und der Oesterreichischen Nationalbank 
Meldungen zur Erstellung und Fortschreibung von Abwicklungsplänen gemäß der 
Anlage zu § 21 zur Verfügung zu stellen und nach Maßgabe der Verordnung 
gemäß Abs. 6 zu übermitteln. 

(2) Die Unternehmen gemäß § 1 Abs. 1 und gegebenenfalls verantwortlichen 
Unternehmen (§ 30 Abs. 6 BWG) haben der Abwicklungsbehörde und der 
Oesterreichischen Nationalbank Meldungen zur Erstellung und Fortschreibung 
von Abwicklungsplänen gemäß der Anlage zu § 21 zur Verfügung zu stellen und 
nach Maßgabe der Verordnung gemäß Abs. 6 zu übermitteln. 

(3) Die Institute und verantwortlichen Unternehmen (§ 30 Abs. 6 BWG) 
haben der Abwicklungsbehörde Meldungen 

(3) Die Unternehmen gemäß § 1 Abs. 1 und gegebenenfalls die 
verantwortlichen Unternehmen (§ 30 Abs. 6 BWG) haben der 
Abwicklungsbehörde Meldungen 

 1. und 2. ...  1. und 2. ... 
(4) Die Institute haben die Meldungen gemäß Abs. 1 und 2 gesamthaft zu 

übermitteln. Verantwortliche Unternehmen (§ 30 Abs. 6 BWG) haben diese 
Meldungen für die Kreditinstitutsgruppe gemäß § 30 BWG vorzunehmen. 

(4) Die Unternehmen gemäß § 1 Abs. 1 haben die Meldungen gemäß Abs. 1 
und 2 gesamthaft zu übermitteln. Verantwortliche Unternehmen (§ 30 Abs. 6 
BWG) haben diese Meldungen für die Kreditinstitutsgruppe gemäß § 30 BWG 
vorzunehmen. 

(5) bis (7) ... (5) bis (7) ... 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

4. Teil 4. Teil 
Abwicklung Abwicklung 

1. Hauptstück 1. Hauptstück 
Ziele, Voraussetzungen und allgemeine Grundsätze Ziele, Voraussetzungen und allgemeine Grundsätze 

Anordnung von Abwicklungsmaßnahmen Anordnung von Abwicklungsmaßnahmen 
§ 50. (1) bis (3) ... § 50. (1) bis (3) ... 
(4) Liegen die Abwicklungsvoraussetzungen gemäß § 49 vor, hat die 

Abwicklungsbehörde jedenfalls das Instrument der Beteiligung von Inhabern 
relevanter Kapitalinstrumente gemäß § 70 anzuwenden. Ist die Beteiligung der 
Inhaber relevanter Kapitalinstrumente ausreichend, um die Abwicklungsziele zu 
erreichen, hat die Abwicklungsbehörde davon Abstand nehmen, weitere 
Abwicklungsinstrumente anzuwenden. 

(4) Liegen die Abwicklungsvoraussetzungen gemäß § 49 vor, hat die 
Abwicklungsbehörde jedenfalls das Instrument der Beteiligung von Inhabern 
relevanter Kapitalinstrumente gemäß § 70 und berücksichtigungsfähigen 
Verbindlichkeiten anzuwenden. Ist die Beteiligung der Inhaber relevanter 
Kapitalinstrumente und berücksichtigungsfähigen Verbindlichkeiten ausreichend, 
um die Abwicklungsziele zu erreichen, hat die Abwicklungsbehörde davon 
Abstand nehmen, weitere Abwicklungsinstrumente anzuwenden. 

(5) Wenn es für die effiziente Anwendung der Abwicklungsmaßnahmen oder 
des Instruments der Beteiligung von Inhabern relevanter Kapitalinstrumente 
förderlich ist, kann die Abwicklungsbehörde gemäß § 69 bei einem in Abwicklung 
befindlichen Institut oder Unternehmen gemäß § 1 Abs. 1 Z 2 bis 4 eine 
Umwandlung der Rechtsform anordnen. 

(5) Wenn es für die effiziente Anwendung der Abwicklungsmaßnahmen oder 
des Instruments der Beteiligung von Inhabern relevanter Kapitalinstrumente und 
berücksichtigungsfähigen Verbindlichkeiten förderlich ist, kann die 
Abwicklungsbehörde gemäß § 69 bei einem in Abwicklung befindlichen Institut 
oder Unternehmen gemäß § 1 Abs. 1 Z 2 bis 4 eine Umwandlung der Rechtsform 
anordnen. 
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5. Hauptstück 5. Hauptstück 
Abwicklungsinstrumente Abwicklungsinstrumente 

7. Abschnitt 7. Abschnitt 
Mindestbetrag an Eigenmitteln und berücksichtigungsfähigen 

Verbindlichkeiten 
Mindestbetrag an Eigenmitteln und berücksichtigungsfähigen 

Verbindlichkeiten 

Anwendung und Berechnung des Mindestbetrags an Eigenmitteln und 
berücksichtigungsfähigen Verbindlichkeiten 

Anwendung und Berechnung des Mindestbetrags an Eigenmitteln und 
berücksichtigungsfähigen Verbindlichkeiten 

§ 100. (1) und (2) ... § 100. (1) und (2) ... 
 (3) Bezugnahmen auf Art. 92 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 in diesem 

Bundesgesetz in Bezug auf die Eigenmittelanforderungen auf Einzelbasis an CRR-
Wertpapierfirmen, die keine Wertpapierfirmen im Sinne von Art. 1 Abs. 2 der 
Verordnung (EU) 2019/2033 sind, sind wie folgt zu verstehen: 

  1. Bezugnahmen auf Art. 92 Abs. 1 Buchstabe c der Verordnung (EU) 
Nr. 575/2013 in Bezug auf die Anforderung an die Gesamtkapitalquote 
beziehen sich auf Art. 11 Abs. 1 der Verordnung (EU) 2019/2033. 

  2. Bezugnahmen auf Art. 92 Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 in 
Bezug auf den Gesamtrisikobetrag beziehen sich auf die Anforderung 
gemäß Art. 11 Abs. 1 der Verordnung (EU) 2019/2033, multipliziert mit 
12,5. 

 (4) Bezugnahmen auf § 70b BWG in diesem Bundesgesetz in Bezug auf die 
zusätzlichen Eigenmittelanforderungen an CRR-Wertpapierfirmen, die keine 
Wertpapierfirmen im Sinne von Art. 1 Abs. 2 der Verordnung (EU) 2019/2033 
sind, sind als Bezugnahmen auf § 29 WPFG zu verstehen. 

(3) Die von den Anforderungen des Abs. 1 ausgenommenen Institute sind 
nicht in die in § 104 Abs. 3 genannte Konsolidierung einzubeziehen. 

(5) Die von den Anforderungen des Abs. 1 ausgenommenen Institute sind 
nicht in die in § 104 Abs. 3 genannte Konsolidierung einzubeziehen. 
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5. Teil 5. Teil 
Abwicklungsfinanzierungsmechanismus und Einheitlicher 

Abwicklungsfonds 
Abwicklungsfinanzierungsmechanismus und Einheitlicher 

Abwicklungsfonds 

Einrichtung eines Abwicklungsfinanzierungsmechanismus Einrichtung eines Abwicklungsfinanzierungsmechanismus 
§ 123. (1) bis (7) ... § 123. (1) bis (7) ... 
(8) Die FMA ist berechtigt, auf Ersuchen der Abwicklungsbehörde durch 

Verordnung gemäß § 74 Abs. 6 BWG den Bestimmten Wertpapierfirmen und EU-
Zweigstellen die für die Bemessung der Beiträge erforderliche aussagekräftige 
Ausweisung der Berechnungsgrundlage vorzuschreiben. 

 

Zielausstattung des Abwicklungsfinanzierungsmechanismus Zielausstattung des Abwicklungsfinanzierungsmechanismus 
§ 125. (1) Bestimmte Wertpapierfirmen und EU-Zweigstellen haben Beiträge 

und außerordentliche Beiträge zu leisten. Bis zum 31. Dezember 2024 haben die 
im Rahmen des Abwicklungsfinanzierungsmechanismus verfügbaren Mittel unter 
Berücksichtigung der Beiträge, die an den Einheitlichen Abwicklungsfonds gemäß 
§ 123a übertragen werden, 1 vH der gesicherten Einlagen aller in Österreich 
zugelassenen Institute zu betragen. 

§ 125. (1) Die Zielausstattung des Abwicklungsfinanzierungsmechanismus 
setzt sich aus den von der Abwicklungsbehörde Bestimmten Wertpapierfirmen und 
EU-Zweigstellen unter Berücksichtigung ihrer jeweiligen Größe und ihres 
jeweiligen Risikoprofils vorgeschriebenen Beiträgen zusammen und beträgt 
zumindest 1 vH der gesicherten Einlagen dieser Unternehmen, wobei eine 
angemessene Mittelausstattung gemäß § 123 Abs. 1 sicherzustellen ist. Bei der 
Festlegung der angemessenen Mittelausstattung hat die Abwicklungsbehörde die 
Größenverhältnisse aller in Österreich niedergelassenen Bestimmten 
Wertpapierfirmen und in Österreich niedergelassenen oder tätigen EU-
Zweigstellen zu berücksichtigen sowie der Wahrscheinlichkeit Rechnung zu 
tragen, dass eine dieser Bestimmten Wertpapierfirmen oder EU-Zweigstellen 
tatsächlich abgewickelt werden muss und der 
Abwicklungsfinanzierungsmechanismus zum Einsatz kommt. 

(2) In der Aufbauphase gemäß Abs. 1 hat die Abwicklungsbehörde die gemäß 
§ 126 eingehobenen Beiträge zeitlich so gleichmäßig wie möglich, aber unter 
entsprechender Berücksichtigung der Konjunkturphase und etwaiger 
Auswirkungen prozyklischer Beiträge auf die Finanzlage der beitragenden 
Institute zu staffeln, bis die Zielausstattung erreicht ist. 

(2) In der Aufbauphase gemäß § 126 Abs. 1 hat die Abwicklungsbehörde die 
gemäß § 126 eingehobenen Beiträge zeitlich so gleichmäßig wie möglich, aber 
unter entsprechender Berücksichtigung der Konjunkturphase und etwaiger 
Auswirkungen prozyklischer Beiträge auf die Finanzlage der beitragenden 
Institute zu staffeln, bis die Zielausstattung erreicht ist. 

(3) Hat der Abwicklungsfinanzierungsmechanismus insgesamt 
Auszahlungen von mehr als 0,5 vH der Summe der gesicherten Einlagen aller in 
Österreich EU-Zweigstellen und in Österreich zugelassenen Bestimmten 

(3) Hat der Abwicklungsfinanzierungsmechanismus insgesamt 
Auszahlungen von mehr als 0,5 vH der Zielausstattung des 
Abwicklungsfinanzierungsmechanismus aller in Abs. 1 genannten Bestimmten 
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Wertpapierfirmen vorgenommen, so kann die Aufbauphase um höchstens vier 
Jahre verlängert werden. 

Wertpapierfirmen und EU-Zweigstellen vorgenommen, so kann die Aufbauphase 
bzw. Wiederauffüllung um höchstens vier Jahre verlängert werden. 

(4) Liegt nach der in Abs. 1 genannten Aufbauphase der Betrag der 
verfügbaren Mittel unter der Zielausstattung, so hat die Abwicklungsbehörde im 
Einklang mit § 126 erneut reguläre Beiträge einzuheben, bis die Zielausstattung 
erreicht ist. Nachdem die Zielausstattung das erste Mal erreicht wurde und 
daraufhin die verfügbaren Finanzmittel auf weniger als zwei Drittel der 
Zielausstattung reduziert wurden, sind diese Beiträge in einer Höhe festzulegen, 
die es ermöglicht, die Zielausstattung binnen sechs Jahren zu erreichen. 

(4) Liegt nach der in § 126 Abs. 1 genannten Aufbauphase der Betrag der 
verfügbaren Mittel unter der Zielausstattung, so hat die Abwicklungsbehörde im 
Einklang mit § 126 erneut reguläre Beiträge einzuheben, bis die Zielausstattung 
erreicht ist. Nachdem die Zielausstattung das erste Mal erreicht wurde und 
daraufhin die verfügbaren Finanzmittel auf weniger als zwei Drittel der 
Zielausstattung reduziert wurden, sind diese Beiträge in einer Höhe festzulegen, 
die es ermöglicht, die Zielausstattung binnen sechs Jahren zu erreichen. 

(5) ... (5) ... 
Beiträge zum Abwicklungsfinanzierungsmechanismus Beiträge zum Abwicklungsfinanzierungsmechanismus 

§ 126. (1) Sofern dies erforderlich ist, um die in § 125 genannte 
Zielausstattung zu erreichen, hat die Abwicklungsbehörde zugelassenen 
Bestimmten Wertpapierfirmen und EU-Zweigstellen Beiträge vorzuschreiben und 
diese zu erheben. 

§ 126. (1) Bestehende Bestimmte Wertpapierfirmen und EU-Zweigstellen 
haben zur Erreichung der Zielausstattung des 
Abwicklungsfinanzierungsmechanismus bis zum 31. Dezember 2024 Beiträge und 
außerordentliche Beiträge zu leisten. Sofern keine Bestehenden Bestimmten 
Wertpapierfirmen und EU-Zweigstellen in Österreich zugelassen sind, beginnt die 
Aufbauphase für den Abwicklungsfinanzierungsmechanismus für Bestimmte 
Wertpapierfirmen, die ihren Sitz im Inland neu begründen, und EU-Zweigstellen, 
die ihren Sitz im Inland neu begründen oder eine Tätigkeit im Inland aufnehmen, 
mit der erstmaligen Konzessionierung einer Bestimmten Wertpapierfirma oder der 
Aufnahme der Geschäftstätigkeit oder Begründung eines Sitzes im Inland durch 
eine EU-Zweigstelle. Bestimmte Wertpapierfirmen und EU-Zweigstellen haben 
Beiträge und außerordentliche Beiträge zu leisten, wobei die Zielausstattung 
gemäß § 125 Abs. 1 innerhalb von 10 Jahren ab Beginn der Aufbauphase zu 
erreichen ist. 

(2) Die Abwicklungsbehörde hat die Beiträge von den einzelnen Bestimmten 
Wertpapierfirmen und EU-Zweigstellen anteilig zur Höhe ihrer Verbindlichkeiten 
(ohne Eigenmittel) minus gesicherte Einlagen im Verhältnis zu den aggregierten 
Verbindlichkeiten (ohne Eigenmittel) minus gesicherte Einlagen aller in 
Österreich zugelassenen Institute einzuheben. Diese Beiträge sind entsprechend 
dem Risikoprofil der Bestimmten Wertpapierfirmen und EU-Zweigstellen 
anzupassen, wobei die in Abs. 5 festgelegten Kriterien zugrunde zu legen sind. 

(2) Die Abwicklungsbehörde hat den in Abs. 1 genannten Unternehmen 
Beiträge und gegebenenfalls außerordentliche Beiträge vorzuschreiben und zu 
erheben. Die Abwicklungsbehörde hat die Beiträge von den einzelnen Bestimmten 
Wertpapierfirmen und EU-Zweigstellen anteilig zur Höhe ihrer Verbindlichkeiten 
(ohne Eigenmittel) minus gesicherte Einlagen im Verhältnis zu den aggregierten 
Verbindlichkeiten (ohne Eigenmittel) minus gesicherte Einlagen aller in 
Österreich niedergelassenen Bestimmten Wertpapierfirmen und niedergelassenen 
oder tätigen EU-Zweigstellen einzuheben. Diese Beiträge sind entsprechend der 
Größe und dem Risikoprofil dieser Unternehmen anzupassen, wobei die in Abs. 5 
festgelegten Kriterien zugrunde zu legen sind. 
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(3) und (4) ... (3) und (4) ... 
(5) Die Bemessung der Beiträge hat nach folgenden Kriterien zu erfolgen: (5) Die Bemessung der Beiträge und außerordentlichen Beiträge hat 

entsprechend der Größe und dem Risikoprofil der in Abs. 1 genannten 
Unternehmen unter Berücksichtigung folgender Kriterien zu erfolgen, wobei die 
im 2. Abschnitt der Delegierten Verordnung (EU) 2015/63 festgelegte Methodik 
und gegebenenfalls die in der FMA-Verordnung gemäß § 126 Abs. 6 
vorgesehenen methodischen Vorgaben anzuwenden sind: 

 1. bis 8. ...  1. bis 8. ... 
(6) Die FMA kann auf Ersuchen der Abwicklungsbehörde unter Anwendung 

der Delegierten Verordnung (EU) 2015/63, ABl. Nr. L 11 vom 17.01.2015 S. 44, 
durch Verordnung bestimmen, welche Parameter im Rahmen der Kriterien gemäß 
Abs. 5 für die Bemessung der Beiträge im Jahr 2015 zu berücksichtigen sind. 

(6) Die FMA kann auf Ersuchen der Abwicklungsbehörde unter Anwendung 
der in der Delegierten Verordnung (EU) 2015/63 festgelegten Methodik durch 
Verordnung bestimmen, welche Parameter im Rahmen der Kriterien gemäß Abs. 5 
für die Bemessung der Beiträge bei den in Abs. 1 genannten Unternehmen zu 
berücksichtigen sind und für welche Bestimmten Wertpapierfirmen und EU-
Zweigstellen Pauschalbeiträge im Sinne der Delegierten Verordnung 
(EU) 2015/63 vorzuschreiben und zu erheben sind. Ist es zur größen- und 
risikoadäquaten Einstufung und Beitragsberechnung von beitragspflichtigen 
Unternehmen erforderlich, kann die FMA dabei auch Abweichungen von der 
Berechnungsmethodik der Delegierten Verordnung (EU) 2015/63 vornehmen und 
eine adäquate Methodik zur Beitragsberechnung unter Berücksichtigung der 
Kriterien gemäß Abs. 5 festlegen. Für Unternehmen, die voraussichtlich nicht 
abgewickelt werden, ist ein jährlicher Pauschalbeitrag zwischen 1 000 und 
höchstens 50 000 Euro vorzuschreiben. Die FMA ist außerdem berechtigt, auf 
Ersuchen der Abwicklungsbehörde durch Verordnung den Bestimmten 
Wertpapierfirmen und EU-Zweigstellen die für die Bemessung der Beiträge 
erforderliche aussagekräftige Ausweisung der Berechnungsgrundlage 
vorzuschreiben. Darüber hinaus kann die FMA auf Ersuchen der 
Abwicklungsbehörde durch Verordnung die Methodik der Zusammensetzung der 
angemessenen Mittelausstattung gemäß § 125 Abs. 1 konkretisieren. 

Außerordentliche nachträglich eingehobene Beiträge Außerordentliche nachträglich eingehobene Beiträge 
§ 127. (1) Reichen die verfügbaren Finanzmittel nicht aus, um Verluste, 

Kosten und sonstige Aufwendungen im Zusammenhang mit der Nutzung des 
Abwicklungsfinanzierungsmechanismus zu decken, so hat die 
Abwicklungsbehörde von EU-Zweigstellen und den in Österreich zugelassenen 
Bestimmten Wertpapierfirmen nachträglich außerordentliche Beiträge 
einzuheben, um die zusätzlichen Aufwendungen zu decken. Die Berechnung der 

§ 127. (1) Reichen die verfügbaren Finanzmittel nicht aus, um Verluste, 
Kosten und sonstige Aufwendungen im Zusammenhang mit der Nutzung des 
Abwicklungsfinanzierungsmechanismus zu decken, so hat die 
Abwicklungsbehörde von den in § 125 Abs. 1 genannten Unternehmen 
nachträglich außerordentliche Beiträge einzuheben, um die zusätzlichen 
Aufwendungen zu decken. Die Berechnung der Höhe der auf die einzelnen 
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Höhe der auf die einzelnen Bestimmten Wertpapierfirmen und EU-Zweigstellen 
entfallenden außerordentlichen nachträglich eingehobenen Beiträge hat gemäß 
den in § 126 Abs. 2 festgelegten Regeln zu erfolgen. Die außerordentlichen 
nachträglich eingehobenen Beiträge dürfen den dreifachen Jahresbetrag der gemäß 
§ 126 festgelegten Beiträge nicht überschreiten. 

Bestimmten Wertpapierfirmen und EU-Zweigstellen entfallenden 
außerordentlichen nachträglich eingehobenen Beiträge hat gemäß den in § 126 
Abs. 2 festgelegten Regeln zu erfolgen. Die außerordentlichen nachträglich 
eingehobenen Beiträge dürfen den dreifachen Jahresbetrag der gemäß § 126 
festgelegten Beiträge nicht überschreiten. 

(2) und (3) ... (2) und (3) ... 

9. Teil 9. Teil 
Kosten, Übergangs- und Schlussbestimmungen Kosten, Übergangs- und Schlussbestimmungen 

Kostenbestimmung Kostenbestimmung 
§ 160. (1) Die Kosten der FMA für ihre Tätigkeit nach diesem Bundesgesetz 

sind Kosten des Rechnungskreises 1 (Kosten der Bankenaufsicht) gemäß § 19 
Abs. 1 Z 1 FMABG. Für die Zuordnung der Kosten ist § 69a BWG sinngemäß 
und mit der Maßgabe anzuwenden, dass 

§ 160. (1) Die Kosten der FMA für ihre Tätigkeit nach diesem Bundesgesetz 
einschließlich ihrer Tätigkeit als Abwicklungsbehörde hinsichtlich der in Z 1 bis 
3 genannten Unternehmen sind Kosten des Rechnungskreises 1 (Kosten der 
Bankenaufsicht) gemäß § 19 Abs. 1 Z 1 FMABG. Für die Zuordnung der Kosten 
ist § 69a BWG sinngemäß und mit der Maßgabe anzuwenden, dass 

 1. Institute und  1. Institute, 
 2. Finanzholdinggesellschaften und gemischte 

Finanzholdinggesellschaften, sofern sie Teil einer Kreditinstitutsgruppe 
gemäß § 30 BWG sind, 

 2. Finanzholdinggesellschaften und gemischte 
Finanzholdinggesellschaften, sofern sie Teil einer Kreditinstitutsgruppe 
gemäß § 30 BWG sind, und 

  3. EU-Zweigstellen mit Sitz oder Tätigkeit im Inland, die im Inland 
Bankdienstleistungen oder bankbezogene Nebendienstleistungen 
erbringen, 

kostenpflichtig sind. Die FMA hat zu diesem Zweck im Rechnungskreis 
Bankenaufsicht 

kostenpflichtig sind. Die FMA hat zu diesem Zweck im Rechnungskreis 
Bankenaufsicht einen Subrechnungskreis für diese Kostenpflichtigen zu bilden. 

 (1a) Die Kosten der FMA für ihre Tätigkeit nach diesem Bundesgesetz 
einschließlich ihrer Tätigkeit als Abwicklungsbehörde hinsichtlich der in Z 1 und 
2 genannten Unternehmen sind Kosten des Rechnungskreises 3 (Kosten der 
Wertpapieraufsicht) gemäß § 19 Abs. 1 Z 3 FMABG. Für die Zuordnung der 
Kosten ist § 89 WAG 2018 sinngemäß und mit der Maßgabe anzuwenden, dass 

  1. CRR-Wertpapierfirmen und 

  2. EU-Zweigstellen mit Sitz oder Tätigkeit im Inland, die im Inland 
Wertpapierdienstleistungen oder wertpapierbezogene 
Nebendienstleistungen erbringen, 
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einen Subrechnungskreis für diese Kostenpflichtigen zu bilden. kostenpflichtig sind. Die FMA hat zu diesem Zweck im Rechnungskreis 

Wertpapieraufsicht einen Subrechnungskreis für diese Kostenpflichtigen zu 
bilden. 

(2) ... (2) ... 
Verweise Verweise 

§ 164. (1) ... § 164. (1) ... 
(2) Soweit in diesem Bundesgesetz auf die Richtlinie 2014/59/EU oder auf 

die Verordnung (EU) Nr. 806/2014 verwiesen wird, so ist, sofern nichts anderes 
angeordnet ist, die folgende Fassung anzuwenden: 

(2) Soweit in diesem Bundesgesetz auf Rechtsakte der Europäischen Union 
verwiesen wird, sind diese, sofern nichts Anderes angeordnet ist, jeweils in der 
folgenden Fassung anzuwenden: 

  1. Richtlinie 2013/36/EU über den Zugang zur Tätigkeit von 
Kreditinstituten und die Beaufsichtigung von Kreditinstituten, zur 
Änderung der Richtlinie 2002/87/EG und zur Aufhebung der 
Richtlinien 2006/48/EG und 2006/49/EG, ABl. Nr. L 176 vom 27.06.2013 
S. 338, in der Fassung der Richtlinie (EU) 2021/338, ABl. Nr. L 68 vom 
26.02.2021 S. 14 und der Berichtigung ABl. Nr. L 214 vom 17.06.2021 
S. 74. 

  2. Verordnung (EU) Nr. 575/2013 über Aufsichtsanforderungen an 
Kreditinstitute und zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012, 
ABl. Nr. L 176 vom 27.06.2013 S. 1, in der Fassung der Durchführungs-
verordnung (EU) 2021/1043, ABl. Nr. L 225 vom 25.06.2021 S. 52 und 
der Berichtigung ABl. Nr. L 398 vom 11.11.2021 S. 32. 

  3. Verordnung (EU) Nr. 1024/2013 zur Übertragung besonderer Aufgaben 
im Zusammenhang mit der Aufsicht über Kreditinstitute auf die 
Europäische Zentralbank, ABl. Nr. L 287 vom 29.10.2013 S. 63, in der 
Fassung der Berichtigung ABl. L 218 vom 19.08.2015, 82. 

 1. Richtlinie 2014/59/EU zur Festlegung eines Rahmens für die Sanierung 
und Abwicklung von Kreditinstituten und Wertpapierfirmen und zur 
Änderung der Richtlinie 82/891/EWG, der Richtlinien 2001/24/EG, 
2002/47/EG, 2004/25/EG, 2005/56/EG, 2007/36/EG, 2011/35/EU, 
2012/30/EU und 2013/36/EU sowie der Verordnungen (EU) 
Nr. 1093/2010 und (EU) Nr. 648/2012, ABl. Nr. L 173 vom 12.06.2014 
S. 190, zuletzt geändert durch die Richtlinie (EU) 2019/879, ABl. 
Nr. L 150 vom 07.06.2019 S. 296; 

 4. Richtlinie 2014/59/EU zur Festlegung eines Rahmens für die Sanierung 
und Abwicklung von Kreditinstituten und Wertpapierfirmen und zur 
Änderung der Richtlinie 82/891/EWG, der Richtlinien 2001/24/EG, 
2002/47/EG, 2004/25/EG, 2005/56/EG, 2007/36/EG, 2011/35/EU, 
2012/30/EU und 2013/36/EU sowie der Verordnungen (EU) 
Nr. 1093/2010 und (EU) Nr. 648/2012, ABl. Nr. L 173 vom 12.06.2014 
S. 190, in der Fassung der Verordnung (EU) 2021/23, ABl. Nr. L 22 vom 
22.01.2021 S. 1. 
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 2. Verordnung (EU) Nr. 806/2014 zur Festlegung einheitlicher Vorschriften 

und eines einheitlichen Verfahrens für die Abwicklung von 
Kreditinstituten und bestimmten Wertpapierfirmen im Rahmen eines 
einheitlichen Abwicklungsmechanismus und eines einheitlichen 
Abwicklungsfonds sowie zur Änderung der Verordnung (EU) 
Nr. 1093/2010, ABl. Nr. L 225 vom 30.07.2014 S. 1, zuletzt geändert 
durch die Verordnung (EU) Nr. 877/2019, ABl. Nr. L 150 vom 
07.06.2019 S. 226; 

 5. Verordnung (EU) Nr. 806/2014 zur Festlegung einheitlicher Vorschriften 
und eines einheitlichen Verfahrens für die Abwicklung von 
Kreditinstituten und bestimmten Wertpapierfirmen im Rahmen eines 
einheitlichen Abwicklungsmechanismus und eines einheitlichen 
Abwicklungsfonds sowie zur Änderung der Verordnung (EU) 
Nr. 1093/2010, ABl. Nr. L 225 vom 30.07.2014 S. 1, in der Fassung der 
Verordnung (EU) Nr. 2021/23, ABl. Nr. L 22 vom 22.02.2021 S. 1. 

(3) Soweit in diesem Bundesgesetz auf die Richtlinie 2013/36/EU oder auf die 
Verordnung (EU) Nr. 575/2013 verwiesen wird, so ist, sofern nichts anderes 
angeordnet ist, die folgende Fassung anzuwenden: 

 

 1. Richtlinie 2013/36/EU über den Zugang zur Tätigkeit  6. Delegierte Verordnung (EU) 2015/63 zur Ergänzung der Richtlinie 
2014/59/EU im Hinblick auf im Voraus erhobene Beiträge zu 
Abwicklungsfinanzierungsmechanismen, ABl. Nr. L 11 vom 17.1.2015 
S. 44, in der Fassung der Berichtigung ABl. Nr. L 156 vom 20.06.2017 
S. 38. 

von Kreditinstituten und Wertpapierfirmen, zur Änderung der 
Richtlinie 2002/87/EG und zur Aufhebung der Richtlinien 2006/48/EG 
und 2006/49/EG, ABl. Nr. L 176 vom 27.06.2013 S. 338, in der Fassung 
der Berichtigung ABl. Nr. L 208 vom 02.08.2013 S. 73, zuletzt geändert 
durch die Richtlinie (EU) 2019/878, ABl. Nr. L 150 vom 07.06.2019 
S. 253; 

 7. Richtlinie (EU) 2019/879 zur Änderung der Richtlinie 2014/59/EU in 
Bezug auf die Verlustabsorptions- und Rekapitalisierungskapazität von 
Kreditinstituten und Wertpapierfirmen und der Richtlinie 98/26/EG, ABl. 
Nr. L 150 vom 07.06.2019 S. 296, in der Fassung der Berichtigung ABl. 
Nr. L 283 vom 31.08.2020 S. 2. 

 2. Verordnung (EU) Nr. 575/2013 über Aufsichtsanforderungen an 
Kreditinstitute und Wertpapierfirmen und zur Änderung der 
Verordnung (EU) Nr. 648/2012, ABl. Nr. L 176 vom 27.06.2013 S. 1, in 
der Fassung der Berichtigung, ABl. Nr. L 321 vom 30.11.2013 S. 6, zuletzt 
geändert durch die Verordnung (EU) 2019/876, ABl. Nr. L 150 vom 
07.06.2019 S. 1.132. 

 8. Verordnung (EU) 2019/2033 über Aufsichtsanforderungen an 
Wertpapierfirmen und zur Änderung der Verordnungen (EU) 
Nr. 1093/2010, (EU) Nr. 575/2013, (EU) Nr. 600/2014 und (EU) 
Nr. 806/2014, ABl. Nr. L 314 vom 05.12.2019 S. 1, in der Fassung der 
Berichtigung ABl. Nr. L 261 vom 22.07.2021 S. 60. 

(4) Soweit in diesem Bundesgesetz auf die Verordnung (EU) 2021/23 
verwiesen wird, so ist, sofern nichts anderes angeordnet ist, die Verordnung (EU) 
2021/23 

 9. Richtlinie (EU) 2019/2034 über die Beaufsichtigung von 
Wertpapierfirmen und zur Änderung der Richtlinien 2002/87/EG, 
2009/65/EG, 2011/61/EG, 2013/36/EU, 2014/59/EU und 2014/65/EU, 
ABl. Nr. L 314 vom 05.12.2019 S. 64, in der Fassung der Berichtigung 
ABl. Nr. L 214 vom 17.06.2021, S. 74. 

über einen Rahmen für die Sanierung und Abwicklung zentraler Gegenparteien 
und zur Änderung der Verordnungen (EU) Nr. 1095/2010, (EU) Nr. 648/2012, 

 10. Verordnung (EU) 2021/23 über einen Rahmen für die Sanierung und 
Abwicklung zentraler Gegenparteien und zur Änderung der 
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(EU) Nr. 600/2014, (EU) Nr. 806/2014 und (EU) 2015/2365 sowie der 
Richtlinien 2002/47/EG, 2004/25/EG, 2007/36/EG, 2014/59/EU und 
(EU) 2017/1132, ABl. Nr. L 22 vom 22.01.2021 S. 1, anzuwenden. 

Verordnungen (EU) Nr. 1095/2010, (EU) Nr. 648/2012, (EU) 
Nr. 600/2014, (EU) Nr. 806/2014 und (EU) 2015/2365 sowie der 
Richtlinien 2002/47/EG, 2004/25/EG, 2007/36/EG, 2014/59/EU und 
(EU) 2017/1132, ABl. Nr. L 22 vom 22.01.2021 S. 1. 

Inkrafttreten Inkrafttreten und Anwendung 
§ 167. (1) bis (10) ... § 167. (1) bis (10) ... 

 (11) § 160 Abs. 1a in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. XXX/2022 
ist erstmalig auf das FMA-Geschäftsjahr 2023 anzuwenden. Vorauszahlungen 
sind erstmalig für das FMA-Geschäftsjahr 2024 vorzuschreiben. 

 (12) § 2 Z 3, 3b und 21, § 3 Abs. 5, § 4a Abs. 1 bis 4, § 50 Abs. 4 und 5, § 100 
Abs. 3 bis 5, § 125 Abs. 1 bis 4, § 126 Abs. 1, 2, 5 und 6, § 127 Abs. 1, § 160 Abs. 1 
und 1a, § 164 Abs. 2, § 167 und § 168 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I 
Nr. YY/XXXX treten mit 1. Februar 2023 in Kraft. § 123 Abs. 8 und § 164 Abs. 3 
und 4 treten mit Ablauf des 31. Januar 2023 außer Kraft. 

Umsetzungshinweis Umsetzungshinweis 
§ 168. Mit dem Bundesgesetz BGBl. I Nr. 98/2021 wird die Richtlinie (EU) 

2019/879 zur Änderung der Richtlinie 2014/59/EU in Bezug auf die 
Verlustabsorptions- und Rekapitalisierungskapazität von Kreditinstituten und 
Wertpapierfirmen und der Richtlinie 98/26/EG, ABl. Nr. L 150 vom 07.06.2019 
S. 296, umgesetzt. 

§ 168. (1) Mit dem Bundesgesetz BGBl. I Nr. 98/2021 wird die 
Richtlinie (EU) 2019/879 zur Änderung der Richtlinie 2014/59/EU in Bezug auf 
die Verlustabsorptions- und Rekapitalisierungskapazität von Kreditinstituten und 
Wertpapierfirmen und der Richtlinie 98/26/EG, ABl. Nr. L 150 vom 07.06.2019 
S. 296, umgesetzt. 

 (2) Mit dem Bundesgesetz BGBl. I Nr. XXX/202x wird die 
Richtlinie (EU) 2019/2034 über die Beaufsichtigung von Wertpapierfirmen und 
zur Änderung der Richtlinien 2002/87/EG, 2009/65/EG, 2011/61/EG, 
2013/36/EU, 2014/59/EU und 2014/65/EU, ABl. Nr. L 314 vom 05.12.2019 S. 64, 
in der Fassung der Berichtigung ABl. Nr. L 214 vom 17.06.2021 S. 74, umgesetzt. 

Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

Artikel 9 

Änderungen des Wertpapieraufsichtsgesetzes 2018 
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1. Hauptstück 1. Hauptstück 
Allgemeines Allgemeines 

1. Abschnitt 1. Abschnitt 
Allgemeine Bestimmungen Allgemeine Bestimmungen 

Begriffsbestimmungen Begriffsbestimmungen 
§ 1. Im Sinne dieses Bundesgesetzes gelten folgende Begriffsbestimmungen: § 1. Im Sinne dieses Bundesgesetzes gelten folgende Begriffsbestimmungen: 

 1. bis 3. ...  1. bis 3. ... 
 4. Wertpapiernebendienstleistungen:  4. Wertpapiernebendienstleistungen: 
 a) bis f) ...  a) bis f) ... 
 g) Wertpapierdienstleistungen und Anlagetätigkeiten gemäß Z 2 sowie 

Wertpapiernebendienstleistungen gemäß lit. a bis f betreffend Waren, 
Klimavariable, Frachtsätze, Inflationsstatistiken und andere offizielle 
Wirtschaftsstatistiken, sofern diese als Basiswerte der in Z 7 lit. e bis g 
und j genannten Derivate verwendet werden und sie mit der Erbringung 
der Wertpapierdienstleistung, Anlagetätigkeit oder der 
Wertpapiernebendienstleistung in Zusammenhang stehen. 

 g) Wertpapierdienstleistungen und Anlagetätigkeiten gemäß Z 3 sowie 
Wertpapiernebendienstleistungen gemäß lit. a bis f betreffend Waren, 
Klimavariable, Frachtsätze, Inflationsstatistiken und andere offizielle 
Wirtschaftsstatistiken, sofern diese als Basiswerte der in Z 7 lit. e bis g 
und j genannten Derivate verwendet werden und sie mit der Erbringung 
der Wertpapierdienstleistung, Anlagetätigkeit oder der 
Wertpapiernebendienstleistung in Zusammenhang stehen. 

 5. bis 62. ...  5. bis 62. ... 
[...] [...] 

 64. bis 70. ...  64. bis 70. ... 
  71. Fixe Gemeinkosten: die Betriebsaufwendungen (Anlage 2 zu § 43 BWG, 

Teil 2, Position III), die vom jeweiligen Beschäftigungsgrad der 
Wertpapierfirma unabhängig sind und die den einzelnen Kostenträgern 
(Produkten) nicht direkt zugerechnet werden können. 

[...] [...] 
Ausnahmen Ausnahmen 

§ 2. (1) und (2) ... § 2. (1) und (2) ... 
(3) Auf Verwaltungsgesellschaften gemäß § 5 Abs. 1 InvFG 2011, die 

Dienstleistungen gemäß § 5 Abs. 2 Z 3 oder 4 InvFG 2011 erbringen und auf 
AIFM gemäß § 4 AIFMG, die Dienstleistungen gemäß § 4 Abs. 4 Z 1 oder Z 2 

(3) Auf Verwaltungsgesellschaften gemäß § 5 Abs. 1 InvFG 2011, die 
Dienstleistungen gemäß § 5 Abs. 2 Z 3 oder 4 InvFG 2011 erbringen und auf 
AIFM gemäß § 4 AIFMG, die Dienstleistungen gemäß § 4 Abs. 4 Z 1 oder Z 2 
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lit. a oder c AIFMG erbringen, finden die in Art. 1 Abs. 1 der delegierten 
Verordnung (EU) 2017/565 genannten Bestimmungen sowie die §§ 30, 31, 33, 36, 
45 bis 55, 58, 60, 90, § 92 Abs. 9 und 10 und §§ 94 bis 96 Anwendung. Diese 
Gesellschaften sind dem Subrechnungskreis Wertpapierdienstleistungen 
zuzurechnende Kostenpflichtige im Sinne des § 89 Abs. 1 und bei der Erlassung 
der Verordnung nach § 89 Abs. 2 zu 67 vH zu berücksichtigen. Die auf sie 
entfallenden Beträge sind mit Bescheid vorzuschreiben. 

AIFMG erbringen, finden die in Art. 1 Abs. 1 der delegierten 
Verordnung (EU) 2017/565 genannten Bestimmungen sowie die §§ 30, 31, 33, 36, 
45 bis 55, 58, 60, 90, § 92 Abs. 9 und 10 und §§ 94 bis 96 Anwendung. Diese 
Gesellschaften sind dem Subrechnungskreis Wertpapierdienstleistungen 
zuzurechnende Kostenpflichtige im Sinne des § 89 Abs. 1 und bei der Erlassung 
der Verordnung nach § 89 Abs. 2 zu 67 vH zu berücksichtigen. Die auf sie 
entfallenden Beträge sind mit Bescheid vorzuschreiben. 

(4) und (5) ... (4) und (5) ... 
Wertpapierfirmen Wertpapierfirmen 

§ 3. (1) ... § 3. (1) ... 
(2) Die gewerbliche Erbringung folgender Wertpapierdienstleistungen bedarf 

einer Konzession der FMA: 
(2) Die gewerbliche Erbringung folgender Wertpapierdienstleistungen und 

Wertpapiernebendienstleistungen bedarf einer Konzession der FMA: 
 1. Die Anlageberatung in Bezug auf Finanzinstrumente;  1. Anlageberatung in Bezug auf Finanzinstrumente; 
 2. die Portfolioverwaltung durch Verwaltung von Portfolios auf 

Einzelkundenbasis mit einem Ermessensspielraum im Rahmen einer 
Vollmacht des Kunden, sofern das Kundenportfolio ein oder mehrere 
Finanzinstrumente enthält; 

 2. Portfolioverwaltung durch Verwaltung von Portfolios auf 
Einzelkundenbasis mit einem Ermessensspielraum im Rahmen einer 
Vollmacht des Kunden, sofern das Kundenportfolio ein oder mehrere 
Finanzinstrumente enthält; 

 3. Annahme und Übermittlung von Aufträgen, sofern diese Tätigkeiten ein 
oder mehrere Finanzinstrumente zum Gegenstand haben; 

 3. Annahme und Übermittlung von Aufträgen, sofern diese Tätigkeiten ein 
oder mehrere Finanzinstrumente zum Gegenstand haben; 

 4. der Betrieb eines multilateralen Handelssystems (MTF);  4. Betrieb eines multilateralen Handelssystems (MTF); 
 5. der Betrieb eines organisierten Handelssystems (OTF)  5. Betrieb eines organisierten Handelssystems (OTF); 

  6. Ausführung von Aufträgen für Rechnung von Kunden; 
  7. Handel für eigene Rechnung; 
  8. Übernahme der Emission von Finanzinstrumenten oder Platzierung von 

Finanzinstrumenten mit fester Übernahmeverpflichtung; 
  9. Platzierung von Finanzinstrumenten ohne feste Übernahmeverpflichtung; 
  10. Verwahrung und Verwaltung von Finanzinstrumenten für Rechnung von 

Kunden einschließlich der Depotverwahrung und verbundener 
Dienstleistungen wie Cash-Management oder Sicherheitenverwaltung und 
mit Ausnahme der Führung von Wertpapierkonten auf oberster Ebene 
(Depotgeschäft); 

  11. Gewährung von Krediten oder Darlehen an Anleger für die Durchführung 
von Geschäften mit einem oder mehreren Finanzinstrumenten, sofern das 
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kredit- oder darlehensgewährende Unternehmen an diesen Geschäften 
beteiligt ist; 

  12. Devisengeschäfte, wenn diese im Zusammenhang mit der Erbringung von 
Wertpapierdienstleistungen stehen; 

  13. Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Übernahme von Emissionen 
für Dritte; 

  14. Wertpapierdienstleistungen und Anlagetätigkeiten gemäß § 1 Z 3 sowie 
Wertpapiernebendienstleistungen gemäß § 1 Z 4 lit. a bis f betreffend 
Waren, Klimavariable, Frachtsätze, Inflationsstatistiken und andere 
offizielle Wirtschaftsstatistiken, sofern diese als Basiswerte der in § 1 Z 7 
lit. e bis g und j genannten Derivate verwendet werden und sie mit der 
Erbringung der Wertpapierdienstleistung, Anlagetätigkeit oder der 
Wertpapiernebendienstleistung in Zusammenhang stehen. 

. Bei Konzessionserteilung sowie bei jeder Konzessionserweiterung hat die FMA 
auch über die Berechtigung zum Halten von Kundengeldern und 
Finanzinstrumenten abzusprechen. Eine Konzession für 
Wertpapiernebendienstleistungen gemäß Z 10 bis 14 kann nur erteilt werden, wenn 
die Konzession zur Erbringung mindestens einer Dienstleistung gemäß Z 1 bis 9 
vorliegt oder gleichzeitig erteilt wird; bei Erlöschen oder Entzug der Konzession 
für sämtliche Wertpapierdienstleistungen gemäß Z 1 bis 9 erlischt automatisch 
auch die Konzession für sämtliche Wertpapiernebendienstleistungen gemäß Z 10 
bis 14. Zusammen mit der Rücknahme oder Zurücklegung hinsichtlich der 
Wertpapierdienstleistungen gemäß Z 1 bis 9 hat die FMA über das Erlöschen der 
Konzession für sämtliche Wertpapiernebendienstleistungen gemäß Z 10 bis 14 
abzusprechen; eine Zurücklegung ist nur zulässig, wenn zuvor auch sämtliche 
Wertpapiernebendienstleistungen abgewickelt worden sind. 

(3) Österreichische Kreditinstitute und Wertpapierfirmen sind auch zur 
Wertpapier- und Finanzanalyse und sonstigen allgemeinen Empfehlungen zu 
Geschäften mit Finanzinstrumenten berechtigt. 

(3) Österreichische Kreditinstitute und Wertpapierfirmen sind auch zur 
Wertpapier- und Finanzanalyse und sonstigen allgemeinen Empfehlungen zu 
Geschäften mit Finanzinstrumenten berechtigt. Wertpapierfirmen sind darüber 
hinaus zur Beratung von Unternehmen hinsichtlich der Kapitalstrukturierung, der 
branchenspezifischen Strategie und damit zusammenhängender Fragen sowie 
Beratung und Dienstleistungen bei Unternehmensfusionen und -übernahmen 
berechtigt. 
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(4) Die Berechtigung zur Erbringung anderer als der in Abs. 2 und 3 

genannten Wertpapierdienstleistungen und Wertpapiernebendienstleistungen 
durch Unternehmen mit Sitz im Inland richtet sich nach dem BWG. 

 

(5) ... (5) ... 
 1. bis 3. ...  1. bis 3. ... 
 4. das Unternehmen keine Dienstleistungen erbringt, die das Halten von 

fremden Geldern, Wertpapieren oder sonstigen Instrumenten von Kunden 
umfassen, so dass das Unternehmen zu keiner Zeit Schuldner seiner 
Kunden wegen der Erbringung solcher Tätigkeiten werden kann; 

 

 5. und 6. ...  5. und 6. ... 
Bei einem Kreditinstitut ist für die Erteilung einer Konzession zum Betrieb eines 
MTF oder eines OTF Z 4 nicht anzuwenden. Die FMA hat dem Antragsteller 
binnen sechs Monaten nach der Einreichung eines vollständigen Antrags 
mitzuteilen, ob eine Zulassung erteilt wird oder nicht. 

Die FMA hat dem Antragsteller binnen sechs Monaten nach der Einreichung eines 
vollständigen Antrags mitzuteilen, ob eine Zulassung erteilt wird oder nicht. 

(6) Das Anfangskapital einer Wertpapierfirma umfasst die in Art. 26 Abs. 1 
lit. a bis e der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 angeführten Bestandteile und hat 
mindestens zu betragen: 

(6) Das Anfangskapital einer Wertpapierfirma ist gemäß § 13 des 
Wertpapierfirmengesetzes – WPFG, BGBl. I Nr. xxx/20xx, zu bestimmen. 

 1. 50 000 Euro, sofern der Geschäftsgegenstand ausschließlich  
 a) die Anlageberatung in Bezug auf Finanzinstrumente oder  
 b) die Annahme und Übermittlung von Aufträgen, sofern diese Tätigkeiten 

ein oder mehrere Finanzinstrumente zum Gegenstand haben, oder 
 

 c) die Portfolioverwaltung gemäß Abs. 2 Z 2 oder  
 d) mehrere Geschäfte gemäß lit. a, b und c umfasst;  
 2. 730 000 Euro, sofern der Geschäftsgegenstand den Betrieb eines MTF 

oder OTF umfasst. 
 

Abweichend von Z 1 genügt auch eine für das gesamte Gebiet der Europäischen 
Union geltende Berufshaftpflichtversicherung oder eine vergleichbare Garantie 
für Haftungsfälle aus beruflichem Verschulden im Rahmen der Erbringung von 
Wertpapierdienstleistungen, die eine Haftungssumme von 1 000 000 Euro für 
jeden einzelnen Schadensfall und eine Gesamtsumme von mindestens 1,5 Millionen 
Euro für sämtliche Schadensfälle eines Kalenderjahres vorsieht oder eine 
Kombination aus Anfangskapital und Berufshaftpflichtversicherung, die ein 
Deckungsniveau ermöglicht, welches dem isolierten Anfangskapital oder der 
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isolierten Berufshaftpflichtversicherung gleichwertig ist. Ist eine Wertpapierfirma 
zugleich nach den Bestimmungen der §§ 137 bis 138 GewO berechtigt, die 
Tätigkeit der Versicherungsvermittlung auszuüben, so genügt abweichend von Z 1 
ein Anfangskapital von 25 000 Euro, das zur Deckung von Schäden aus der 
Erbringung von Wertpapierdienstleistungen zur Verfügung steht, oder eine für das 
gesamte Gebiet der Europäischen Union geltende Berufshaftpflichtversicherung 
oder eine vergleichbare Garantie für Haftungsfälle aus beruflichem Verschulden 
im Rahmen der Erbringung von Wertpapierdienstleistungen, die eine 
Haftungssumme von mindestens 500 000 Euro für jeden einzelnen Schadensfall 
und eine Gesamtsumme von mindestens 750 000 Euro für sämtliche Schadensfälle 
eines Kalenderjahres vorsieht oder eine Kombination aus dem genannten 
Anfangskapital und der genannten Berufshaftpflichtversicherung, die ein 
Deckungsniveau ermöglicht, welches dem isolierten Anfangskapital oder der 
isolierten Berufshaftpflichtversicherung gleichwertig ist. 

(7) bis (12) ... (7) bis (12) ... 
Wertpapierdienstleistungsunternehmen Wertpapierdienstleistungsunternehmen 

§ 4. (1) Für die gewerbliche Erbringung von Wertpapierdienstleistungen 
gemäß § 3 Abs. 2 Z 1 und 3 brauchen natürliche oder juristische Personen mit Sitz 
und Hauptverwaltung im Inland, sofern diese im Rahmen der in Art. 3 Abs. 1 der 
Richtlinie 2014/65/EU angeführten Schranken erfolgt, für die Erlangung der 
Konzession die in Abs. 2 genannten Voraussetzungen solange nicht erfüllen, als 
die Summe der jährlichen Umsatzerlöse des Unternehmens aus 
Wertpapierdienstleistungen 2 Millionen Euro nicht übersteigt. Solche 
Unternehmen dürfen sich nicht als Wertpapierfirmen bezeichnen. Sie sind 
ausschließlich zur Erbringung von Dienstleistungen im Inland berechtigt. 

§ 4. (1) Für die gewerbliche Erbringung von Wertpapierdienstleistungen 
gemäß § 3 Abs. 2 Z 1 und 3 brauchen natürliche oder juristische Personen mit Sitz 
und Hauptverwaltung im Inland, sofern diese im Rahmen der in Art. 3 Abs. 1 der 
Richtlinie 2014/65/EU angeführten Schranken erfolgt, für die Erlangung der 
Konzession die in Abs. 2 genannten Voraussetzungen solange nicht erfüllen, als 
die Summe der jährlichen Umsatzerlöse des Unternehmens aus 
Wertpapierdienstleistungen 2 Millionen Euro nicht übersteigt. Solche 
Unternehmen dürfen sich nicht als Wertpapierfirmen bezeichnen. Sie sind 
ausschließlich zur Erbringung von Dienstleistungen im Inland berechtigt. Sie 
dürfen keine Dienstleistungen erbringen, die das Halten von fremden Geldern, 
Wertpapieren oder sonstigen Instrumenten von Kunden umfasst, sodass sie zu 
keiner Zeit Schuldner ihrer Kunden wegen der Erbringung solcher 
Dienstleistungen werden können. 

(2) Folgende Konzessionsvoraussetzungen und sonstige für Wertpapierfirmen 
geltende Anforderungen müssen von Wertpapierdienstleistungsunternehmen nicht 
erfüllt werden: 

(2) Folgende Konzessionsvoraussetzungen und sonstige für Wertpapierfirmen 
geltende Anforderungen müssen von Wertpapierdienstleistungsunternehmen nicht 
erfüllt werden: 

 1. und 2. ...  1. und 2. ... 
 3. die Eigenkapitalvorschriften gemäß § 3 Abs. 6 und § 10 Abs. 5.Auf die 

fehlende Voraussetzung nach § 5 Abs. 1 Z 12 BWG muss in den 
 3. die Eigenkapitalvorschriften gemäß § 3 Abs. 6; die 

gesellschaftsrechtlichen Bestimmungen zum Anfangskapital bleiben 
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Geschäftspapieren in geeigneter Form hingewiesen werden. Die FMA hat 
in jeder Konzession an ein Wertpapierdienstleistungsunternehmen 
ausdrücklich anzuführen, dass diese Konzession in Einklang mit Art. 3 
Abs. 1 der Richtlinie 2014/65/EU erteilt wurde. 

unberührt. Auf die fehlende Voraussetzung gemäß § 5 Abs. 1 Z 12 BWG 
muss in den Geschäftspapieren in geeigneter Form hingewiesen werden. 
Die FMA hat in jeder Konzession an ein 
Wertpapierdienstleistungsunternehmen ausdrücklich anzuführen, dass 
diese Konzession in Einklang mit Art. 3 Abs. 1 der Richtlinie 2014/65/EU 
erteilt wurde. 

(3) und (4) ... (3) und (4) ... 
 (5) Wertpapierdienstleistungsunternehmen haben jederzeit ausreichendes 

Eigenkapital zu halten. Wertpapierdienstleistungsunternehmen haben das bei 
Konzessionserteilung geforderte Anfangskapital als Mindestkapital zu halten oder 
die gemäß § 4 Abs. 3 erforderliche Berufshaftpflichtversicherung aufrecht zu 
halten. 

Wertpapierfirmengruppe und FMA als konsolidierende Aufsichtsbehörde  
§ 5. (1) Eine Wertpapierfirmengruppe liegt vor, wenn nicht gleichzeitig eine 

Kreditinstitutsgruppe mit einem übergeordneten Kreditinstitut gemäß § 30 Abs. 5 
BWG vorliegt und eine übergeordnete Wertpapierfirma, die eine 
CRR-Wertpapierfirma ist, eine übergeordnete Finanzholdinggesellschaft oder eine 
übergeordnete gemischte Finanzholdinggesellschaft mit Sitz im Inland bei einer 
oder mehreren Wertpapierfirmen, CRR-Wertpapierfirmen, Kreditinstituten, 
CRR-Kreditinstituten, Finanzinstituten, CRR-Finanzinstituten oder Anbietern von 
Nebendienstleistungen (nachgeordnete Institute) mit Sitz im Inland oder Ausland 

 

 1. mehrheitlich mittelbar oder unmittelbar beteiligt ist,  
 2. über die Mehrheit der Stimmrechte der Gesellschaft verfügt,  
 3. das Recht besitzt, die Mehrheit der Mitglieder des Verwaltungs-, Leitungs- 

oder Aufsichtsorgans zu bestellen oder abzuberufen, 
 

 4. das Recht besitzt, einen beherrschenden Einfluss auszuüben,  
 5. tatsächlich beherrschenden Einfluss ausübt,  
 6. auf Grund eines Vertrages mit einem oder mehreren Gesellschaftern des 

Unternehmens das Recht zur Entscheidung besitzt, wie Stimmrechte der 
Gesellschafter, soweit sie mit seinen eigenen Stimmrechten zur Erreichung 
der Mehrheit aller Stimmen erforderlich sind, bei Bestellung oder 
Abberufung der Mehrheit der Mitglieder des Leitungs- oder 
Aufsichtsorgans auszuüben sind, oder 
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 7. mindestens 20 vH der Stimmrechte oder des Kapitals des nachgeordneten 

Instituts direkt oder indirekt hält, und diese Beteiligung von einem 
gruppenangehörigen Unternehmen gemeinsam mit einem oder mehreren 
Unternehmen geleitet wird, die nicht der Wertpapierfirmengruppe 
angehören. 

 

Als Finanzinstitute im Sinne dieser Bestimmung gelten auch Unternehmen, die als 
gemeinnützige Bauvereinigungen anerkannt sind, und Unternehmen, die gemäß 
Art. 2 der Richtlinie 2013/36/EU dauernd von der Anwendung der für 
Wertpapierfirmen geltenden Richtlinien ausgeschlossen sind. Zentralbanken der 
Mitgliedstaaten gelten nicht als Finanzinstitute. 

 

(2) Ergänzend zu Abs. 1 liegt eine Wertpapierfirmengruppe vor, wenn nicht 
gleichzeitig eine Kreditinstitutsgruppe mit einem übergeordneten Kreditinstitut 
gemäß § 30 Abs. 5 BWG vorliegt und 

 

 1. eine Mutterfinanzholdinggesellschaft, gemischte 
Mutterfinanzholdinggesellschaft, EU-Mutterfinanzholdinggesellschaft 
oder gemischte EU-Mutterfinanzholdinggesellschaft ihren Sitz in einem 
anderen Mitgliedstaat hat und 

 

 a) dieser Gesellschaft mindestens eine Wertpapierfirma, mit Sitz im Inland 
nachgeordnet ist (Abs. 1 Z 1 bis 7), die eine CRR-Wertpapierfirma ist, 

 

 b) dieser Gesellschaft kein CRR-Kreditinstitut nachgeordnet ist und  
 c) die nachgeordneten Wertpapierfirmen mit Sitz im Inland, die 

CRR-Wertpapierfirmen sind, gemeinsam eine höhere Bilanzsumme 
haben, als die in einem anderen Mitgliedstaat zugelassenen 
gruppenangehörigen CRR-Wertpapierfirmen gemeinsam; 

 

 2. eine Konsolidierung gemäß Art. 18 Abs. 3 oder 6 der Verordnung (EU) 
Nr. 575/2013 notwendig ist und 

 

 a) es kein CRR-Kreditinstitut innerhalb der Gruppe gibt und  
 b) die gruppenangehörigen Wertpapierfirmen mit Sitz im Inland, die 

CRR-Wertpapierfirmen sind, gemeinsam eine höhere Bilanzsumme 
haben, als die in einem anderen Mitgliedstaat zugelassenen 
gruppenangehörigen CRR-Wertpapierfirmen gemeinsam. 

 

(3) Eine Wertpapierfirmengruppe liegt hinsichtlich folgender übergeordneter 
Institute nicht vor: 
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 1. Die Wertpapierfirma, die eine CRR-Wertpapierfirma mit Sitz im Inland 

ist, ist gleichzeitig einem anderen Kreditinstitut, einer anderen 
Wertpapierfirma, die eine CRR-Wertpapierfirma ist, einer anderen 
Finanzholdinggesellschaft oder einer anderen gemischten 
Finanzholdinggesellschaft, jeweils mit Sitz im Inland, nachgeordnet; 

 

(Anm.: Z 2 aufgehoben durch Art. 6 Z 7, BGBl. I Nr. 98/2021)  
(4) Übergeordnete Wertpapierfirma einer Wertpapierfirmengruppe ist jene 

Wertpapierfirma mit Sitz im Inland, die eine CRR-Wertpapierfirma ist und die 
selbst keiner anderen gruppenangehörigen Wertpapierfirma mit Sitz im Inland, die 
eine CRR-Wertpapierfirma ist, nachgeordnet ist. Erfüllen mehrere 
Wertpapierfirmen diese Voraussetzung, so gilt diejenige von ihnen als 
übergeordnete Wertpapierfirma, die die höchste Bilanzsumme hat. 

 

(5) Für die Einhaltung der gemäß § 7 auf CRR-Wertpapierfirmen 
anzuwendenden Bestimmungen durch die Wertpapierfirmengruppe, soweit diese 
Bestimmungen im Rahmen des BWG auch auf Kreditinstitutsgruppen anzuwenden 
sind, ist verantwortlich: 

 

 1. die von der FMA als konsolidierende Aufsichtsbehörde gemäß § 7b Abs. 5 
konzessionierte Finanzholdinggesellschaft oder gemischte 
Finanzholdinggesellschaft, 

 

 2. die von der FMA als konsolidierende Behörde gemäß § 7b Abs. 8 Z 4 BWG 
benannte Finanzholdinggesellschaft oder gemischte 
Finanzholdinggesellschaft oder das von der FMA als konsolidierende 
Aufsichtsbehörde gemäß § 7b Abs. 8 Z 4 BWG benannte CRR-Institut, 
oder 

 

 3. falls keiner der in den Z 1 und 2 genannten Fälle vorliegt, die 
übergeordnete Wertpapierfirma gemäß Abs. 4, wenn die FMA die 
konsolidierende Aufsichtsbehörde für die Wertpapierfirmengruppe ist. 

 

§ 30 Abs. 3 und 7 bis 10 BWG ist anzuwenden.  
(6) Hat eine Wertpapierfirmengruppe gemäß diesem Paragraphen eine 

übergeordnete Wertpapierfirma gemäß Abs. 4, so ist die FMA die konsolidierende 
Aufsichtsbehörde für diese Wertpapierfirmengruppe; dies gilt jedoch nicht in den 
folgenden Fällen: 

 

 1. Das übergeordnete Institut der Wertpapierfirmengruppe ist  
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 a) eine Mutterwertpapierfirma oder eine EU-Mutterwertpapierfirma mit 

Sitz im Inland, der ein oder mehrere CRR-Kreditinstitute in einem 
anderen Mitgliedstaat nachgeordnet ist oder sind, die gemeinsam eine 
höhere Bilanzsumme haben als alle nachgeordneten 
CRR-Kreditinstitute mit Sitz im Inland gemeinsam; 

 

 b) eine Mutterfinanzholdinggesellschaft, gemischte 
Mutterfinanzholdinggesellschaft, EU-Mutterfinanzholdinggesellschaft 
oder gemischte EU-Mutterfinanzholdinggesellschaft, jeweils mit Sitz im 
Inland, die kein nachgeordnetes CRR-Kreditinstitut mit Sitz im Inland, 
jedoch ein oder mehrere nachgeordnete CRR-Kreditinstitute mit Sitz in 
anderen Mitgliedstaaten hat; 

 

 c) eine Mutterfinanzholdinggesellschaft, gemischte 
Mutterfinanzholdinggesellschaft, EU-Mutterfinanzholdinggesellschaft 
oder gemischte EU-Mutterfinanzholdinggesellschaft, jeweils mit Sitz im 
Inland, die eine oder mehrere nachgeordnete CRR-Wertpapierfirmen 
in einem anderen Mitgliedstaat hat, die gemeinsam eine höhere 
Bilanzsumme haben als alle nachgeordneten CRR-Wertpapierfirmen 
mit Sitz im Inland gemeinsam. 

 

Abweichend von lit. a bis c ist die FMA die konsolidierende 
Aufsichtsbehörde in Fällen, in denen sie sich die Aufgaben und 
Zuständigkeiten im Einklang mit Art. 116 Abs. 1 Buchstabe b der 
Richtlinie 2013/36/EU übertragen lässt, weil die konsolidierte 
Beaufsichtigung durch eine andere zuständige Behörde im Hinblick auf 
die relative Bedeutung der Tätigkeiten einer CRR-Wertpapierfirma, einer 
Finanzholdinggesellschaft oder einer gemischten 
Finanzholdinggesellschaft in anderen Mitgliedstaaten oder im Hinblick 
auf die Notwendigkeit einer fortdauernden Beaufsichtigung auf 
konsolidierter Basis durch dieselbe zuständige Behörde zu gewährleisten, 
unangemessen wäre. Die FMA hat die Europäische Kommission und die 
EBA von einer gemäß Art. 111 Abs. 6 der Richtlinie 2013/36/EU 
getroffenen Entscheidung zu informieren. 

 

 2. Wenn die FMA bei Wertpapierfirmengruppen von einer konsolidierten 
Beaufsichtigung absieht, weil diese im Hinblick auf die relative Bedeutung 
der Tätigkeiten einer Wertpapierfirma im Inland, die eine 
CRR-Wertpapierfirma ist, oder im Hinblick auf die Notwendigkeit, eine 
fortdauernde Überwachung auf konsolidierter Basis durch dieselbe 
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zuständige Behörde zu gewährleisten, unangemessen wäre, und im 
Einklang mit § 77b Abs. 4 Z 2 die Aufgaben und Zuständigkeiten an eine 
andere zuständige Behörde überträgt. Die FMA hat dem 
EU-Mutterunternehmen, der EU-Mutterfinanzholdinggesellschaft, der 
gemischten EU-Mutterfinanzholdinggesellschaft oder dem Institut mit der 
höchsten Bilanzsumme vor Erlass des diesbezüglichen Bescheids 
Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben. Die FMA hat die Europäische 
Kommission und die EBA von einer gemäß Art. 111 Abs. 6 der Richtlinie 
2013/36/EU getroffenen Entscheidung zu informieren. 

Rücknahme und Erlöschen der Konzession Rücknahme und Erlöschen der Konzession 
§ 6. (1) ... § 6. (1) ... 
(2) Die FMA hat die Konzession zurückzunehmen, wenn (2) Die FMA hat die Konzession zurückzunehmen, wenn 

 1. ...  1. ... 
 2. die Konzessionsvoraussetzungen gemäß § 3 Abs. 5 nicht mehr erfüllt sind 

und andere Maßnahmen nach diesem Bundesgesetz die Funktionalität der 
Wertpapierfirma oder des Wertpapierdienstleistungsunternehmens nicht 
sicherstellen können; 

 2. die Konzessionsvoraussetzungen gemäß § 3 Abs. 5 oder die 
Anforderungen der Verordnung (EU) 2019/2033 über 
Aufsichtsanforderungen an Wertpapierfirmen und zur Änderung der 
Verordnungen (EU) Nr. 1093/2010, (EU) Nr. 575/2013, (EU) 
Nr. 600/2014 und (EU) Nr. 806/2014, ABl. Nr. L 314 vom 05.12.2019 S. 1, 
in der Fassung der Berichtigung ABl. Nr. L 261 vom 22.07.2021 S. 60, 
nicht mehr erfüllt sind und andere Maßnahmen nach diesem Bundesgesetz 
die Funktionalität der Wertpapierfirma oder des 
Wertpapierdienstleistungsunternehmens nicht sicherstellen können; 

 3. und 4. ...  3. und 4. ... 
(3) ... (3) ... 

Anwendung des BWG Anwendung des BWG 
§ 7. (1) Folgende Bestimmungen des BWG finden auch auf Wertpapierfirmen 

und Wertpapierdienstleistungsunternehmen Anwendung: § 21 Abs. 1 Z 1, 3 und 5 
bis 7 und Abs. 2 und 3, § 39 Abs. 1, § 73 Abs. 1 Z 1 bis 7 und 11 erster Halbsatz 
und § 96. 

§ 7. Folgende Bestimmungen des BWG finden auch auf Wertpapierfirmen 
und Wertpapierdienstleistungsunternehmen Anwendung: § 21 Abs. 1 Z 1, 3 und 5 
bis 7 und Abs. 2 und 3, § 73 Abs. 1 Z 1 bis 7 und 11 erster Halbsatz und § 96. 

(2) Ergänzend zu Abs. 1 finden auf Wertpapierfirmen, die 
CRR-Wertpapierfirmen sind, folgende Bestimmungen des BWG Anwendung: § 5 
Abs. 1 Z 6 bis 9a und 15, § 5a, § 10 Abs. 4, § 15, § 28a Abs. 5 Z 1 bis 5 und Abs. 7, 
§ 29, § 39 Abs. 2 bis 5, § 39a, § 39b, § 39c, § 39d, § 64 Abs. 1 Z 18 und 19, § 65a, 
§ 69 Abs. 2 bis 6, § 69b Abs. 3, § 70 Abs. 4 bis 4b, §§ 70a bis 70d, § 73 Abs. 1 Z 2, 
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3 und 8, § 98 Abs. 1c und 5, § 98 Abs. 5a Z 4 bis 10, § 99c und § 99d im Hinblick 
auf § 98 Abs. 1c, Abs. 5 und Abs. 5a Z 3 bis 10, §§ 99e bis 99g und Anlage zu § 39b. 

Eigenkapital  
§ 10. (1) Für die Zwecke der Abs. 2 bis 7 umfasst der Begriff 

„Wertpapierfirma“ abweichend von § 3 weder Wertpapierfirmen, die CRR-
Wertpapierfirmen sind, noch Firmen gemäß Art. 4 Abs. 1 Nr. 2 lit. c der 
Verordnung (EU) Nr. 575/2013, die Wertpapierdienstleistungen oder 
Anlagetätigkeiten gemäß Nr. 2 oder 4 des Abschnitts A des Anhangs I der 
Richtlinie 2014/65/EU anbieten. 

 

(2) Wertpapierfirmen und Wertpapierdienstleistungsunternehmen haben 
jederzeit ausreichendes Eigenkapital zu halten. 

 

(3) Das Eigenkapital besteht aus den in Art. 26 Abs. 1 lit. a bis e der 
Verordnung (EU) Nr. 575/2013 angeführten Bestandteilen. 

 

(4) Wertpapierfirmen und Wertpapierdienstleistungsunternehmen haben das 
bei Konzessionserteilung geforderte Anfangskapital als Mindestkapital zu halten 
oder die gemäß § 4 Abs. 3 erforderliche Berufshaftpflichtversicherung aufrecht zu 
halten. 

 

(5) Wertpapierfirmen haben Eigenkapital in der Höhe von  
 1. 25 vH der fixen Gemeinkosten des letzten festgestellten Jahresabschlusses 

gemäß Abs. 6 oder 
 

 2. 8 vH der Summe aus den in Art. 92 Abs. 3 lit. a bis d und f der 
Verordnung (EU) Nr. 575/2013 anführten Posten, nach Anwendung des 
Art. 92 Abs. 4 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 

 

zu halten, wenn das gemäß Z 1 oder 2 berechnete Eigenmittelerfordernis höher ist 
als der in Abs. 4 festgelegte Betrag. Ist sowohl das gemäß Z 1 als auch das gemäß 
Z 2 berechnete Eigenmittelerfordernis höher als der in Abs. 4 festgelegte Betrag, 
so hat die Wertpapierfirma das höhere der gemäß Z 1 oder 2 berechneten 
Eigenmittelerfordernisse einzuhalten. 

 

(6) Als fixe Gemeinkosten gelten die Betriebsaufwendungen (Anlage 2 zu § 43 
BWG, Teil 2, Position III), die vom jeweiligen Beschäftigungsgrad der 
Wertpapierfirma unabhängig sind und die den einzelnen Kostenträgern 
(Produkten) nicht direkt zugerechnet werden können; für Wertpapierfirmen, die 
ihre Geschäftstätigkeit seit weniger als einem Jahr ausüben, sind die im 
Unternehmensplan vorgesehenen fixen Gemeinkosten heranzuziehen. 
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(7) Sinkt das Eigenkapital auf Grund einer Auszahlung von Entschädigungen 

gemäß § 74 unter das gemäß Abs. 3 oder 4 erforderliche Ausmaß, so hat die 
Wertpapierfirma das gemäß Abs. 3 oder 4 vorgesehene Eigenmittelerfordernis 
längstens innerhalb der folgenden drei Geschäftsjahre zu erfüllen. 

 

Verfahren für die Freistellung von gruppenangehörigen Instituten  
§ 11. (1) Die Freistellung von gruppenangehörigen Instituten einer 

Wertpapierfirmengruppe gemäß Art. 15 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 auf 
institutsspezifischer Basis bedarf der Bewilligung der FMA. 

 

(2) Dem Antrag eines Kreditinstitutes, einer Wertpapierfirma oder einer 
übergeordneten Muttergesellschaft für eine Freistellung gemäß Abs. 1 sind 
geeignete Unterlagen beizulegen, die das Vorliegen der Voraussetzungen für eine 
Freistellung nach Art. 15 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 belegen. 

 

(3) Die FMA hat im Verfahren gemäß Abs. 1 eine gutachtliche Äußerung der 
Oesterreichischen Nationalbank über das Vorliegen der Voraussetzungen gemäß 
Art. 15 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 einzuholen. 

 

(4) Die Bewilligung für die Freistellung gemäß Abs. 1 ist zu erteilen, wenn die 
Erfüllung der Anforderungen gemäß Art. 15 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 
ausreichend nachgewiesen wird. 

 

(5) Gruppenangehörige Institute gemäß Abs. 1 oder übergeordnete 
Muttergesellschaften haben der FMA und der Oesterreichischen Nationalbank 
unverzüglich schriftlich den Wegfall einer oder mehrerer Voraussetzungen gemäß 
Art. 15 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 und die Nichteinhaltung von in 
Bescheiden festgelegten Auflagen und Bedingungen zur Sicherstellung dieser 
Voraussetzungen anzuzeigen, einen Plan vorzulegen, aus dem hervorgeht, dass die 
vorgenannten Anforderungen innerhalb eines angemessenen Zeitraumes wieder 
eingehalten werden oder nachzuweisen, dass die Abweichungen von diesen 
Anforderungen keine nennenswerten Auswirkungen haben. 
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3. Abschnitt 3. Abschnitt 
Erbringung von Wertpapierdienstleistungen und Anlagetätigkeiten 

durch Drittlandfirmen 
Erbringung von Wertpapierdienstleistungen und Anlagetätigkeiten 

durch Drittlandfirmen 

Erteilung der Zulassung Erteilung der Zulassung 
§ 23. (1) bis (4) ... § 23. (1) bis (4) ... 

 (5) Die FMA hat der ESMA jährlich die Liste der im Inland tätigen 
Zweigstellen von Drittlandfirmen zu übermitteln. 

 (6) Die gemäß Abs. 1 zugelassene Zweigstelle der Drittlandfirma hat der FMA 
jährlich folgende Angaben zu übermitteln: 

  1. Umfang und Bandbreite der von der Zweigstelle im Inland erbrachten 
Dienstleistungen und ausgeübten Tätigkeiten; 

  2. für Drittlandfirmen, welche Handel für eigene Rechnung gemäß § 1 Z 3 
lit. c betreiben, ihre monatliche Mindest-, Durchschnitts- und 
Höchstrisikoposition gegenüber Gegenparteien aus der Europäischen 
Union; 

  3. für Drittlandfirmen, welche eine der in § 1 Z 3 lit. f aufgeführten 
Dienstleistungen erbringen, den Gesamtwert der von Gegenparteien aus 
der Europäischen Union stammenden Finanzinstrumente, bei denen die 
Übernahme der Emission oder die Platzierung mit fester 
Übernahmeverpflichtung während der vorausgegangenen zwölf Monate 
durchgeführt wurde; 

  4. Umsatz und Gesamtwert der Vermögenswerte, die den unter Z 1 
genannten Dienstleistungen und Tätigkeiten entsprechen; 

  5. eine detaillierte Beschreibung der den Kunden der Zweigstelle zur 
Verfügung stehenden Anlegerschutzmaßnahmen, einschließlich der aus 
dem System für die Entschädigung der Anleger gemäß § 21 Abs. 2 Z 6 
resultierenden Rechte dieser Kunden; 

  6. die von der Zweigstelle für die Dienstleistungen und Tätigkeiten gemäß 
Z 1 angewandte Risikomanagementstrategie und die entsprechenden 
Vorkehrungen; 

  7. die Unternehmensführungsregelung und Inhaber von Schlüsselfunktionen 
für die Tätigkeiten der Zweigstelle; 
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  8. alle sonstigen Informationen, die nach Ansicht der FMA für eine 

umfassende Überwachung der Tätigkeiten der Zweigstelle erforderlich 
sind. 

 (7) Die FMA hat der ESMA auf Ersuchen folgende Angaben zu übermitteln: 
  1. Alle Zulassungen der gemäß Abs. 1 zugelassenen Zweigstellen und alle 

späteren Änderungen dieser Zulassungen; 
  2. Umfang und Bandbreite der von einer zugelassenen Zweigstelle im Inland 

erbrachten Dienstleistungen und ausgeübten Tätigkeiten; 
  3. Umsatz und gesamte Vermögenswerte, die den unter Z 2 genannten 

Dienstleistungen und Tätigkeiten entsprechen; 
  4. den Namen der Drittlandgruppe, der eine zugelassene Zweigstelle 

angehört. 
 (8) Die FMA hat mit den zuständigen Behörden von Unternehmen, die 

derselben Gruppe angehören wie die gemäß Abs. 1 zugelassenen Zweigstellen von 
Drittlandfirmen, sowie mit der ESMA und EBA eng zusammenzuarbeiten, um 
sicherzustellen, dass alle Tätigkeiten dieser Gruppe in der Europäischen Union 
einer umfassenden, einheitlichen und wirksamen Aufsicht gemäß diesem 
Bundesgesetz, der Richtlinie 2014/65/EU, der Verordnung (EU) Nr. 575/2013, der 
Verordnung (EU) Nr. 600/2014, der Verordnung (EU) 2019/2033, der Richtlinie 
2013/36/EU und der Richtlinie (EU) 2019/2034 unterliegen. 

Erbringung von Dienstleistungen auf Veranlassung des Kunden Erbringung von Dienstleistungen auf Veranlassung des Kunden 
§ 24. Wenn in Österreich ansässige oder niedergelassene Kleinanleger oder 

professionelle Kunden im Sinne von Anhang II Abschnitt II der Richtlinie 
2014/65/EU ausschließlich in Eigeninitiative die Erbringung einer 
Wertpapierdienstleistung oder die Ausübung einer Anlagetätigkeit durch eine 
Drittlandfirma veranlassen, so gilt die Anforderung einer Zulassung nach § 21 
nicht für die Erbringung dieser Dienstleistung oder die Ausübung dieser 
Anlagetätigkeit, einschließlich Beziehungen, die in direktem Zusammenhang mit 
der Erbringung dieser Dienstleistung oder der Ausübung dieser Anlagetätigkeit 
stehen. 

§ 24. (1) Wenn in Österreich ansässige oder niedergelassene Kleinanleger 
oder professionelle Kunden im Sinne von Anhang II Abschnitt II der Richtlinie 
2014/65/EU ausschließlich in Eigeninitiative die Erbringung einer 
Wertpapierdienstleistung oder die Ausübung einer Anlagetätigkeit durch eine 
Drittlandfirma veranlassen, so gilt die Anforderung einer Zulassung gemäß § 21 
nicht für die Erbringung dieser Dienstleistung oder die Ausübung dieser 
Anlagetätigkeit, einschließlich Beziehungen, die in direktem Zusammenhang mit 
der Erbringung dieser Dienstleistung oder der Ausübung dieser Anlagetätigkeit 
stehen. 

 (2) Wenn eine Drittlandfirma oder ein Unternehmen, das in ihrem Namen 
handelt oder enge Verbindungen zu dieser Drittlandfirma hat, oder eine andere im 
Namen dieses Unternehmens handelnde Person sich aktiv um Kunden oder 
potenzielle Kunden im Inland bemüht, darf dies nicht als ein Dienst auf eigene 
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ausschließliche Veranlassung des Kunden angesehen werden; dies gilt 
unbeschadet von gruppeninternen Beziehungen. 

Eine Initiative solcher Kunden berechtigt die Drittlandfirma nicht, neue Kategorien 
von Anlageprodukten oder Wertpapierdienstleistungen diesem Kunden auf 
anderem Wege als über die Zweigstelle zu vermarkten. 

(3) Eine Initiative eines in Abs. 1 genannten Kunden berechtigt die 
Drittlandfirma nicht, neue Kategorien von Anlageprodukten oder 
Wertpapierdienstleistungen diesem Kunden auf anderem Wege als über die 
Zweigstelle zu vermarkten. 

3. Hauptstück 3. Hauptstück 
Aufsicht und sonstige Maßnahmen Aufsicht und sonstige Maßnahmen 

1. Abschnitt 1. Abschnitt 
Rechnungslegung, Anlegerentschädigung und Geschäftsaufsicht Rechnungslegung, Anlegerentschädigung und Geschäftsaufsicht 

Rechnungslegung und Jahresabschlussprüfung Rechnungslegung und Jahresabschlussprüfung 
§ 71. (1) Wertpapierfirmen haben ihren Jahresabschluss gemäß der 

Gliederung der Anlage 2 zu Artikel I § 43 BWG so rechtzeitig zu erstellen, dass 
die Frist des Abs. 2 eingehalten werden kann; Anlage 2 zu Artikel I § 43, Teil 2 
BWG (Gliederung der Gewinn- und Verlustrechnung) ist mit der Maßgabe 
anzuwenden, dass unter der Position „III. Betriebsaufwendungen“ zusätzlich die 
Position „darunter: fixe Gemeinkosten“ auszuweisen ist; die § 43 Abs. 1, 2 und 3, 
§§ 45 bis 59a, § 64 und § 65 Abs. 1 und 2 BWG sind anzuwenden. Die 
Vorschriften gemäß § 275 UGB über die Verantwortlichkeit des Abschlussprüfers 
sind anzuwenden. 

§ 71. (1) Wertpapierfirmen haben ihren Jahresabschluss gemäß der 
Gliederung der Anlage 2 zu Artikel I § 43 BWG so rechtzeitig zu erstellen, dass 
die Frist des Abs. 2 eingehalten werden kann; Anlage 2 zu Artikel I § 43, Teil 2 
BWG (Gliederung der Gewinn- und Verlustrechnung) ist mit der Maßgabe 
anzuwenden, dass unter der Position „III. Betriebsaufwendungen“ zusätzlich die 
Position „darunter: fixe Gemeinkosten“ auszuweisen ist; die § 43 Abs. 1, 2 und 3, 
§§ 45 bis 59a und § 64 BWG sind anzuwenden. Wertpapierfirmen, die die 
Voraussetzungen für die Einstufung als kleine und nicht-verflochtene 
Wertpapierfirmen gemäß Art. 12 Abs. 1 der Verordnung (EU) 2019/2033 nicht 
erfüllen, haben § 65 Abs. 1 und 2 BWG anzuwenden. Die Vorschriften gemäß 
§ 275 UGB über die Verantwortlichkeit des Abschlussprüfers sind anzuwenden. 

(2) ... (2) ... 
(3) Die Jahresabschlüsse sind von Abschlussprüfern, bei Genossenschaften 

von den Prüfungsorganen gesetzlich zuständiger Prüfungseinrichtungen zu prüfen. 
Der Abschlussprüfer hat die Gesetzmäßigkeit des Jahresabschlusses zu prüfen. Die 
Prüfung hat weiters zu umfassen: 

(3) Die Jahresabschlüsse sind von Abschlussprüfern, bei Genossenschaften 
von den Prüfungsorganen gesetzlich zuständiger Prüfungseinrichtungen zu prüfen. 
Der Abschlussprüfer hat die Gesetzmäßigkeit des Jahresabschlusses zu prüfen. Die 
Prüfung hat weiters zu umfassen: 

 1. ...  1. ... 
 2. die Beachtung der Bestimmungen  2. die Beachtung der Bestimmungen 
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 a) dieses Bundesgesetzes, insbesondere der §§ 7 und 10 und des 

2. Hauptstücks, 
 a) dieses Bundesgesetzes, insbesondere des § 7 und des 2. Hauptstücks, 

 b) des Titel II (Art. 3 bis 13) sowie des Art. 26 der 
Verordnung (EU) 600/2014, 

 b) des Titels II (Art. 3 bis 13) sowie des Art. 26 der 
Verordnung (EU) 600/2014, 

 c) des Kapitel II und des Kapitel III der delegierten Verordnung (EU) 
2017/565 und 

 c) der Kapitel II und III der Delegierten Verordnung (EU) 2017/565, 

 d) der §§ 4 bis 17, § 19 Abs. 2, §§ 20 bis 24, § 29 und § 40 Abs. 1 des 
Finanzmarkt-Geldwäschegesetzes – FM-GwG, BGBl. I Nr. 118/2016. 

 d) der §§ 4 bis 17, § 19 Abs. 2, §§ 20 bis 24, § 29 und § 40 Abs. 1 FM-
GwG und 

  e) des Wertpapierfirmengesetzes (WPFG) und der 
Verordnung (EU) 2019/2033. 

(4) ... (4) ... 
Anlegerentschädigung Anlegerentschädigung 

§ 73. (1) Wertpapierfirmen, die eine oder beide der in § 3 Abs. 2 Z 2 und 3 
genannten Dienstleistungen betreiben, haben einer Entschädigungseinrichtung 
anzugehören. Gehört eine solche Wertpapierfirma der Entschädigungseinrichtung 
nicht an, so erlischt die Berechtigung (Konzession) zur Erbringung von 
Wertpapierdienstleistungen gemäß § 3 Abs. 2; § 7 Abs. 2 BWG ist anzuwenden. 
Wird eine strukturierte Einlage gemäß § 1 Z 13 von einem Kreditinstitut 
ausgegeben, so hat dieses Kreditinstitut einer Sicherungseinrichtung gemäß § 1 
Abs. 1 oder § 59 Z 1 ESAEG anzugehören und unterliegt diesbezüglich den 
Bestimmungen des ESAEG mit der Maßgabe, dass strukturierte Einlagen als 
Einlagen gemäß § 7 Abs. 1 Z 3 ESAEG zu behandeln sind. 

§ 73. (1) Wertpapierfirmen, die eine oder mehrere der in § 3 Abs. 2 Z 2 bis 10 
genannten Dienstleistungen betreiben, haben einer Entschädigungseinrichtung 
anzugehören. Gehört eine solche Wertpapierfirma der Entschädigungseinrichtung 
nicht an, so erlischt die Berechtigung (Konzession) zur Erbringung von 
Wertpapierdienstleistungen gemäß § 3 Abs. 2; § 7 Abs. 2 BWG ist anzuwenden. 
Wird eine strukturierte Einlage gemäß § 1 Z 13 von einem Kreditinstitut 
ausgegeben, so hat dieses Kreditinstitut einer Sicherungseinrichtung gemäß § 1 
Abs. 1 oder § 59 Z 1 ESAEG anzugehören und unterliegt diesbezüglich den 
Bestimmungen des ESAEG mit der Maßgabe, dass strukturierte Einlagen als 
Einlagen gemäß § 7 Abs. 1 Z 3 ESAEG zu behandeln sind. 

(2) Die Entschädigungseinrichtung hat alle Wertpapierfirmen mit der 
Berechtigung zur Erbringung von Wertpapierdienstleistungen gemäß § 3 Abs. 2 
Z 2 oder 3 als Mitglieder aufzunehmen. Die Entschädigungseinrichtung ist in der 
Form einer Treuhand-Haftungsgesellschaft als juristische Person zu betreiben. Die 
Entschädigungseinrichtung hat zu gewährleisten, dass, falls über ein 
Mitgliedsinstitut der Konkurs eröffnet wird oder eine Mitteilung der zuständigen 
Behörde gemäß Anhang II Buchstabe b der Richtlinie 97/9/EG erfolgt, 
Forderungen eines Anlegers aus sicherungspflichtigen Wertpapierdienstleistungen 
gemäß § 45 Abs. 4 ESAEG bis zu einem Höchstbetrag von 20 000 Euro oder 
Gegenwert in fremder Währung pro Anleger auf dessen Verlangen und nach 
Legitimierung innerhalb von drei Monaten ab dem Zeitpunkt, zu dem Höhe und 
Berechtigung der Forderung festgestellt wurden, ausbezahlt werden. Die 

(2) Die Entschädigungseinrichtung hat alle Wertpapierfirmen mit der 
Berechtigung zur Erbringung von Dienstleistungen gemäß § 3 Abs. 2 Z 2 bis 10 als 
Mitglieder aufzunehmen. Die Entschädigungseinrichtung ist in der Form einer 
Treuhand-Haftungsgesellschaft als juristische Person zu betreiben. Die 
Entschädigungseinrichtung hat zu gewährleisten, dass, falls über ein 
Mitgliedsinstitut der Konkurs eröffnet wird oder eine Mitteilung der zuständigen 
Behörde gemäß Anhang II Buchstabe b der Richtlinie 97/9/EG erfolgt, 
Forderungen eines Anlegers aus sicherungspflichtigen Dienstleistungen gemäß § 3 
Abs. 2 Z 2 bis 10 bis zu einem Höchstbetrag von 20 000 Euro oder Gegenwert in 
fremder Währung pro Anleger auf dessen Verlangen und nach Legitimierung 
innerhalb von drei Monaten ab dem Zeitpunkt, zu dem Höhe und Berechtigung der 
Forderung festgestellt wurden, ausbezahlt werden. Die Bestimmungen des § 46 
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Bestimmungen des § 46 Abs. 1 ESAEG über anhängige Strafverfahren im Sinne 
des § 10 Abs. 1 Z 3 ESAEG sowie über Unterstützungs- und Informationspflichten 
gegenüber der Entschädigungseinrichtung sind anzuwenden. 

Abs. 1 ESAEG über anhängige Strafverfahren im Sinne des § 10 Abs. 1 Z 3 
ESAEG sowie über Unterstützungs- und Informationspflichten gegenüber der 
Entschädigungseinrichtung sind anzuwenden. 

(3) Die Entschädigungseinrichtung hat nach Maßgabe der §§ 73 bis 76 und 
der anzuwendenden Bestimmungen des BWG Anleger für Forderungen aus 
sicherungspflichtigen Wertpapierdienstleistungen zu entschädigen, die dadurch 
entstanden sind, dass eine Wertpapierfirma nicht in der Lage war, entsprechend 
den gesetzlichen oder vertraglichen Regelungen 

(3) Die Entschädigungseinrichtung hat nach Maßgabe der §§ 73 bis 76 und 
der anzuwendenden Bestimmungen des BWG Anleger für Forderungen aus 
sicherungspflichtigen Dienstleistungen gemäß § 3 Abs. 2 Z 2 bis 10 zu 
entschädigen, die dadurch entstanden sind, dass eine Wertpapierfirma nicht in der 
Lage war, entsprechend den gesetzlichen oder vertraglichen Regelungen 

 1. Gelder zurückzuzahlen, die Anlegern geschuldet werden oder gehören und 
für deren Rechnung im Zusammenhang mit sicherungspflichtigen 
Wertpapierdienstleistungen gehalten werden oder 

 1. Gelder zurückzuzahlen, die Anlegern geschuldet werden oder gehören und 
für deren Rechnung im Zusammenhang mit sicherungspflichtigen 
Dienstleistungen gemäß § 3 Abs. 2 Z 2 bis 10 gehalten werden oder 

 2. den Anlegern Instrumente zurückzugeben, die diesen gehören und für 
deren Rechnung im Zusammenhang mit sicherungspflichtigen 
Wertpapierdienstleistungen verwaltet werden. 

 2. den Anlegern Instrumente zurückzugeben, die diesen gehören und für 
deren Rechnung im Zusammenhang mit sicherungspflichtigen 
Dienstleistungen gemäß § 3 Abs. 2 Z 2 bis 10 verwaltet werden. 

[...] [...] 
(4) Anleger im Sinne der §§ 73 bis 76 ist eine Person, die einer 

Wertpapierfirma im Zusammenhang mit sicherungspflichtigen 
Wertpapierdienstleistungen Gelder oder Finanzinstrumente anvertraut hat. 

(4) Anleger im Sinne der §§ 73 bis 76 ist eine Person, die einer 
Wertpapierfirma im Zusammenhang mit sicherungspflichtigen Dienstleistungen 
gemäß § 3 Abs. 2 Z 2 bis 10 Gelder oder Finanzinstrumente anvertraut hat. 

(5) Folgende Bestimmungen des ESAEG sind hinsichtlich der 
sicherungspflichtigen Wertpapierdienstleistungen anzuwenden: § 47 Abs. 1, § 48 
Abs. 1, § 50 Abs. 2 und 4, § 52 und § 53. 

(5) Folgende Bestimmungen des ESAEG sind hinsichtlich der 
sicherungspflichtigen Dienstleistungen gemäß § 3 Abs. 2 Z 2 bis 10 anzuwenden: 
§ 47 Abs. 1, § 48 Abs. 1, § 50 Abs. 2 und 4, § 52 und § 53. 

(6) und (7) ... (6) und (7) ... 
(8) Weiters haben Wertpapierfirmen die Privatkunden spätestens bei 

Vertragsabschluss auf einem dauerhaften Datenträger darauf hinzuweisen, dass sie 
bei der Erbringung von Wertpapierdienstleistungen keine Kundengelder entgegen 
nehmen dürfen. 

(8) Weiters haben Wertpapierfirmen die Privatkunden spätestens bei 
Vertragsabschluss auf einem dauerhaften Datenträger darauf hinzuweisen, dass sie 
bei der Erbringung von Wertpapierdienstleistungen keine Kundengelder 
entgegennehmen dürfen, wenn sie zum Halten von Kundengeldern nicht berechtigt 
sind. 

(9) ... (9) ... 
(10) Die Entschädigungseinrichtung hat die Aufgaben eines 

Früherkennungssystems für die Wertpapierfirmen wahrzunehmen; die 
Abschlussprüfer der Wertpapierfirmen haben mit der Entschädigungseinrichtung 
für Zwecke des Früherkennungssystems zusammenzuarbeiten. Die 
Mitgliedsinstitute haben der Entschädigungseinrichtung die für Zwecke des 
Früherkennungssystems erforderlichen Daten zur Verfügung zu stellen. Die 

(10) Die Entschädigungseinrichtung hat die Aufgaben eines 
Früherkennungssystems für die Wertpapierfirmen wahrzunehmen; die 
Abschlussprüfer der Wertpapierfirmen haben mit der Entschädigungseinrichtung 
für Zwecke des Früherkennungssystems zusammenzuarbeiten. Die 
Mitgliedsinstitute haben der Entschädigungseinrichtung die für Zwecke des 
Früherkennungssystems erforderlichen Daten zur Verfügung zu stellen. Die 
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Entschädigungseinrichtung ist hierbei Verantwortlicher gemäß Art. 4 Z 7 der 
Verordnung (EU) 2016/679. Die FMA ist ermächtigt, mit der 
Entschädigungseinrichtung für Zwecke des Früherkennungssystems 
zusammenzuarbeiten, insbesondere hinsichtlich des Abgleichs der gemeldeten 
Daten. 

Entschädigungseinrichtung ist hierbei Verantwortlicher gemäß Art. 4 Z 7 der 
Verordnung (EU) 2016/679. Die FMA hat mit der Entschädigungseinrichtung für 
die Zwecke des Früherkennungssystems zusammenzuarbeiten, insbesondere 
hinsichtlich des Abgleichs und Austauschs der gemeldeten Daten. 

Finanzierung der Anlegerentschädigung Finanzierung der Anlegerentschädigung 
§ 74. (1) ... § 74. (1) ... 
(2) Die jährlichen Beiträge betragen (2) Die jährlichen Beiträge betragen 

 1. bei Mitgliedsinstituten mit bis zu 100 Kunden  1 vT  1. bei Mitgliedsinstituten mit bis zu 100 Kunden  1 vT 
 2. bei Mitgliedsinstituten mit bis zu 1000 Kunden  2 vT  2. bei Mitgliedsinstituten mit bis zu 1000 Kunden  2 vT 
 3. bei Mitgliedsinstituten mit ab 1001 Kunden   3 vT  3. bei Mitgliedsinstituten mit ab 1001 Kunden   3 vT 
der Umsatzerlöse jedes Mitgliedsinstituts aus Wertpapierdienstleistungen aus dem 
jeweiligen Geschäftsjahr. Der so ermittelte Betrag ist vom jeweiligen 
Mitgliedsinstitut bis zum 30. Juni des Folgejahres an die 
Entschädigungseinrichtung zu leisten. 

der Umsatzerlöse jedes Mitgliedsinstituts aus Dienstleistungen gemäß § 3 Abs. 2 
Z 2 bis 10 aus dem jeweiligen Geschäftsjahr. Jene Mitgliedsinstitute, die die 
Voraussetzungen für die Einstufung als kleine und nicht-verflochtene 
Wertpapierfirmen gemäß Art. 12 Abs. 1 der Verordnung (EU) 2019/2033 nicht 
erfüllen und Kundengelder halten dürfen, haben zusätzlich zum Beitrag gemäß Z 1 
bis 3 einen jährlichen Beitrag in der Höhe von 1 vT der Umsatzerlöse des 
Mitgliedsinstituts aus Dienstleistungen gemäß § 3 Abs. 2 Z 2 bis 10 aus dem 
jeweiligen Geschäftsjahr zu leisten. Der so ermittelte Betrag ist vom jeweiligen 
Mitgliedsinstitut bis zum 30. Juni des Folgejahres an die 
Entschädigungseinrichtung zu leisten. 

 (2a) Die Entschädigungseinrichtung hat 
  1. bestehenden Mitgliedsinstituten, die die Voraussetzungen für die 

Einstufung als kleine und nicht-verflochtene Wertpapierfirmen gemäß 
Art. 12 Abs. 1 der Verordnung (EU) 2019/2033 nicht mehr erfüllen, und 

  2. neuen Mitgliedsinstituten, die die Voraussetzungen für die Einstufung als 
kleine und nicht-verflochtene Wertpapierfirmen gemäß Art. 12 Abs. 1 der 
Verordnung (EU) 2019/2033 gemäß ihrem Geschäftsplan nicht erfüllen 
werden, bei deren Aufnahme als Mitgliedsinstitut 

 einen zusätzlichen Beitrag in der Höhe eines jährlichen Beitrags gemäß Abs. 2 
vorzuschreiben, sofern diese Mitgliedsinstitute eine oder mehrere der in § 3 Abs. 2 
Z 6 bis 10 genannten Dienstleistungen betreiben. In Fällen gemäß Z 2 ist dieser 
Vorschreibung eine Berechnung der zusätzlichen Beitragsverpflichtung zugrunde 
zu legen, die von der Entschädigungseinrichtung anhand der Umsatzerlöse und 
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Kundenzahl des Geschäftsplans des neuen Mitgliedsinstituts vorzunehmen ist. 
Nach Übermittlung des geprüften Jahresabschlusses und der sonstigen für die 
Beitragsleistung erforderlichen Daten gemäß Abs. 1 dritter Satz durch das neue 
Mitgliedsinstitut hat die Entschädigungseinrichtung dessen zusätzliche 
Beitragsverpflichtung in endgültiger Weise zu berechnen und die Differenz zur 
Vorschreibung von dem neuen Mitgliedsinstitut einzufordern oder diesem 
gutzuschreiben. 

(3) Zusätzliche Beiträge (Sonderbeiträge) für den Fall einer Auszahlung von 
Entschädigungen sind dann zu leisten, wenn die von der 
Entschädigungseinrichtung auf Grund der jährlichen Beitragsleistung 
vereinnahmten Beträge nicht ausreichen, um ihren Entschädigungsverpflichtungen 
nachzukommen. Die Beitragsverpflichtungen der Mitgliedsinstitute sind von der 
Entschädigungseinrichtung zu ermitteln und die errechneten Beiträge den 
Mitgliedsinstituten anteilsmäßig nach dem Verhältnis der fixen Gemeinkosten 
gemäß § 10 Abs. 6 jedes Mitgliedsinstitutes aus dem vorhergehenden 
Geschäftsjahr zu den fixen Gemeinkosten aller Mitgliedsinstitute aus dem 
vorhergehenden Geschäftsjahr vorzuschreiben. 

(3) Zusätzliche Beiträge (Sonderbeiträge) für den Fall einer Auszahlung von 
Entschädigungen sind dann zu leisten, wenn die von der 
Entschädigungseinrichtung auf Grund der jährlichen Beitragsleistung 
vereinnahmten Beträge nicht ausreichen, um ihren Entschädigungsverpflichtungen 
nachzukommen. Die Beitragsverpflichtungen der Mitgliedsinstitute sind von der 
Entschädigungseinrichtung zu ermitteln und die errechneten Beiträge den 
Mitgliedsinstituten anteilsmäßig nach dem Verhältnis der fixen Gemeinkosten 
gemäß § 1 Z 71 jedes Mitgliedsinstitutes aus dem vorhergehenden Geschäftsjahr 
zu den fixen Gemeinkosten aller Mitgliedsinstitute aus dem vorhergehenden 
Geschäftsjahr vorzuschreiben. 

(4) Bis zum Erreichen eines Beitragsvermögens durch eingenommene 
jährliche Beiträge in Höhe von 5 vH der Umsatzerlöse aller Mitgliedsinstitute 
durch die Entschädigungseinrichtung hat die Entschädigungseinrichtung den 
Differenzbetrag auf das der Entschädigungseinrichtung durch bereits 
eingenommene jährliche Beiträge zur Verfügung stehende Beitragsvermögen 
durch Versicherungsdeckung oder Bankgarantien, jeweils unter Einschluss von 
Schäden aus strafbarem Verhalten, und zwar mittels eines Teils der jährlichen 
Beitragsleistung, maximal aber mit der Hälfte davon, auszugleichen. Dies gilt auch, 
wenn das Beitragsvermögen unter 5 vH der Umsatzerlöse absinkt. 

(4) Bis zum Erreichen eines Beitragsvermögens durch eingenommene 
jährliche Beiträge in Höhe von 5 vH der Umsatzerlöse aller Mitgliedsinstitute 
durch die Entschädigungseinrichtung hat die Entschädigungseinrichtung nach 
Maßgabe der Möglichkeiten den Differenzbetrag auf das der 
Entschädigungseinrichtung durch bereits eingenommene jährliche Beiträge zur 
Verfügung stehende Beitragsvermögen durch Versicherungsdeckung oder 
Bankgarantien, jeweils unter Einschluss von Schäden aus strafbarem Verhalten, 
und zwar mittels eines Teils der jährlichen Beitragsleistung, maximal aber mit der 
Hälfte davon, auszugleichen. Dies gilt auch, wenn das Beitragsvermögen unter 
5 vH der Umsatzerlöse absinkt. 

(5) ... (5) ... 
(6) Forderungsberechtigte aus sicherungspflichtigen 

Wertpapierdienstleistungen können während eines Zeitraums von einem Jahr ab 
der Eröffnung des Konkurses oder der Mitteilung der zuständigen Behörde gemäß 
Anhang II Buchstabe b der Richtlinie 97/9/EG ihre Ansprüche bei der 
Entschädigungseinrichtung anmelden. § 46 Abs. 3 letzter Satz ESAEG ist 
anzuwenden. 

(6) Forderungsberechtigte aus sicherungspflichtigen Dienstleistungen gemäß 
§ 3 Abs. 2 Z 2 bis 10 können während eines Zeitraums von einem Jahr ab der 
Eröffnung des Konkurses oder der Mitteilung der zuständigen Behörde gemäß 
Anhang II Buchstabe b der Richtlinie 97/9/EG ihre Ansprüche bei der 
Entschädigungseinrichtung anmelden. § 46 Abs. 3 letzter Satz ESAEG ist 
anzuwenden. 

(7) ... (7) ... 
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(8) Die Entschädigungseinrichtung hat zu gewährleisten, dass Forderungen 

eines Anlegers aus sicherungspflichtigen Wertpapierdienstleistungen gemäß § 73 
Abs. 3, die gemäß den Vorgaben des Abs. 6 angemeldet wurden, bis zu einem 
Höchstbetrag von 20 000 Euro oder Gegenwert in fremder Währung pro Anleger 
auf dessen Verlangen und nach Legitimierung innerhalb von drei Monaten ab dem 
Zeitpunkt, zu dem Höhe und Berechtigung der Forderung festgestellt wurden, 
ausbezahlt werden. Die Entschädigungseinrichtung ist berechtigt, 
Entschädigungsforderungen mit Forderungen des Mitgliedsinstituts aufzurechnen. 
§ 19 Abs. 2 der Insolvenzordnung – IO, RGBl. Nr. 337/1914, ist anzuwenden. 

(8) Die Entschädigungseinrichtung hat zu gewährleisten, dass Forderungen 
eines Anlegers aus sicherungspflichtigen Dienstleistungen gemäß § 73 Abs. 3, die 
gemäß den Vorgaben des Abs. 6 angemeldet wurden, bis zu einem Höchstbetrag 
von 20 000 Euro oder Gegenwert in fremder Währung pro Anleger auf dessen 
Verlangen und nach Legitimierung innerhalb von drei Monaten ab dem Zeitpunkt, 
zu dem Höhe und Berechtigung der Forderung festgestellt wurden, ausbezahlt 
werden. Für die Bemessung und Auszahlung von Entschädigungen ist § 13 Abs. 2 
ESAEG sinngemäß anzuwenden. Die Entschädigungseinrichtung ist berechtigt, 
Entschädigungsforderungen mit Forderungen des Mitgliedsinstituts aufzurechnen. 
§ 19 Abs. 2 der Insolvenzordnung – IO, RGBl. Nr. 337/1914, ist anzuwenden. 

(9) und (10) ... (9) und (10) ... 
Freiwillig ergänzend angeschlossene Wertpapierfirmen Freiwillig ergänzend angeschlossene Wertpapierfirmen 

§ 76. (1) Wertpapierfirmen gemäß § 17, die in Österreich 
Wertpapierdienstleistungen gemäß § 3 Abs. 2 Z 2 und 3 erbringen und diese 
Dienstleistungen das Halten von Geld, Wertpapieren oder sonstigen Instrumenten 
nicht umfassen, so dass der Erbringer der Dienstleistungen diesbezüglich zu keiner 
Zeit Schuldner seiner Kunden werden kann, sind, sofern sie in ihrem Heimatland 
einem Anlegerentschädigungssystem im Sinne der Richtlinie 97/9/EG angehören, 
berechtigt, sich der Entschädigungseinrichtung ergänzend zum 
Anlegerentschädigungssystem ihres Herkunftsmitgliedstaats anzuschließen; als 
Sicherungsfall gilt diesfalls die Mitteilung der zuständigen Behörde gemäß 
Anhang II Buchstabe b der Richtlinie 97/9/EG. Der ergänzende Anschluss gilt nur 
bezüglich der in Österreich erbrachten sicherungspflichtigen 
Wertpapierdienstleistungen und nur insoweit, als die §§ 73 und 74 eine höhere oder 
weitergehende Sicherung von Forderungen aus Wertpapierdienstleistungen 
gewährleisten als das Anlegerentschädigungssystem des Herkunftsmitgliedstaats 
der Wertpapierfirma. Die Sicherungseinrichtung hat die freiwillig ergänzend 
angeschlossenen Wertpapierfirmen zu verpflichten, für den Fall einer Auszahlung 
gesicherter Forderungen aus sicherungspflichtigen Wertpapierdienstleistungen 
unverzüglich anteilsmäßige Beiträge zu leisten. Bei der Festsetzung der 
anteilsmäßigen Beiträge ist § 50 Abs. 2 und 4 ESAEG sinngemäß anzuwenden. 
Hierbei darf die freiwillig ergänzend angeschlossene Wertpapierfirma nicht 
schlechter gestellt werden als ein nach Institutstyp und Geschäftsgegenstand 
vergleichbares österreichisches Kreditinstitut. Hat eine freiwillig ergänzend 
angeschlossene Wertpapierfirma mehrere Zweigstellen in Österreich, so sind diese 

§ 76. (1) Wertpapierfirmen, die in Österreich Dienstleistungen gemäß 
Anhang I Abschnitt A oder Abschnitt B Nr. 1 der Richtlinie 2014/65/EU über eine 
Zweigstelle gemäß § 19 erbringen, sind, sofern sie in ihrem Heimatland einem 
Anlegerentschädigungssystem im Sinne der Richtlinie 97/9/EG angehören, 
berechtigt, sich der Entschädigungseinrichtung ergänzend zum 
Anlegerentschädigungssystem ihres Herkunftsmitgliedstaats anzuschließen; als 
Sicherungsfall gilt diesfalls die Mitteilung der zuständigen Behörde gemäß 
Anhang II Buchstabe b der Richtlinie 97/9/EG. Der ergänzende Anschluss gilt nur 
bezüglich der in Österreich erbrachten sicherungspflichtigen Dienstleistungen 
gemäß Anhang I Abschnitt A oder Abschnitt B Nr. 1 der Richtlinie 2014/65/EU und 
nur insoweit, als die §§ 73 und 74 eine höhere oder weitergehende Sicherung von 
Forderungen aus sicherungspflichtigen Dienstleistungen gewährleisten als das 
Anlegerentschädigungssystem des Herkunftsmitgliedstaats der Wertpapierfirma. 
Die Entschädigungseinrichtung hat die freiwillig ergänzend angeschlossenen 
Wertpapierfirmen zu verpflichten, für den Fall einer Auszahlung gesicherter 
Forderungen aus sicherungspflichtigen Dienstleistungen unverzüglich 
anteilsmäßige Beiträge zu leisten. Bei der Festsetzung der anteilsmäßigen Beiträge 
ist § 50 Abs. 2 und 4 ESAEG sinngemäß anzuwenden. Hierbei darf die freiwillig 
ergänzend angeschlossene Wertpapierfirma nicht schlechter gestellt werden als 
eine nach Institutstyp und Geschäftsgegenstand vergleichbare österreichische 
Wertpapierfirma. Hat eine freiwillig ergänzend angeschlossene Wertpapierfirma 
mehrere Zweigstellen in Österreich, so sind diese bei der Berechnung der 
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bei der Berechnung der Forderungen und bei der Berechnung der Beitragsleistung 
gemäß § 50 ESAEG als eine Zweigstelle zu betrachten. 

Forderungen und bei der Berechnung der Beitragsleistung gemäß § 50 ESAEG als 
eine Zweigstelle zu betrachten. 

(2) Kommt die freiwillig ergänzend angeschlossene Wertpapierfirma ihren 
Verpflichtungen nicht nach, so hat die Entschädigungseinrichtung hievon die FMA 
unverzüglich zu verständigen. Diese hat die freiwillig ergänzend angeschlossene 
Wertpapierfirma unter gleichzeitiger Benachrichtigung der zuständigen Behörde 
des Herkunftsmitgliedstaats der Wertpapierfirma aufzufordern, ihren 
Verpflichtungen nachzukommen. Kommt die freiwillig ergänzend angeschlossene 
Wertpapierfirma trotz dieser Maßnahmen ihren Verpflichtungen nicht nach, so 
kann sie von der Entschädigungseinrichtung unter Setzung einer Kündigungsfrist 
von zwölf Monaten mit Zustimmung der zuständigen Behörde des 
Herkunftsmitgliedstaats ausgeschlossen werden. Vor dem Zeitpunkt des 
Ausschlusses erbrachte Wertpapierdienstleistungen verbleiben nach diesem 
Zeitpunkt in der Deckung der ergänzenden Anlegerentschädigung. Die Anleger 
sind von der Sicherungseinrichtung vom Wegfall der ergänzenden Deckung durch 
Verlautbarung im „Amtsblatt zur Wiener Zeitung“ sowie in zumindest einer 
weiteren bundesweit erscheinenden Tageszeitung zu benachrichtigen. Die 
ausgeschlossene Wertpapierfirma hat den Umstand des Wegfalls der ergänzenden 
Deckung in den Geschäftsräumen auszuhängen sowie in ihrer Werbung und in den 
Vertragsurkunden deutlich erkennbar anzumerken. 

(2) Kommt die freiwillig ergänzend angeschlossene Wertpapierfirma ihren 
Verpflichtungen nicht nach, so hat die Entschädigungseinrichtung hievon die FMA 
unverzüglich zu verständigen. Diese hat die freiwillig ergänzend angeschlossene 
Wertpapierfirma unter gleichzeitiger Benachrichtigung der zuständigen Behörde 
des Herkunftsmitgliedstaats der Wertpapierfirma aufzufordern, ihren 
Verpflichtungen nachzukommen. Kommt die freiwillig ergänzend angeschlossene 
Wertpapierfirma trotz dieser Maßnahmen ihren Verpflichtungen nicht nach, so 
kann sie von der Entschädigungseinrichtung unter Setzung einer Kündigungsfrist 
von zwölf Monaten mit Zustimmung der zuständigen Behörde des 
Herkunftsmitgliedstaats ausgeschlossen werden. Vor dem Zeitpunkt des 
Ausschlusses erbrachte Dienstleistungen gemäß Anhang I Abschnitt A oder 
Abschnitt B Nr. 1 der Richtlinie 2014/65/EU verbleiben nach diesem Zeitpunkt in 
der Deckung der ergänzenden Anlegerentschädigung. Die Anleger sind von der 
Entschädigungseinrichtung vom Wegfall der ergänzenden Deckung durch 
Verlautbarung im „Amtsblatt zur Wiener Zeitung“ sowie in zumindest einer 
weiteren bundesweit erscheinenden Tageszeitung zu benachrichtigen. Die 
ausgeschlossene Wertpapierfirma hat den Umstand des Wegfalls der ergänzenden 
Deckung in den Geschäftsräumen auszuhängen sowie in ihrer Werbung und in den 
Vertragsurkunden deutlich erkennbar anzumerken. 

(3) und (4) ... (3) und (4) ... 

2. Abschnitt 2. Abschnitt 
Aufsichtsbefugnisse und Verfahrensvorschriften Aufsichtsbefugnisse und Verfahrensvorschriften 

Aufsicht Aufsicht 
§ 90. (1) bis (3) ... § 90. (1) bis (3) ... 
(4) Die FMA ist zur Verarbeitung von personenbezogenen Daten ermächtigt, 

soweit dies eine wesentliche Voraussetzung zur Wahrnehmung der ihr nach diesem 
Bundesgesetz und dem BörseG 2018 übertragenen Aufgaben in folgenden 
Bereichen ist: 

(4) Die FMA ist zur Verarbeitung von personenbezogenen Daten ermächtigt, 
soweit dies eine wesentliche Voraussetzung zur Wahrnehmung der ihr nach diesem 
Bundesgesetz, dem Wertpapierfirmengesetz (WPFG) und dem BörseG 2018 
übertragenen Aufgaben in folgenden Bereichen ist: 

 1. bis 9. ...  1. bis 9. ... 
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 10. aufsichtsbehördliche Maßnahmen gemäß § 92 Abs. 8 bis 10;  10. aufsichtsbehördliche Maßnahmen gemäß § 92 Abs. 8 bis 10 und den §§ 27 

und 28 WPFG; 
 11. Verwaltungsstrafen gemäß den §§ 94 bis 96 und gemäß den §§ 72, 75, 

107, 154, 155 und 156 BörseG 2018; 
 11. Verwaltungsstrafen gemäß den §§ 94 bis 96, § 49 WPFG und den §§ 72, 

75, 107, 154, 155 und 156 BörseG 2018; 
 12. Ermittlungen gemäß Abs. 3 und 7, § 93 Abs. 2 BörseG 2018, § 140 Abs. 1 

BörseG 2018, § 14 KMG 2019 und § 22b FMABG; 
 12. Ermittlungen gemäß Abs. 3 und 7, § 3 Abs. 2 und 3 WPFG, § 93 Abs. 2 

und § 140 Abs. 1 BörseG 2018, § 14 KMG 2019 und § 22b FMABG; 
 13. Informationen, die von zuständigen Behörden im Rahmen des 

Informationsaustausches gemäß den §§ 104 bis 111 oder gemäß den 
§§ 101, 102 und § 140 Abs. 3 und 4 BörseG 2018 oder im Wege des § 21 
FMABG erlangt wurden; 

 13. Informationen, die von zuständigen Behörden im Rahmen des 
Informationsaustausches gemäß den §§ 104 bis 111, der §§ 5, 7 und 40 bis 
42 WPFG oder gemäß den §§ 101, 102 und § 140 Abs. 3 und 4 
BörseG 2018 oder im Wege des § 21 FMABG erlangt wurden; 

 14. Zusammenarbeit beim Früherkennungsystem gemäß § 73 Abs. 10.  14. Zusammenarbeit beim Früherkennungssystem gemäß § 73 Abs. 10. 
(5) und (6) ... (5) und (6) ... 
(7) Die FMA kann für die Zwecke der Zusammenarbeit und des 

Informationsaustausches gemäß Abs. 5 und 6, soweit dies für die Erfüllung von 
Aufgaben, die den Aufgaben der FMA nach diesem Bundesgesetz, dem 
BörseG 2018, dem KMG 2019 oder der Verordnung (EG) Nr. 1287/2006 
entsprechen, erforderlich ist oder dies für die Wahrnehmung von anderen 
gesetzlichen Aufgaben im Rahmen der Aufsicht über den Finanzmarkt einer 
ersuchenden für Wertpapieraufsicht zuständigen Behörde erforderlich ist und die 
ersuchende Behörde einem gleichartigen Ersuchen auf Zusammenarbeit und 
Informationsaustausch ebenso entsprechen würde von ihren Befugnissen auch 
ausschließlich für Zwecke einer solchen Zusammenarbeit Gebrauch machen, auch 
wenn die Verhaltensweise, die Gegenstand der Ermittlung ist, keinen Verstoß 
gegen eine in Österreich geltende Vorschrift darstellt. Von allen ihren Befugnissen 
nach Abs. 3 Z 1, 2 und 4 kann die FMA für die Zwecke einer solchen 
Zusammenarbeit auch gegenüber natürlichen und juristischen Personen Gebrauch 
machen, die nicht oder in ihrem Herkunftsland zur Erbringung von 
Wertpapierdienstleistungen oder Anlagetätigkeiten im Sinne der Richtlinie 
2014/65/EU zugelassen sind. 

(7) Die FMA kann für die Zwecke der Zusammenarbeit und des 
Informationsaustausches gemäß Abs. 5 und 6, soweit dies für die Erfüllung von 
Aufgaben, die den Aufgaben der FMA nach diesem Bundesgesetz, dem 
BörseG 2018, dem KMG 2019 oder dem WPFG entsprechen, erforderlich ist oder 
dies für die Wahrnehmung von anderen gesetzlichen Aufgaben im Rahmen der 
Aufsicht über den Finanzmarkt einer ersuchenden für Wertpapieraufsicht 
zuständigen Behörde erforderlich ist und die ersuchende Behörde einem 
gleichartigen Ersuchen auf Zusammenarbeit und Informationsaustausch ebenso 
entsprechen würde, von ihren Befugnissen auch ausschließlich für Zwecke einer 
solchen Zusammenarbeit Gebrauch machen, auch wenn die Verhaltensweise, die 
Gegenstand der Ermittlung ist, keinen Verstoß gegen eine in Österreich geltende 
Vorschrift darstellt. Von allen ihren Befugnissen gemäß Abs. 3 Z 1 bis 4 und 9 
kann die FMA für die Zwecke einer solchen Zusammenarbeit auch gegenüber 
natürlichen und juristischen Personen Gebrauch machen, die nicht oder in ihrem 
Herkunftsland zur Erbringung von Wertpapierdienstleistungen oder 
Anlagetätigkeiten im Sinne der Richtlinie 2014/65/EU zugelassen sind. 

(8) bis (11) ... (8) bis (11) ... 
Strafbestimmungen Strafbestimmungen 

§ 95. (1) bis (8) ... § 95. (1) bis (8) ... 
(9) Bei Verletzung einer Verpflichtung gemäß § 14 Abs. 4, § 20 Abs. 6 und 7 

sowie § 7 Abs. 1 dieses Bundesgesetzes in Verbindung mit § 73 Abs. 1 Z 1 BWG 
(9) Bei Verletzung einer Verpflichtung gemäß § 14 Abs. 4, § 20 Abs. 6 und 7 

sowie § 7 dieses Bundesgesetzes in Verbindung mit § 73 Abs. 1 Z 1 BWG 
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hinsichtlich Satzungsänderungen sowie § 73 Abs. 1 Z 4, Z 7 und Z 11 BWG hat 
die FMA von der Einleitung und Durchführung eines Verwaltungsstrafverfahrens 
abzusehen, wenn die nicht ordnungsgemäß erstattete Anzeige nachgeholt wurde, 
bevor die FMA Kenntnis von dieser Übertretung erlangt hat. 

hinsichtlich Satzungsänderungen sowie § 73 Abs. 1 Z 4, Z 7 und Z 11 BWG hat 
die FMA von der Einleitung und Durchführung eines Verwaltungsstrafverfahrens 
abzusehen, wenn die nicht ordnungsgemäß erstattete Anzeige nachgeholt wurde, 
bevor die FMA Kenntnis von dieser Übertretung erlangt hat. 

(10) ... (10) ... 

3. Abschnitt 3. Abschnitt 
Behördliche Zusammenarbeit Behördliche Zusammenarbeit 

Zusammenarbeit bei der Überwachung, Überprüfung vor Ort und bei 
Ermittlungen 

Zusammenarbeit bei der Überwachung, Überprüfung vor Ort und bei 
Ermittlungen 

§ 106. (1) bis (3) ... § 106. (1) bis (3) ... 
(4) Die FMA sowie andere Stellen oder natürliche oder juristische Personen, 

die vertrauliche Informationen nach Abs. 2, gemäß den §§ 93 und 111 oder aus 
einem Drittland erhalten, dürfen diese in Wahrnehmung ihrer Aufgaben 
insbesondere nur für folgende Zwecke verwenden: 

(4) Die FMA sowie andere Stellen oder natürliche oder juristische Personen, 
die vertrauliche Informationen nach Abs. 2, gemäß den §§ 93 und 111 oder aus 
einem Drittland erhalten, dürfen diese in Wahrnehmung ihrer Aufgaben 
insbesondere nur für folgende Zwecke verwenden: 

 1. zur Prüfung, ob die Zulassungsbedingungen für Wertpapierfirmen erfüllt 
sind, und zur leichteren Überwachung der Ausübung der Tätigkeit auf 
Einzelfirmen- oder auf konsolidierter Basis, insbesondere hinsichtlich der 
gemäß BWG vorgesehenen Eigenkapitalanforderungen, der 
verwaltungsmäßigen und buchhalterischen Organisation und der internen 
Kontrollmechanismen, 

 1. zur Prüfung, ob die Zulassungsbedingungen für Wertpapierfirmen erfüllt 
sind, und zur leichteren Überwachung der Ausübung der Tätigkeit, der 
verwaltungsmäßigen und buchhalterischen Organisation und der internen 
Kontrollmechanismen, 

 2. bis 6. ...  2. bis 6. ... 
(5) ... (5) ... 

4. Hauptstück 4. Hauptstück 
Übergangs- und Schlussbestimmungen Übergangs- und Schlussbestimmungen 

Übergangsbestimmungen Übergangsbestimmungen 
§ 112. (1) und (2) ... § 112. (1) und (2) ... 

 (3) Wenn die gesamten Vermögenswerte eines Unternehmens, das vor dem 
Inkrafttreten des § 4 Abs. 1 BWG in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I 
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Nr. xxx/20xx eine Konzession gemäß § 3 Abs. 5 in der Fassung vor dem 
Bundesgesetz BGBl. I Nr. xxx/20xx beantragt hat, um den Handel für eigene 
Rechnung (§ 1 Z 3 lit. c) oder die Übernahme der Emission von 
Finanzinstrumenten oder Platzierung von Finanzinstrumenten mit fester 
Übernahmeverpflichtung (§ 1 Z 3 lit. f) auszuüben, voraussichtlich insgesamt 
einem Betrag von 30 Milliarden Euro entsprechen oder diesen überschreiten, hat 
die FMA das Unternehmen davon in Kenntnis zu setzen und ein 
Konzessionsverfahren gemäß § 4 BWG einzuleiten. 

 § 113a. Nach Kundmachung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xxx/20xx gelten 
die folgenden Übergangsbestimmungen: 

  1. (zu § 3 Abs. 2): Soweit – ohne Konzessionspflicht gemäß § 4 BWG – die 
Wertpapiernebendienstleistung gemäß § 3 Abs. 2 Z 10 in der Fassung des 
Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xxx/20xx zum Zeitpunkt des Inkrafttretens des 
Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xxx/20xx von einem Unternehmen ausgeübt 
wird, gilt die Konzession einschließlich der 
Wertpapiernebendienstleistung gemäß § 3 Abs. 2 Z 10 als zu diesem 
Zeitpunkt vorläufig erteilt, wenn das Unternehmen bis zum 30. Juni 2023 
einen vollständigen, bewilligungsfähigen Antrag auf Konzession gemäß 
§ 3 Abs. 2 einschließlich der Wertpapiernebendienstleistung gemäß § 3 
Abs. 2 Z 10 stellt, und die Konzession einschließlich der 
Wertpapiernebendienstleistung gemäß § 3 Abs. 2 Z 10 danach auch erteilt 
wird. Anträge gemäß § 3 Abs. 2 sind ab Kundmachung des Bundesgesetzes 
BGBl. I Nr. xx/20xx zulässig. 

  2. (zu § 73 Abs. 1): Wertpapierfirmen, die zum Zeitpunkt des Inkrafttretens 
des § 73 Abs. 1 WAG 2018 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I 
Nr. xxx/20xx noch nicht Mitglied der Entschädigungseinrichtung sind, 
aber gemäß § 73 Abs. 1 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I 
Nr. xxx/20xx einer Entschädigungseinrichtung beitreten müssen, haben 
dies binnen zwei Monaten nach Inkrafttreten des § 73 Abs. 1 in der 
Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xxx/20xx durchzuführen; nach 
Ablauf dieser zwei Monate ist § 73 Abs. 1 zweiter Satz anzuwenden. Für 
die Anlegerentschädigung betreffend Dienstleistungen gemäß § 3 Abs. 2 
Z 2 bis 10, die von Wertpapierfirmen erbracht werden, die bis zum 
Zeitpunkt des Inkrafttretens des § 4 Abs. 1 BWG in der Fassung des 
Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xxx/20xx als Kreditinstitute gemäß § 4 
Abs. 1 BWG in der Fassung vor dem Bundesgesetz BGBl. I Nr. xxx/20xx 
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konzessioniert waren, sind bis zum Beitritt in die 
Entschädigungseinrichtung weiterhin die bis zum Zeitpunkt des 
Inkrafttretens des § 4 Abs. 1 BWG in der Fassung des Bundesgesetzes 
BGBl. I Nr. xxx/20xx zuständigen Sicherungseinrichtungen 
verantwortlich; bis zum Beitritt zur Entschädigungseinrichtung ist auf 
derartige Wertpapierfirmen der 3. Teil ESAEG so anzuwenden, als ob sie 
weiterhin Kreditinstitute wären. 

  3. (zu § 73 Abs. 1): Abweichend von Z 1 und § 73 Abs. 1 in der Fassung des 
Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xxx/20xx können Wertpapierfirmen gemäß § 3 
in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xxx/20xx, die bis zum 
Zeitpunkt des Inkrafttretens des § 4 Abs. 1 BWG in der Fassung des 
Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xxx/20xx als Kreditinstitute gemäß § 4 Abs. 1 
BWG in der Fassung vor dem Bundesgesetz BGBl. I Nr. xxx/20xx 
konzessioniert waren, für die Zwecke der Anlegerentschädigung weiterhin 
bei ihrer bisherigen Sicherungseinrichtung verbleiben. In diesem Fall ist 
auf diese Wertpapierfirmen der 3. Teil ESAEG so anzuwenden, als ob sie 
weiterhin Kreditinstitute wären. Diese Wertpapierfirmen haben ihren 
Verbleib bei ihrer Sicherungseinrichtung binnen zwei Monaten nach 
Inkrafttreten des § 73 Abs. 1 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I 
Nr. xxx/20xx der FMA und ihrer Sicherungseinrichtung anzuzeigen. 

Verweise und Verordnungen Verweise und Verordnungen 
§ 114. (1) und (2) ... § 114. (1) und (2) ... 
(3) Soweit in diesem Bundesgesetz auf Richtlinien der Europäischen Union 

verwiesen wird, sind diese, sofern nichts Anderes angeordnet ist, in der 
nachfolgend genannten Fassung anzuwenden: 

(3) Soweit in diesem Bundesgesetz auf Richtlinien der Europäischen Union 
verwiesen wird, sind diese, sofern nichts Anderes angeordnet ist, in der 
nachfolgend genannten Fassung anzuwenden: 

 1. Richtlinie 95/46/EG zum Schutz natürlicher Personen bei der 
Verarbeitung personenbezogener Daten und zum freien Datenverkehr, 
ABl. Nr. L 281 vom 23.11.1995 S. 31, zuletzt geändert durch die 
Verordnung (EG) Nr. 1882/2003, ABl. Nr. L 284 vom 31.10.2003, S. 1; 

 1. Richtlinie 95/46/EG zum Schutz natürlicher Personen bei der 
Verarbeitung personenbezogener Daten und zum freien Datenverkehr, 
ABl. Nr. L 281 vom 23.11.1995 S. 31, aufgehoben durch die 
Verordnung (EU) 2016/679 zum Schutz natürlicher Personen bei der 
Verarbeitung personenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr und zur 
Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-Grundverordnung), 
ABl. Nr. L 119 vom 04.05.2016 S. 1; 

 2. ...  2. ... 
 3. Richtlinie 2002/87/EG über die zusätzliche Beaufsichtigung der 

Kreditinstitute, Versicherungsunternehmen und Wertpapierfirmen eines 
 3. Richtlinie 2002/87/EG über die zusätzliche Beaufsichtigung der 

Kreditinstitute, Versicherungsunternehmen und Wertpapierfirmen eines 
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Finanzkonglomerats und zur Änderung der Richtlinien 73/239/EWG, 
79/267/EWG, 92/49/EWG, 92/96/EWG, 93/6/EWG und 93/22/EWG des 
Rates und der Richtlinien 98/78/EG und 2000/12/EG, ABl. Nr. L 35 vom 
11.02.2003 S. 1, zuletzt geändert durch die Richtlinie 2013/36/EU, ABl. 
Nr. L 176 vom 27.06.2013 S. 338; 

Finanzkonglomerats und zur Änderung der Richtlinien 73/239/EWG, 
79/267/EWG, 92/49/EWG, 92/96/EWG, 93/6/EWG und 93/22/EWG und 
der Richtlinien 98/78/EG und 2000/12/EG, ABl. Nr. L 35 vom 11.02.2003 
S. 1, in der Fassung der Richtlinie (EU) 2019/2034, ABl. Nr. L 314 vom 
05.12.2019 S. 64; 

 4. Richtlinie 2003/71/EG betreffend den Prospekt, der beim öffentlichen 
Angebot von Wertpapieren oder bei deren Zulassung zum Handel zu 
veröffentlichen ist, und zur Änderung der Richtlinie 2001/34/EG, ABl. 
Nr. L 345 vom 31.12.2003 S. 64, zuletzt geändert durch die Richtlinie 
2014/51/EU, ABl. Nr. L 153 vom 22.05.2014 S. 1; 

 4. Richtlinie 2003/71/EG betreffend den Prospekt, der beim öffentlichen 
Angebot von Wertpapieren oder bei deren Zulassung zum Handel zu 
veröffentlichen ist, und zur Änderung der Richtlinie 2001/34/EG, ABl. 
Nr. L 345 vom 31.12.2003 S. 64, aufgehoben durch die Verordnung (EU) 
2017/1129 über den Prospekt, der beim öffentlichen Angebot von 
Wertpapieren oder bei deren Zulassung zum Handel an einem geregelten 
Markt zu veröffentlichen ist und zur Aufhebung der Richtlinie 2003/71/EG, 
ABl. 168 vom 30.06.2017 S. 12; 

 5. Richtlinie 2003/87/EG über ein System für den Handel mit 
Treibhausgasemissionszertifikaten in der Gemeinschaft und zur Änderung 
der Richtlinie 96/61/EG des Rates, ABl. Nr. L 275 vom 25.10.2003 S. 32, 
zuletzt geändert durch den Beschluss (EU) Nr. 2015/1814, ABl. Nr. L 264 
vom 09.10.2015 S. 1; 

 5. Richtlinie 2003/87/EG über ein System für den Handel mit 
Treibhausgasemissionszertifikaten in der Gemeinschaft und zur Änderung 
der Richtlinie 96/61/EG, ABl. Nr. L 275 vom 25.10.2003 S. 32, in der 
Fassung der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2021/1416, ABl. 
Nr. L 305 vom 31.08.2021 S. 1; 

 6. Richtlinie 2004/109/EG zur Harmonisierung der 
Transparenzanforderungen in Bezug auf Informationen über Emittenten, 
deren Wertpapiere zum Handel auf einem geregelten Markt zugelassen 
sind, und zur Änderung der Richtlinie 2001/34/EG, ABl. Nr. L 390 vom 
31.12.2004 S. 38, zuletzt geändert durch die Richtlinie 2013/50/EU, ABl. 
Nr. L 294 vom 06.11.2013 S. 13; 

 6. Richtlinie 2004/109/EG zur Harmonisierung der 
Transparenzanforderungen in Bezug auf Informationen über Emittenten, 
deren Wertpapiere zum Handel auf einem geregelten Markt zugelassen 
sind, und zur Änderung der Richtlinie 2001/34/EG, ABl. Nr. L 390 vom 
31.12.2004 S. 38, in der Fassung der Verordnung (EU) 2021/337, ABl. 
Nr. L 68 vom 26.02.2021 S. 1; 

 7. Richtlinie 2009/65/EG zur Koordinierung der Rechts- und 
Verwaltungsvorschriften betreffend bestimmte Organismen für 
gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW), ABl. Nr. L 302 vom 
17.11.2009 S. 32, zuletzt geändert durch die Richtlinie 2014/91/EU, ABl. 
Nr. L 257 vom 28.08.2014 S. 186; 

 7. Richtlinie 2009/65/EG zur Koordinierung der Rechts- und 
Verwaltungsvorschriften betreffend bestimmte Organismen für 
gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW), ABl. Nr. L 302 vom 
17.11.2009 S. 32, in der Fassung der Richtlinie (EU) 2021/2261, ABl. 
Nr. L 455 vom 20.12.2021 S. 15; 

 8. Richtlinie 2009/72/EG über gemeinsame Vorschriften für den 
Elektrizitätsbinnenmarkt und zur Aufhebung der Richtlinie 2003/54/EG, 
ABl. Nr. L 211 vom 14.08.2009 S. 55; 

 8. Richtlinie 2009/72/EG über gemeinsame Vorschriften für den 
Elektrizitätsbinnenmarkt und zur Aufhebung der Richtlinie 2003/54/EG, 
ABl. Nr. L 211 vom 14.08.2009 S. 55, aufgehoben durch die Richtlinie 
(EU) 2019/944 mit gemeinsamen Vorschriften für den 
Elektrizitätsbinnenmarkt und zur Änderung der Richtlinie 2012/27/EU, 
ABl. Nr. L 158 vom 14.06.2019 S. 125; 
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 9. Richtlinie 2009/73/EG über gemeinsame Vorschriften für den 

Erdgasbinnenmarkt und zur Aufhebung der Richtlinie 2003/55/EG, ABl. 
Nr. L 211 vom 14.08.2009 S. 94; 

 9. Richtlinie 2009/73/EG über gemeinsame Vorschriften für den 
Erdgasbinnenmarkt und zur Aufhebung der Richtlinie 2003/55/EG, ABl. 
Nr. L 211 vom 14.08.2009 S. 94, in der Fassung der Verordnung (EU) 
2022/869, ABl. Nr. L 152 vom 03.06.2022 S. 45; 

 10. Richtlinie 2011/61/EU über die Verwalter alternativer Investmentfonds 
und zur Änderung der Richtlinien 2003/41/EG und 2009/65/EG und der 
Verordnungen (EG) Nr. 1060/2009 und (EU) Nr. 1095/2010, ABl. 
Nr. L 174 vom 01.07.2011 S. 1, zuletzt geändert durch die Richtlinie 
2014/65/EU, ABl. Nr. L 173 vom 12.06.2014 S. 349; 

 10.  Richtlinie 2011/61/EU über die Verwalter alternativer Investmentfonds 
und zur Änderung der Richtlinien 2003/41/EG und 2009/65/EG und der 
Verordnungen (EG) Nr. 1060/2009 und (EU) Nr. 1095/2010, ABl. 
Nr. L 174 vom 01.07.2011 S. 1, in der Fassung der Richtlinie (EU) 
2019/2034, ABl. Nr. L 314 vom 05.12.2019 S. 64; 

 11. Richtlinie 2013/36/EU über den Zugang zur Tätigkeit von Kreditinstituten 
und Wertpapierfirmen, zur Änderung der Richtlinie 2002/87/EG und zur 
Aufhebung der Richtlinien 2006/48/EG und 2006/49/EG, ABl. Nr. L 176 
vom 27.06.2013 S. 338, in der Fassung der Berichtigung ABl. Nr. L 203 
vom 26.6.2020 S. 95 und der Richtlinie (EU) 2019/878, ABl. Nr. L 150 
vom 07.06.2019 S. 253, in der Fassung der Berichtigung ABl. Nr. 212 vom 
3.7.2020 S 20; 

 11.  Richtlinie 2013/36/EU über den Zugang zur Tätigkeit von Kreditinstituten 
und die Beaufsichtigung von Kreditinstituten, zur Änderung der 
Richtlinie 2002/87/EG und zur Aufhebung der Richtlinien 2006/48/EG 
und 2006/49/EG, ABl. Nr. L 176 vom 27.06.2013 S. 338, in der Fassung 
der Richtlinie (EU) 2021/338, ABl. Nr. L 68 vom 26.02.2021 S. 14 und der 
Berichtigung ABl. Nr. L 214 vom 17.06.2021 S. 74; 

 12. Richtlinie 2014/17/ЕU über Wohnimmobilienkreditverträge für 
Verbraucher und zur Änderung der Richtlinien 2008/48/EG und 
2013/36/EU und der Verordnung (EU) Nr. 1093/2010, ABl. Nr. L 60 vom 
28.02.2014 S. 34, in der Fassung der Berichtigung, ABl. Nr. L 246 vom 
23.09.2015 S. 11; 

 12. Richtlinie 2014/17/ЕU über Wohnimmobilienkreditverträge für 
Verbraucher und zur Änderung der Richtlinien 2008/48/EG und 
2013/36/EU und der Verordnung (EU) Nr. 1093/2010, ABl. Nr. L 60 vom 
28.02.2014 S. 34, in der Fassung der Verordnung (EU) 2016/1011, ABl. 
Nr. L 171 vom 29.06.2016 S. 1; 

 13. und 14. ...  13. und 14. ... 
 15. Richtlinie (EU) 2015/849 zur Verhinderung der Nutzung des 

Finanzsystems zum Zwecke der Geldwäsche und der 
Terrorismusfinanzierung, zur Änderung der Verordnung (EU) 
Nr. 648/2012 und zur Aufhebung der Richtlinie 2005/60/EG und der 
Richtlinie 2006/70/EG, ABl. Nr. L 141 vom 05.06.2015 S. 73. 

 15. Richtlinie (EU) 2015/849 zur Verhinderung der Nutzung des 
Finanzsystems zum Zwecke der Geldwäsche und der 
Terrorismusfinanzierung, zur Änderung der Verordnung (EU) 
Nr. 648/2012 und zur Aufhebung der Richtlinie 2005/60/EG und der 
Richtlinie 2006/70/EG, ABl. Nr. L 141 vom 05.06.2015 S. 73, in der 
Fassung der Richtlinie (EU) 2019/2177, ABl. Nr. L 334 vom 27.12.2019 
S. 155; 

  16. Richtlinie (EU) 2019/2034 über die Beaufsichtigung von 
Wertpapierfirmen und zur Änderung der Richtlinien 2002/87/EG, 
2009/65/EG, 2011/61/EU, 2013/36/EU, 2014/59/EU und 2014/65/EU, 
ABl. Nr. L 314 vom 05.12.2019 S. 64, in der Fassung der Berichtigung 
ABl. Nr. L 214 vom 17.06.2021, S. 74. 



  77 von 80 

 

Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
(4) Soweit in diesem Bundesgesetz auf Verordnungen der Europäischen 

Union Bezug genommen wird, sind diese, sofern nichts Anderes angeordnet ist, in 
der nachfolgend genannten Fassung maßgeblich: 

(4) Soweit in diesem Bundesgesetz auf Verordnungen der Europäischen 
Union Bezug genommen wird, sind diese, sofern nichts Anderes angeordnet ist, in 
der nachfolgend genannten Fassung maßgeblich: 

 1. Verordnung (EG) Nr. 45/2001 zum Schutz natürlicher Personen bei der 
Verarbeitung personenbezogener Daten durch die Organe und 
Einrichtungen der Gemeinschaft und zum freien Datenverkehr, ABl. 
Nr. L 8 vom 12.01.2001 S. 1; 

 1. Verordnung (EG) Nr. 45/2001 zum Schutz natürlicher Personen bei der 
Verarbeitung personenbezogener Daten durch die Organe und 
Einrichtungen der Gemeinschaft und zum freien Datenverkehr, ABl. 
Nr. L 8 vom 12.01.2001 S. 1, aufgehoben durch die Verordnung (EU) 
2018/1725, ABl. Nr. L 295 vom 21.11.2018 S. 39; 

 2. ...  2. ... 
 3. Verordnung (EG) Nr. 713/2009 zur Gründung einer Agentur für die 

Zusammenarbeit der Energieregulierungsbehörden, ABl. Nr. L 211 vom 
14.08.2009 S. 1, zuletzt geändert durch die Verordnung (EU) 
Nr. 347/2013, ABl. Nr. L 115 vom 25.04.2013 S. 39; 

 3. Verordnung (EG) Nr. 713/2009 zur Gründung einer Agentur für die 
Zusammenarbeit der Energieregulierungsbehörden, ABl. Nr. L 211 vom 
14.08.2009 S. 1, aufgehoben durch die Verordnung (EU) 2019/942, ABl. 
Nr. L 158 vom 14.06.2019 S. 22; 

 4. Verordnung (EG) Nr. 714/2009 über die Netzzugangsbedingungen für den 
grenzüberschreitenden Stromhandel und zur Aufhebung der 
Verordnung (EG) Nr. 1228/2003, ABl. Nr. L 211 vom 14.08.2009 S. 15, 
zuletzt geändert durch die Verordnung (EU) Nr. 543/2013, ABl. Nr. L 163 
vom 15.06.2013 S. 1; 

 4. Verordnung (EG) Nr. 714/2009 über die Netzzugangsbedingungen für den 
grenzüberschreitenden Stromhandel und zur Aufhebung der 
Verordnung (EG) Nr. 1228/2003, ABl. Nr. L 211 vom 14.08.2009 S. 15, 
aufgehoben durch die Verordnung (EU) 2019/943, ABl. Nr. L 158 vom 
14.06.2019 S. 54; 

 5. Verordnung (EG) Nr. 715/2009 über die Bedingungen für den Zugang zu 
den Erdgasfernleitungsnetzen und zur Aufhebung der Verordnung (EG) 
Nr. 1775/2005, ABl. Nr. L 211 vom 14.08.2009 S. 36, zuletzt geändert 
durch den Beschluss (EU) Nr. 2015/715, ABl. Nr. L 114 vom 05.05.2015 
S. 9; 

 5. Verordnung (EG) Nr. 715/2009 über die Bedingungen für den Zugang zu 
den Erdgasfernleitungsnetzen und zur Aufhebung der Verordnung (EG) 
Nr. 1775/2005, ABl. Nr. L 211 vom 14.08.2009 S. 36, zuletzt geändert 
durch die Verordnung (EU) Nr. 2022/869, ABl. Nr. L 152 vom 03.06.2022 
S. 45; 

 6. ...  6. ... 
 7. Verordnung (EU) Nr. 1031/2010 über den zeitlichen und administrativen 

Ablauf sowie sonstige Aspekte der Versteigerung von 
Treibhausgasemissionszertifikaten gemäß der Richtlinie 2003/87/EG über 
ein System für den Handel mit Treibhausgasemissionszertifikaten in der 
Gemeinschaft, ABl. Nr. L 302 vom 18.11.2010 S. 1, zuletzt geändert 
durch die Verordnung (EU) Nr. 176/2014, ABl. Nr. L 56 vom 26.02.2014 
S. 11; 

 7. Verordnung (EU) Nr. 1031/2010 über den zeitlichen und administrativen 
Ablauf sowie sonstige Aspekte der Versteigerung von 
Treibhausgasemissionszertifikaten gemäß der Richtlinie 2003/87/EG über 
ein System für den Handel mit Treibhausgasemissionszertifikaten in der 
Gemeinschaft, ABl. Nr. L 302 vom 18.11.2010 S. 1, in der Fassung der 
Delegierten Verordnung (EU) 2019/1868, ABl. Nr. L 289 vom 08.11.2019 
S. 9; 

 8. Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 zur Errichtung einer Europäischen 
Aufsichtsbehörde (Europäische Bankenaufsichtsbehörde), zur Änderung 
des Beschlusses Nr. 716/2009/EG und zur Aufhebung des Beschlusses 
2009/78/EG, ABl. Nr. L 331 vom 15.12.2010 S. 12, zuletzt geändert 

 8. Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 zur Errichtung einer Europäischen 
Aufsichtsbehörde (Europäische Bankenaufsichtsbehörde), zur Änderung 
des Beschlusses Nr. 716/2009/EG und zur Aufhebung des Beschlusses 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
durch die Verordnung (EU) Nr. 806/2014, ABl. Nr. L 225 vom 
30.07.2014 S. 1, in der Fassung der Berichtigung, ABl. Nr. L 101 vom 
18.04.2015 S. 62; 

2009/78/EG, ABl. Nr. L 331 vom 15.12.2010 S. 12, in der Fassung der 
Verordnung (EU) 2019/2175, ABl. Nr. L 334 vom 27.12.2019 S. 1; 

 9. Verordnung (EU) Nr. 1095/2010 zur Errichtung einer Europäischen 
Aufsichtsbehörde (Europäische Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde), 
zur Änderung des Beschlusses Nr. 716/2009/EG und zur Aufhebung des 
Beschlusses 2009/77/EG, ABl. Nr. L 331 vom 15.12.2010 S. 84, zuletzt 
geändert durch die Richtlinie 2014/51/EU, ABl. Nr. L 153 vom 22.05.2014 
S. 1; 

 9. Verordnung (EU) Nr. 1095/2010 zur Errichtung einer Europäischen 
Aufsichtsbehörde (Europäische Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde), 
zur Änderung des Beschlusses Nr. 716/2009/EG und zur Aufhebung des 
Beschlusses 2009/77/EG, ABl. Nr. L 331 vom 15.12.2010 S. 84, in der 
Fassung der Verordnung (EU) 2021/23, ABl. Nr. L 22 vom 22.01.2021 
S. 1; 

 10. ...  10. ... 
 11. Verordnung (EU) Nr. 236/2012 über Leerverkäufe und bestimmte 

Aspekte von Credit Default Swaps, ABl. Nr. L 86 vom 24.03.2012 S. 1, 
zuletzt geändert durch die Verordnung (EU) Nr. 909/2014, ABl. Nr. L 257 
vom 28.08.2014 S. 1; 

 11. Verordnung (EU) Nr. 236/2012 über Leerverkäufe und bestimmte 
Aspekte von Credit Default Swaps, ABl. Nr. L 86 vom 24.03.2012 S. 1, in 
der Fassung der Delegierten Verordnung (EU) 2022/27, ABl. Nr. L 6 vom 
11.01.2022 S. 9; 

 12. Verordnung (EU) Nr. 648/2012 über OTC-Derivate, zentrale 
Gegenparteien und Transaktionsregister, ABl. Nr. L 201 vom 27.07.2012 
S. 1, in der Fassung der Berichtigung, ABl. Nr. L 321 vom 30.11.2013 
S. 6, zuletzt geändert durch die Verordnung (EU) 2019/2099, ABl. 
Nr. L 322 vom 12.12.2019 S. 1; 

 12. Verordnung (EU) Nr. 648/2012 über OTC-Derivate, zentrale 
Gegenparteien und Transaktionsregister, ABl. Nr. L 201 vom 27.07.2012 
S. 1, in der Fassung der Berichtigung, ABl. Nr. L 321 vom 30.11.2013 S. 6 
und der Verordnung (EU) 2021/168, ABl. Nr. L 49 vom 12.02.2021 S. 6; 

 13. Verordnung (EU) Nr. 575/2013 über Aufsichtsanforderungen an 
Kreditinstitute und Wertpapierfirmen und zur Änderung der 
Verordnung (EU) Nr. 648/2012, ABl. Nr. L 176 vom 27.06.2013 S. 1, in 
der Fassung der Berichtigung, ABl. Nr. L 321 vom 30.11.2013 S. 6, zuletzt 
geändert durch die Verordnung (EU) 2019/876, ABl. Nr. L 150 vom 
07.06.2019 S. 1; 

 13. Verordnung (EU) Nr. 575/2013 über Aufsichtsanforderungen an 
Kreditinstitute und zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012, 
ABl. Nr. L 176 vom 27.06.2013 S. 1, in der Fassung der 
Durchführungsverordnung (EU) 2021/1043, ABl. Nr. L 225 vom 
25.06.2021 S. 52 und der Berichtigung, ABl. Nr. L 398 vom 11.11.2021 
S. 32; 

 14. Verordnung (EU) Nr. 1308/2013 über eine gemeinsame 
Marktorganisation für landwirtschaftliche Erzeugnisse und zur Aufhebung 
der Verordnungen (EWG) Nr. 922/72, (EWG) Nr. 234/79, (EG) 
Nr. 1037/2001 und (EG) Nr. 1234/2007, ABl. Nr. L 347 vom 20.12.2013 
S. 671, zuletzt geändert durch die delegierte Verordnung (EU) 2016/1226, 
ABl. Nr. L 202 vom 28.07.2016 S. 5, in der Fassung der Berichtigung, ABl. 
Nr. L 34 vom 09.02.2017 S. 41; 

 14. Verordnung (EU) Nr. 1308/2013 über eine gemeinsame 
Marktorganisation für landwirtschaftliche Erzeugnisse und zur Aufhebung 
der Verordnungen (EWG) Nr. 922/72, (EWG) Nr. 234/79, (EG) 
Nr. 1037/2001 und (EG) Nr. 1234/2007, ABl. Nr. L 347 vom 20.12.2013 
S. 671, in der Fassung der Verordnung (EU) 2021/2117, ABl. Nr. L 435 
vom 06.12.2021 S. 262; 

 15. Verordnung (EU) Nr. 596/2014 über Marktmissbrauch 
(Marktmissbrauchsverordnung) und zur Aufhebung der Richtlinie 
2003/6/EG und der Richtlinien 2003/124/EG, 2003/125/EG und 
2004/72/EG, ABl. Nr. L 173 vom 12.06.2014 S. 1, zuletzt geändert durch 

 15. Verordnung (EU) Nr. 596/2014 über Marktmissbrauch 
(Marktmissbrauchsverordnung) und zur Aufhebung der Richtlinie 
2003/6/EG und der Richtlinien 2003/124/EG, 2003/125/EG und 
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die Verordnung (EU) Nr. 2016/1033, ABl. Nr. L 175 vom 30.06.2016 
S. 1, in der Fassung der Berichtigung, ABl. Nr. L 348 vom 21.12.2016 
S. 83; 

2004/72/EG, ABl. Nr. L 173 vom 12.06.2014 S. 1, in der Fassung der 
Verordnung (EU) 2019/2115, ABl. Nr. L 320 vom 11.12.2019 S. 1; 

 16. Verordnung (EU) Nr. 600/2014 über Märkte für Finanzinstrumente und 
zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012, ABl. Nr. L 173 vom 
15.05.2014 S. 84, in der Fassung der Verordnung (EU) 2021/23, ABl. 
Nr. L 22 vom 22.01.2021 S. 1; 

 16. Verordnung (EU) Nr. 600/2014 über Märkte für Finanzinstrumente und 
zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012, ABl. Nr. L 173 vom 
12.06.2014 S. 84, in der Fassung der Verordnung (EU) 2022/858, ABl. 
Nr. L 151 vom 02.06.2022, S. 1; 

 17. Verordnung (EU) Nr. 909/2014 zur Verbesserung der 
Wertpapierlieferungen und -abrechnungen in der Europäischen Union und 
über Zentralverwahrer sowie zur Änderung der Richtlinien 98/26/EG und 
2014/65/EU und der Verordnung (EU) Nr. 236/2012, ABl. Nr. 257 vom 
28.08.2014 S. 1, zuletzt geändert durch die Verordnung (EU) 
Nr. 2016/1033, ABl. Nr. L 175 vom 30.06.2016 S. 1, in der Fassung der 
Berichtigung, ABl. Nr. L 349 vom 21.12.2016 S. 5; 

 17. Verordnung (EU) Nr. 909/2014 zur Verbesserung der 
Wertpapierlieferungen und -abrechnungen in der Europäischen Union und 
über Zentralverwahrer sowie zur Änderung der Richtlinien 98/26/EG und 
2014/65/EU und der Verordnung (EU) Nr. 236/2012, ABl. Nr. 257 vom 
28.08.2014 S. 1, in der Fassung der Verordnung (EU) 022/858, ABl. 
Nr. L 151 vom 02.06.2022 S. 1; 

 18. Delegierte Verordnung (EU) 2017/565 zur Ergänzung der Richtlinie 
2014/65/EU in Bezug auf die organisatorischen Anforderungen an 
Wertpapierfirmen und die Bedingungen für die Ausübung ihrer Tätigkeit 
sowie in Bezug auf die Definition bestimmter Begriffe für die Zwecke der 
genannten Richtlinie, ABl. Nr. L 87 S. 1; 

 18. Delegierte Verordnung (EU) 2017/565 zur Ergänzung der Richtlinie 
2014/65/EU in Bezug auf die organisatorischen Anforderungen an 
Wertpapierfirmen und die Bedingungen für die Ausübung ihrer Tätigkeit 
sowie in Bezug auf die Definition bestimmter Begriffe für die Zwecke der 
genannten Richtlinie, ABl. Nr. L 87 S. 1, in der Fassung der Delegierten 
Verordnung (EU) 2021/1254, ABl. Nr. L 277 vom 02.08.2021 S. 6 und der 
Berichtigung, ABl. Nr. L 309 vom 02.09.2021 S. 38; 

 19. ...  19. ... 
 20. Verordnung (EU) 2016/679 zum Schutz natürlicher Personen bei der 

Verarbeitung personenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr und zur 
Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-Grundverordnung), 
ABl. Nr. L 119 vom 04.05.2016 S. 1; 

 20. Verordnung (EU) 2016/679 zum Schutz natürlicher Personen bei der 
Verarbeitung personenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr und zur 
Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-Grundverordnung), 
ABl. Nr. L 119 vom 04.05.2016 S. 1, in der Fassung der Berichtigung 
ABl. Nr. L 074 vom 04.03.2021 S. 35; 

 21. ...  21. ... 
 22. Verordnung (EU) 2020/852 über die Einrichtung eines Rahmens zur 

Erleichterung nachhaltiger Investitionen und zur Änderung der 
Verordnung (EU) 2019/2088, ABl. Nr. L 198 vom 22.06.2020 S. 13. 

 22. Verordnung (EU) 2020/852 über die Einrichtung eines Rahmens zur 
Erleichterung nachhaltiger Investitionen und zur Änderung der 
Verordnung (EU) 2019/2088, ABl. Nr. L 198 vom 22.06.2020 S. 13; 

  23. Verordnung (EU) 2019/2033 über Aufsichtsanforderungen an 
Wertpapierfirmen und zur Änderung der Verordnungen (EU) 
Nr. 1093/2010, (EU) Nr. 575/2013, (EU) Nr. 600/2014 und (EU) 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Nr. 806/2014, ABl. Nr. L 314 vom 05.12.2019 S. 1, in der Fassung der 
Berichtigung ABl. Nr. L 261 vom 22.07.2021, S. 60. 

(5) ... (5) ... 
Inkrafttreten Inkrafttreten 

§ 117. (1) bis (9) ... § 117. (1) bis (9) ... 
 (10) Das Inhaltsverzeichnis hinsichtlich der §§ 112 bis 113a, § 1 Z 4 lit. g, § 1 

Z 71, § 2 Abs. 3, § 3 Abs. 2, 3, 5 und 6, § 4 Abs. 1, Abs. 2 Z 3 und Abs. 5, § 6 Abs. 2 
Z 2, § 7 Abs. 1, § 23 Abs. 5 bis 8, § 24, § 71 Abs. 1 und 3 Z 2, § 73 Abs. 1 bis 5, 8 
und 10, § 74 Abs. 2 bis 4, 6 und 8, § 76 Abs. 1 und 2, § 90 Abs. 4 und 7, § 95 Abs. 9, 
§ 106 Abs. 4 Z 1, § 112 Abs. 3, § 113a und § 114 Abs. 3 Z 1, 3 bis 12, 15 und 16 
und Abs. 4 Z 1, 3 bis 5, 7 bis 9, 11 bis 18, 20, 22 und 23 in der Fassung des 
Bundesgesetzes BGBl. Nr. XX/YYYY treten mit 1. Februar 2023 in Kraft. § 3 Abs. 4 
und Abs. 5 Z 4, § 5, § 7 Abs. 2, § 10 und § 11 treten mit Ablauf des 31. Januar 2023 
außer Kraft. 
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